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Schlüsselzahlen 
des Konzerns
Personal per 31. Dezember 2020 2019 2018 2017 2016

Personalbestand (auf Vollzeitbasis) 191 197 189 193 197

– einschliesslich Lehrlinge 9 10 10 9 8

 

Erfolgsrechnung (Zahlen in Mio. CHF)

Nettoumsatz 143.7 137.9 138.7 141.2 146.2

Abschreibungen: 

– Sachanlagen 5.6 6.0 5.5 5.4 5.9

– Immaterielle Anlagen 0.0 0.0 0.0 0.8 0.8

Betriebsgewinn (EBIT) 6.9 5.1 6.0 4.8 7.2

EBIT (in %) 4.8% 3.7% 4.3% 3.4% 4.9%

Nettoergebnis 6.0 5.6 6.0 5.8 5.1

Bilanz

Bilanzsumme 130.2 133.2 132.6 127.9 138.4

Umlaufvermögen 46.3 46.0 45.3 45.3 57.9

Anlagevermögen 83.9 87.2 87.3 82.6 80.5

Umlaufvermögen (in %) 35.5% 34.6% 34.2% 35.4% 41.8%

Anlagevermögen (in %) 64.5% 65.4% 65.8% 64.6% 58.2%

Fremdkapital 26.2 32.4 33.9 32.9 47.7

Eigenkapital 104.0 100.8 98.7 95.0 90.7

Fremdkapital (in %) 20.1% 24.3% 25.6% 25.7% 34.5%

Eigenkapital (in %) 79.9% 75.7% 74.4% 74.3% 65.5%

Investitionen in Sachanlagen (Ref. Mittelflussrechnung) 3.7 6.5 8.7 20.1 3.8

Bankverschuldung 1.0 7.0 5.0 3.5 12.0

Mittelfluss aus laufender Geschäftstätigkeit 12.2 7.4 4.6 8.2 20.1

Aktien

Aktienkapital (Zahlen in Mio. CHF) 1.65 1.65 1.65 1.65 1.65

Anzahl der Aktien mit einem Nominalwert von CHF 5.00 330’000 300’000 330’000 330’000 330’000

Vorgeschlagene Dividende pro Aktie, in CHF 9.00 8.00 7.00 7.00 7.00

Kurs am 31.12., in CHF (fiskalisch) 336.00 360.00 388.00 365.25 341.00

Börsenkapitalisierung am 31.12. (Zahlen in Mio. CHF) 110.88 118.80 128.04 120.53 112.53

Nettoergebnis Anteil Aktionäre Groupe Minoteries SA  
pro Aktie, in CHF 18.19 17.01 18.07 17.48 15.43
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Vorwort des 
Präsidenten

Sehr geehrte Aktionärinnen
Sehr geehrte Aktionäre

Das Jahr 2020 war sicherlich in besonderem 
Masse von Unheil überschattet, das unser 
Land sowie alle von uns tief geprägt hat. 
Für die Groupe Minoteries SA (GMSA) hät-
ten die Folgen gravierend sein können. Das 
ist nicht der Fall. Im Gegenteil, die Resultate 
2020 sind hervorragend. Es sind sogar die 
besten Resultate seit mehr als vier Jahren; 
dies umso mehr, als es keine ausserordent-
lichen Erträge gab, wie beispielsweise jene, 
die wir 2019 aufgrund der Revision des 
Steuerrechts verzeichneten.
Der Betriebsgewinn ist dadurch um 35.1% 
von TCHF 5’119 auf TCHF 6’914 ge stiegen.

Während gewisse Unternehmensbereiche 
unter den verschiedenen öffentlichen 
Gesundheitsschutzmassnahmen gelit-
ten haben, insbesondere die gewerblichen 
Bäckereien, haben sich andere Bereiche 
positiv entwickelt. Infolge der zuneh-
menden Einschränkungen und durch den 
Einbruch der Tourismusströme haben 
sich die Konsumgewohnheiten verän-
dert. Ein Beispiel dafür ist die starke tem-
poräre Verkaufszunahme von Mehl in 
Einkilopackungen.
Parallel zu diesen Ereignissen wurden die im 
letzten Geschäftsjahr gesetzten Ziele konse-
quent umgesetzt.
So hat der Verwaltungsrat im Lauf des 
Ge schäfts jahres mehrfach getagt und ver-
schiedene Beschlüsse gefasst, darunter 
die folgenden:

 − organisatorische Anpassungen, die 
zur Senkung der Kosten in verschiede-
nen Bereichen der Administration, der 
Lo gistik und der Geschäftsleitung führen;

 − Vereinfachung der rechtlichen Konzern-
struktur durch die Fusion mehrerer 
Tochtergesellschaften;

 − Anpassung des Vorsorgeplans, usw.

Alle diese Faktoren tragen zu einer Ver-
besserung der Effizienz bei, die sich im Jahre 
2021 noch ausgeprägter zeigen wird.
Das andere Ziel, das 2020 verfolgt wurde, 
war, einen Nachfolger für den General-
direktor, Herrn Marc Müller, zu finden. Die 
Suche konnte mit der Verpflichtung von 
Herrn Alain Raymond, Ingenieur HES in 
Leben s mittel- und Biotechnologie, erfolg-
reich abgeschlossen werden. Dieser hat nach 
einer Einführungs- und Schulungs phase 
seine offiziellen Funktionen am 1. April 
2021 übernommen.

Weitere zwei Ziele, die wir uns gesetzt 
haben, nämlich die Intensivierung unserer 
Anstrengungen auf den Märkten sowie der 
Fokus auf Innovation und Diversifikation, 
werden Aufgabenschwerpunkte des neuen 
Generaldirektors bilden.

Generell wollen wir im Jahre 2021 diese 
Dy namik beibehalten, und wir setzen alles 
daran, das Unter nehmen an sein Um feld 
anzupassen. Wir hegen, wie Sie alle, die 
Hoff nung, dass die gegenwärtigen Her-
ausforderungen der Pandemie in den  
nächsten Monaten überwunden werden 

können. Die aktuelle Situation zeigt ein-
mal mehr, wie wichtig es ist, in der Schweiz 
über eine gewisse Unabhängig keit im 
Nahrungsmittelbereich zu verfügen. 
Die Müllereibranche hat in bestimmten 
Sparten durch einen 24-Stunden-Betrieb 
dazu beigetragen.

Wir möchten allen unseren Mitarbeiterin-
nen und Mitarbeitern für ihren Einsatz 
zugunsten der GMSA danken. An Herrn 
Marc Müller richten wir unseren beson-
deren Dank für alles, was er im Lauf sei-
ner lang jährigen Tätigkeit für die GMSA 
geleistet hat.

Ausserdem möchten wir Herrn Alain 
Raymond viel Erfolg wünschen. Dem Ein-
satz und den Fähigkeiten aller verdanken wir 
es, dass die GMSA die Zukunft erfolgreich 
angehen kann.

Ihnen, geschätzte Aktionärinnen und 
Aktionäre, danken wir für Ihre fortwährende 
Unterstützung und das Vertrauen, das Sie 
uns besonders auch in dieser schwierigen 
Zeit entgegenbringen.

Pierre-Marcel Revaz
Präsident des Verwaltungsrates
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GENERALVERSAMMLUNG 

VERWALTUNGSRAT 

DG  –  Marc Müller

FINANZEN/
UNTERSTÜT- 
ZUNGSDIENSTE
Blaise Simon

ENTWICKLUNG/ 
QUALITÄTS- 
KONTROLLE
Valérie Vincent

VERKAUF/
MARKETING 

EINKAUF
José Dorthe

PRODUKTION
Tobias Nänny

LOGISTIK
Jean-Michel 
Blaser

RH
Murielle Jaton
Marianne Hasler

DEUTSCHSCHWEIZ/BONVITA AG – Marcel Wächter

INDUSTRIE/STEINER MÜHLE AG – Roland Dürring

LATEINISCHE SCHWEIZ – Jacques Yerly

Organigramm
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EINKAUF
Dieser Prozess zeichnet sich für die Beschaf-
fung sämtlicher Rohstoffe – einschliesslich 
des Verpackungsmaterials – verantwortlich.

PRODUKTION
Die standortübergreifende Führung/
Ko ordination der Verarbeitung/Veredelung 
von Weichweizen und anderem Getreide –  
einschliesslich dem technischen Dienst und 
der Betrieb der externen Silos – obliegen 
diesem Prozess.

VERKAUF/MARKETING:
– LATEINISCHE SCHWEIZ
– DEUTSCHSCHWEIZ UND 

BONVITA AG
– INDUSTRIE UND STEINER 

MÜHLE AG
Die Bereiche Marktanalyse, Marktbearbei-
tung und die Wahrnehmung der Interessen 
der verschiedenen Absatzsegmente unter-
stehen diesem Prozess.

LOGISTIK
Die Logistik – standortübergreifend und 
national – sowie die Bestellerfassung und  
Fakturierung sind in diesem Prozess or- 
ganisatorisch und führungsmässig zu- 
sam mengefasst.

FINANZEN/
UNTERSTÜTZUNGSDIENSTE
Das Rechnungswesen der Gruppe, das Con-
trolling einschliesslich der Konsolidierung, 
die Informatikabteilung, das «Back-office», 
die Buchhaltung der verschiedenen juristi-
schen Personen und das interne Kontroll-
system unterstehen diesem Prozess. Die 
Erfassung und Prüfung der Finanzierungs-
projekte unter Einbezug der entsprechen-
den Überwachungsmechanismen werden 
in diesem Prozess ebenfalls bearbeitet.

(Die Führung und Koordination der Quali
tätskontrolle und Entwicklung – wie auch 
der „Ressources Humaines“ – bilden die 
StabsFunktionen.)

Prozesse
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Groupe Minoteries SA

JAHRES
BERICHT 
2020
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(M.M.) Ende August 2020 haben wir das 
Aktion ariat – wie auch die Geschäftspartner 
– in einem Schreiben darauf hingewie-
sen, dass sich der Verwaltungsrat (VR), 
dem die Verantwortung (OR 716a) für die 
Ausgestaltung der jeweiligen Rechen-
schaftsberichte obliegt, dazu entschlos-
sen hat, den Zwischenbericht sowie ganz 
besonders auch den Geschäftsbericht nach 
15 Jahren der Kontinuität inskünftig in einer 
anderen Form zu präsentieren. Auf den 
Punkt gebracht könnte man sagen: ein-
facher, kürzer, kompakter, ohne Exkurse, 
welche die agrarpolitischen/europapoli-
tischen Rahmenbedingungen beleuch-
ten, die direkt oder indirekt potentiell auf 
die 1. Verarbeitungsstufe einzuwirken ver-
mögen. Das Ganze ohne Fotos, wesent-
lich kostengünstiger, bescheidener und 
besser auf die Unternehmensgrösse adap-
tiert, wobei beide gleichwertig innerhalb 
der GMSA praktizierten «Amtssprachen» 
(Französisch und Deutsch) in einer separa-
ten Version und nicht mehr als eine einzige 
gebundene Einheit («recto-verso») gedruckt 
werden. «Print-Exemplare» werden ohne-
hin nur noch auf expliziten Wunsch zuge-
stellt, wobei sich der Verwaltungsrat auch 
vorbehält, die Berichte in den kommenden 
Jahren – je nach Ausgestaltung – allenfalls 
ausschliesslich in «elektronischer Form» 
zur Verfügung zu stellen.
Der Zwischenbericht wie auch der Ge schäfts-
bericht 2021 werden die Handschrift der 
neuen operativen Geschäftsleitung tragen 
und – ganz abgesehen von den zwingend 

vorgeschriebenen gesetzlichen oder von 
der Börse diktierten Vorgaben – in Form 
und Stil den Erfordernissen/Bedürfnissen 
einer Zeit angepasst, die andere Akzente 
und Schwerpunkte setzt. Der vorliegende 
Ge schäft sbericht reflektiert gewissermas-
sen die Übergangsperiode von der «alten» 
zu der «neuen» Kommunikationsform.

INTERNA – PERSONELLES

Vollzug des Generationenwechsels auf 
der Stufe der «Direction générale»
(M.M.) In der Pressemitteilung vom 02.06.2020 
wurde das Aktionariat wie auch die Ge- 
schäft spartner auf den Wechsel der ob er-
sten (operationellen) Führungsebene, der 
im Verlaufe des 1. Semester 2021 stattfin-
d en soll, aufmerksam gemacht. Der seit 
2005 in der Funktion/Stellung des «DG» 
amtier enden Stelleninhabers (Marc Müller, 
Jahr gang 1956) der die Unternehmung 
wä h rend Jahren massgeblich mitgeprägt 
hat werde – so der Wortlaut der damalig en 
Mit teilung – im Jahre 2021 die Alters grenze 
er reichen und damit aus der Unter ne h-
mung ausscheiden.
 
Nach einem ebenso intensiven – wie auch 
an spruch svollen – Auswahlver fahren, 
was mit dem sehr spezifisch en Anforder-
ungs profil zur Führung einer Mühlen-
gruppe in Zusammenhang steht, hat der 
Ver waltungsrat der GMSA seinerzeit – 
Alain Raymond (Jahrgang 1979) – zum 
prä s umtiven Nachfolger des bisherigen 

Stel leninhabers ernannt. Alain Raymond, 
dessen beruflicher Werdegang in der zuvor 
ge nannten Pressemitteilung näher ausge-
führt wurde, ist am 01.11.2020 in die 
Un ter nehmung eingetreten. Während fünf 
Monaten wurde er – auch wenn er über einen 
langjährigen sehr soliden und profunden 
in dustriellen Erfahrungshintergrund verwei-
sen kann – im Rahmen eines klar strukturier-
ten, eng getakteten internen Schulungs-und 
Einführungsprogramms und einigen punk-
tuellen externen Weiterbildungen – mit der 
spezifischen Funktionsweise der Un ter-
nehmung (standortübergreifende Pro zes-
sorganisation) vertraut gemacht. Parallel 
dazu konnte er sich während dieser Phase 
ein abgerundetes Bild über die der schwei-
zerischen Müllerei vor-und nachgelager-
ten Stufen der Wertschöpfungskette, wie 
auch die für den Markt massgeblichen Mit-
bewerber machen.
Nach Abschluss dieser Ausbildungs-/
Ein führ ungs phase ist Alain Raymond ab 
01.04.2021 vom Verwaltungsrat der GMSA 
zum neuen «DG» ernannt worden (siehe 
auch Pressemitteilung vom 23.02.2021). 
Ihm und dem im Verlaufe der letzten drei 
Jahre stark verjüngten «Comité de direc-
tion» wird es obliegen, der Gesellschaft 
in den kommenden Jahren neue Wachs-
tum simpulse zu verleihen und gleichzei-
tig die Rentabilität zu verbessern, ohne das 
Erreichte zu gefährden oder Risiken mit 
un gewissem Ausgang einzugehen.

Vorbemerkung
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1.1
KONJUNKTURELLES UMFELD 
UNTER BESONDEREN VORZEICHEN
(M.M.) Im Tagesrhythmus publizieren die 
Medien auf Basis des manchmal nicht über 
alle Zweifel erhabenen Zahlenmaterials des 
Bundesamtes für Gesundheit (BAG) seit 
März 2020 die Anzahl der Ansteckungen, 
aber auch der Todesfälle, welche direkt – 
oder auch indirekt – auf das neuartige Virus 
zurückzuführen sind. Dass damit die Bürger 
als Konsumenten und Teil der Wirtschaft 
nicht wenig verunsichert werden, versteht 
sich fast von selbst. Gleichzeitig sind und 
bleiben die Auffassungen ziemlich kont-
rovers, welche Massnahmen vom Bund – 
wie auch von den Kantonen – anzuordnen 
seien, um das Gesundheitssystem nicht bis 
an die Grenzen der Belastbarkeit zu brin-
gen und gleichzeitig das Wirtschaftsleben 
nicht zu strangulieren. Richtigerweise hat 
der Gesundheitsminister verschiedentlich 

betont, dass es sich um einen permanen-
ten Balanceakt handle. Die Behörden wie 
auch die beiden Parlamentskammern, aber 
auch der Reigen der verschiedenen politi-
schen Parteien haben sich aus politischem 
Kalkül bisher – zumindest aus gesamt-
wirtschaftlicher Sicht – ziemlich generös 
ge zeigt, die finanziellen Einbussen, die mit 
der Einschränkung der Wirtschaft sfreiheit 
einhergehen, zumindest teilweise auszu-
gleichen. Dass die Schweiz das System der 
Kurzarbeit kennt und es den Unternehmen 
praktisch aus dem Stegreif erlaubt, die-
sen Rettungsring ohne übermässige büro-
kratische Hürden zu beanspruchen, ist 
Ausdruck der fürsorglichen Rolle unse-
res Staatsgebildes, das sich seiner sozialen 
Verantwortung bewusst ist.
Doch das darf – und kann – auch erwartet 
werden, denn so schwierig ist es auch wie-
der nicht, fremdes Geld – notabene des 
Steu er zahlers – auszugeben und dabei die 

Schul denlasten, welche den uns nachfol-
genden Generationen aufgebürdet werden, 
weiter zu vergrössern.
Was in der unsäglichen Medienberich ter-
stattung über die Pandemie, deren man 
längst überdrüssig geworden ist, jedoch 
weit gehend fehlt – oder zumindest viel zu 
kurz kommt – ist die Analyse, welche läng-
erfristigen volkswirtschaft lichen Kon-
sequenzen mit dieser in praktisch allen 
mitteleuropäischen Ländern praktizier-
ten «Jo-Jo-Wirtschaftspolitik» verbunden 
sind. Ohne jede Berechenbarkeit – und sel-
ten nachvollziehbar – wird zwischen drasti-
schen, ziemlich willkürlichen, wissenschaft-
lich kaum fundierten Einschränkungen und 
partiellen Öffnungen abgewechselt, ohne 
sich Rechenschaft darüber zu geben, dass 
Unsicherheit Gift für das Wirtschaftsleben 
bedeutet. Etwas anbiedernd, fast morali-
sierend wird darauf verwiesen, dass zuerst 
die Gesundheit und dann die Wirtschaft 

Die Müllerei ist – wie auch andere Branchen der Lebensmittelindustrie, welche für 
die Sicherstellung der Ernährung der Schweizer Bevölkerung als unverzichtbar qua-
lifiziert werden – im Frühling 2020 von den Behörden als «systemrelevant» einge-
stuft worden. Das war nicht nur für die Mühlenwirtschaft, sondern für die ganze 
agra rische Wertschöpfungskette Balsam auf die tiefen Wunden, haben sich doch 
ge wisse Bundesstellen wie auch ganz besonders dem neoliberalen Gedankengut 
verhaftete Wirtschaftsverbände/Organisationen während Jahren ziemlich abschät-
zig über die Agrarwirtschaft und damit über die nachfolgenden Verarbeitungsstufen 
geäussert. Ob man sich auch noch in einigen Jahren – wenn diese Phase hinter 
uns gebracht werden konnte – daran erinnern wird, dass die Ernährung das funda-
mentalste Grundbedürfnis des Menschen ist, wird sich erst noch weisen müssen. 
Fest steht: In «normalen» Zeiten wird die Mühlenindustrie kaum wahrgenommen, 
doch das Wesentliche im Leben offenbart sich ja bekanntlich erst in schwierigen, 
ungewissen Phasen oder auch Krisen. Nicht umsonst schrieb die NZZ in der etwas 
zugespitzten Überschrift eines Artikels über die Lage in Grossbritannien (Ausgabe 
vom 27.03.2020): «Luxus war gestern. Was heute zählt, ist ein Sack Mehl.»

Allgemeiner  
Geschäftsverlauf
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komme, sofern man es wagt, den ökono-
mischen Aspekt ins Spiel zu bringen. Zwei 
Ökonomen der in Basel domizilierten Bank 
für Internationalen Zahlungsausgleich (BIZ) 
haben sich dieser Frage dennoch gewid-
met. Sie untersuchten die Sterblichkeitsrate 
von 180 Ländern zwischen 1961 und 2018 
und kamen zum Schluss: «Das Bruttoin-
landprodukt (BIP) pro Kopf und die Sterb-
lichkeit korrelieren negativ; geht es also 
wirtschaftlich bergab, sterben mehr Leute» 
(NZZ, 15.01.2021). 

— Doch ein Blick auf die Verhältnisse 
in der Dritten Welt – oder nur schon 
auf die Zustände in den südlichen 
EU-Ländern – würde genügen, um 
zu begreifen, dass ein intaktes, 
leistungsfähiges Gesundheitssys-
tem im Wesentlichen auf einer 
prosperierenden Wirtschaftstätig-
keit, die aber auch ausreichend 
Steuersubstrat generiert, basiert.

Seit dem Ausbruch der Finanzkrise 
2007/2008, als die Zentralbanken damit 
begonnen haben, die Märkte mit Geld-
mengen in einer Höhe zu fluten, die jeder 
Vorstellungskraft entschwindet, scheinen 
sich die Bürger daran gewöhnt zu haben, 
fälsch licherweise von der Unerschöpflich-
keit der finanziellen Mittel der Staaten aus-
zugehen. Dazu beigetragen hat sicherlich 
auch die Krise des Euro (ab 2010), der vor 
dem Kollaps stand. Die Rede des damaligen 
Präsidenten der Europäischen Zentralbank 
Mario Draghi im Jahr 2012, in der er sagte, 
die EZB werde alles tun, um den Euro zu 
retten («whatever it takes»), sei «im Nach-
hinein gesehen eine Art Wendepunkt» 
gewesen (NZZ, 07.01.2021). Insbesondere 
aus politisch links orientierten Kreisen kom-
mt immer wieder das Argument, dass die 
Staatsschulden der Schweiz im Vergleich 
zu anderen europäischen Ländern sehr tief 
seien, wobei dies nicht für die absoluten 
Zahlen, heruntergebrochen auf den einzel-
nen Einwohner, zutrifft, sondern vielmehr 
nur im Verhältnis zum BIP. 

— Zudem darf bei dieser einseitigen 
Einschätzung nicht verschwiegen 
werden, dass die Verschuldung des 
privaten Sektors (Privatpersonen/
Unternehmungen) in der Schweiz 
auch in einem internationalen 
Quervergleich mit über 250% des 
BIP fast rekordhaft hoch ist (Quelle: 
Volkswirtschaft/Ausgabe 10/2019, 
Herausgeber WBF/SECO). 

Dazu der lapidare Kommentar in der glei-
chen Zeitschrift: «Anders als in den meis-
ten Industriestaaten ist die Unter nehmens- 
 verschuldung in der Schweiz in den ver gan-
genen Jahren stark angestie gen. Solange 
die Zinsen tief bleiben, droht wenig Ge fahr. 
Doch niemand hat mit Corona ge rechnet.» 
Nach Berechnungen des IIF (Institute 
of International Finance) – einer welt-
weiten Vereinigung von Finanz häusern 
– ist die globale Verschuldung per Ende 
September 2020 auf 272 Bio. Dollar gestie-
gen. «Darin spiegeln sich die Rettungs-
programme von Staaten sowie die starke 
Ka pital aufnahme von Unternehmen in 
der Krise» (NZZ, 07.01.2021). In der glei-
chen Zeitungsausgabe beschreibt Olivier 
Kessler, der Leiter des liberalen Instituts 
Zürich, die derzeitige Situation etwas poin-
tierter: «Die Folgen des Schuldenan stiegs 
für die Zukunft werden definitiv unter-
schätzt. Anders kann man sich die Leicht-
sinnigkeit und Kurzsichtigkeit beim Ver-
hängen von umfangreichen politischen 
Mass  nahmen nicht erklären.» Der pro-
filierte Wirtschaftshistoriker Thomas 
Straumann macht in seiner Kolumne (NZZ 
am Sonntag, 03.01.2021) dennoch Mut: 
«Die Schweiz braucht wegen Corona weder 
zus ätzliche Steuern noch Sparpro gram me.» 
Er geht davon aus, dass die Pandemie 
das BIP bei einem Bundesdefizit von 20 
Milliarden Franken im Jahre 2020 lediglich 
um 3% zurückgleiten lässt. Seine Schluss-
folgerung: «Die Covid-19-Krise mag die 
Behörden gesundheitspolitisch überfordert 
haben, aber wirtschaftlich und finanzpoli-
tisch hat die Schweiz bisher eine erstaun-
liche Widerstandskraft gezeigt.» Dass 
Straumann diese Haltung einnimmt, lässt 
aufhorchen, denn in einem Artikel in der 
NZZ am Sonntag vom 07.06.2020 äusserte 
er noch unverhohlen seine tiefen Sorgen: 
«Die expansive Geldpolitik befördert seit 
längerer Zeit die private und öffentliche 
Verschuldung und macht es immer schwie-
riger für die Zentralbanken, sich von ihren 
ausserordentlichen Massnahmen zu ver-
abschieden. … Damit ist eine Rückkehr der 
Inflation geradezu programmiert, denn ewig 
wird die Kombination von tiefen Zinsen und 
tiefen Inflationsraten nicht andauern.» 

— Nach der gängigen volkswirt-
schaftlichen Theorie hemmen 
Staatsschulden, die 85% des BIP 
überschreiten, die wirtschaftliche 
Entwicklung. Glücklicherweise blieb 
die Schweiz, auch wenn die 
Pandemie zu einem guten Teil des 
neuen Jahres ihre Fortsetzung 
finden sollte, zumindest noch im 
Jahre 2020 knapp unter der 

Schwelle von 50% (Schätzung 
«International Monetary Fund/
IMF»). 

Auch der Hauptexportmarkt der Schweiz 
– die Bundesrepublik Deutschland – ist 
unter der kritischen Schwelle von 85% 
(Schätzung IIF für 2020: 73%/Quelle: FAZ, 
24.01.2021). Das Gros der EU-Staaten wie 
auch die USA weisen hingegen derzeit Ver-
schuldungswerte auf, die teilweise weit über 
100% des BIP liegen. Bereits im Jahre 2018 
– noch vor Corona – lag die durchschnittli-
che Verschuldung der 28 EU-Staaten bei 
142% (Interview NZZ, 23.01.2020, mit 
Carmen Reinhart, Ökonomin Universität 
Harvard). Dass die Verschuldung der 28 
Mit gliederländer der EU im Jahre 2007 
im Durchschnitt bei 57.5% – und damit 
unter der im Vertrag von Maastricht fest-
gelegten Obergrenze (60%) – lag (Quelle: 
Achterbahn, Europa von 1950 bis heute, Ian 
Kershaw, 2018), vermag wie eine völlig aus 
der Zeit gefallene Angabe wirken.

— Die gesamtwirtschaftliche Entwick-
lung ist damit auch für die Schweiz, 
die wie kaum ein anderes Land vom 
Aussenhandel (66% vom BIP) lebt, 
mit einigen Unsicherheiten behaf-
tet. Es gilt daher das «Haus 
Schweiz» – wie auch die GMSA – in 
Ordnung zu halten. 

Dazu hält der bereits zuvor zitierte Olivier 
Kessler im gleichen NZZ-Artikel fest, je mehr 
man sich heute verschulde, desto kleiner 
werde der nötige Handlungsspielraum in der 
Zukunft, um künftige Herausforderungen zu 
meistern. Oder wie es der ehemalige engli-
sche Verteidigungsminister als Erfahrung 
nach dem Golfkrieg (1990/91) in einem 
anderen – aber durchaus vergleichbaren – 
Kontext ausdrückte: «The first and most 
obvious lesson of Kuwait is to be ready for 
the unexpected.»
Dass die GMSA mit einem kaum zu top-
penden Eigenkapitalanteil von fast 80% 
und einer marginalen Verschuldung Ende 
2020 von CHF 1 Mio., die durchaus auch 
hätte zurückbezahlt werden können, wenn 
man die Strafgebühr für die vorzeitige 
Rückführung des Kredites nicht gescheut 
hätte, sehr solide Voraussetzungen für die 
Zukunftsbewältigung – unmassgeblich der 
jeweiligen konjunkturellen Lage – mitbringt, 
ist offensichtlich.
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BRANCHENSTRUKTUR/VERMAHLUNGSMENGEN/MARKTSTRUKTUR (GETREIDEJAHR 2019/2020)
Quelle: DSM

PRODUKTIONSAUSLASTUNG* DER HAUPTPRODUKTIONS-STANDORTE DER GMSA  
(ohne Steiner Mühle AG, Bonvita AG und Gebr. Augsburger AG, Rhonemühle Naters)  
KALENDERJAHR 2020

84.5%
Auslastung*

15.5%
Freie Kapazität

59.55%
50’000 t –  : 2 Mühlen

30.27%
10’000 t – 49’999 t : 5 Mühlen

2.28%
5’000 t – 9’999 t : 2 Mühlen

7.90%
500 t – 4’999 t : 23 Mühlen

VERMAHLUNG (WEICHWEIZEN) NACH GRÖSSENKLASSE

13/14 14/15 15/16 16/17 17/18 18/19 19/20

    500 t –  4’999 t 26 26 23 22 21 21 23

  5’000 t –   9’999 t 1 1 2 2 2 2 2

 10’000 t – 49’999 t 5 5 5 5 4 5 5

50’000 t –  2 2 2 2 3 2 2

Total 34 34 32 31 30 30 32

Vermahlungsmengen
13/14 14/15 15/16 16/17 17/18 18/19 19/20

    500 t –  4’999 t 52’205 51’177 42’434 40’435 36’761 36’974 37’013

  5’000 t –   9’999 t 5’757 6’042 12’250 12’434 12’056 11’392 10’719

 10’000 t – 49’999 t 137’150 141’587 137’053 141’867 94’831 144’546 141’984

50’000 t –  275’791 271’144 265’566 260’267 313’420 264’316 279’318

Total 470’903 469’950 457’303 455’003 457’068 457’228 469’034

Marktanteil in %
13/14 14/15 15/16 16/17 17/18 18/19 19/20

    500 t –  4’999 t 11.09 10.89 9.28 8.89 8.05 8.09 7.90

  5’000 t –   9’999 t 1.22 1.28 2.68 2.73 2.63 2.49 2.28

 10’000 t – 49’999 t 29.13 30.13 29.97 31.18 20.75 31.61 30.27

50’000 t –  58.56 57.70 58.07 57.20 68.57 57.81 59.55

Total 100 100 100 100 100 100 100

Anzahl Mühlenunternehmen

* Basis: 345 x 24 Std = 100%
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1.2
BRANCHENSPEZIFISCHE 
ENTWICKLUNGEN 

Der Mehlmarkt unter dem Eindruck  
der «besonderen Lage»
(M.M.) Nichts deutete anfangs 2020 darauf hin, 
dass die Berichtsperiode unter besonderen 
Vorzeichen für die Branche stehen würde.  
Die ersten zwei Monate des Kalenderjahres, 
die umsatzmässig – entsprechend unse-
rer langjährigen Beobachtung/Erfahrung 
– jeweils ziemlich bescheiden ausfallen, 
widerspiegelten den «courant normal» frü-
herer Jahre. Irgendwelche wesentliche Ver-
schiebungen zwischen und innerhalb der 
ein zelnen Umsatzsegmente zeichneten sich 
in keiner Weise ab. Dass auch die Schweiz 
wie alle Länder rund um den Erdball inner-
halb von wenigen Tagen/Wochen mit 
einer neuen Realität – ausgelöst durch die 
Pandemie – konfrontiert sein würde, lag uns 
völlig fern. Bestenfalls qualifizierten wir das 
dem Ver nehmen nach aus China (Wuhan) 
stammende Virus als ein geografisch klar 
lo kalisierbares, einzugrenzendes – und da mit  
fernes – Problem.
Der staatlich verordnete «Lockdown» als 
Konsequenz der vom Bundesrat erklärten 
«ausserordentlichen Lage» auf Basis des 
Epidemien-Gesetzes Mitte März brachte 
dann aber Veränderungen mit sich, die wir in 
dieser Form weder je erlebt noch für möglich 
gehalten haben. Das öffentliche Leben kam 
in der Periode von Mitte März bis Mitte Mai 
mit Ausnahme derjenigen wirtschaftlichen 
Tätigkeiten, die für das Überleben und den 
Erhalt der Wirtschaftstätigkeit unverzicht-
bar sind, praktisch zum Stillstand.
Die zur Neige gehende touristische Winter-
saison nahm ein vorzeitiges, abruptes Ende, 
was die Umsätze in den Bergdestinationen 
regelrecht einbrechen liess. Auch der in den 
letzten Jahren für die Schweiz so wichtig 
gewordene Städtetourismus – wie auch die all-
gemeine Reisetätigkeit – kam weltweit prak-
tisch zum Erliegen. 

— Nicht wenige unserer Kunden, die 
sich im Vertrauen auf verlässliche 
Rahmenbedingungen blühende 
Geschäfte aufgebaut haben, sahen 
sich praktisch über Nacht als Folge 
dieser von den staatlichen Autori-
täten verordneten Massnahmen mit 
ernsthaften – wirtschaftlich existen-
ziellen – Sorgen konfrontiert. In 
besonderem Masse wurden die 
Berggebiete, ganz ausgeprägt aber 
auch die Städte erfasst. 

Die Übernachtungszahlen der auf die aus-
ländischen Touristen ausgelegten Hotellerie 
implodierten regelrecht, was sich auf die 
Zulieferer und damit letztlich auch auf die 
Verarbeiter von agrarischen Rohstoffen 
über trug. Generalversammlungen, Emp-
fänge, Se minare, Schulungen etc. – ganz all-
gemein Veranstaltungen mit einer physischen 
Präsenz, wo auch die Kulinarik und dabei die 
zwischenmenschlichen Kontakte nicht zu 
kurz kommen – wurden verboten oder so weit 
eingeschränkt, dass auf die Durchführung 
«freiwillig» verzichtet wurde. Einzelne unse-
rer Kunden mit gewerblichem/semi-indust-
riellem Charakter, die während Jahren mit 
Erfolg auf Lieferungen oder stark frequen-
tierte Pendlerströme gesetzt hatten, standen 
praktisch vor dem Nichts. 
Doch wo es Verlierer gibt, sind auch Gewinner 
auszumachen. Den Umsatzeinbrüchen auf 
der einen Seite standen stramme bis sehr 
gute Mengenentwicklungen bei Bäckereien 
in ländlichen Gebieten gegenüber, die je -
doch die Mengenverluste insgesamt bei 
wei tem nicht ausgleichen konnten. Die De -
tail handelsunternehmen, ganz besonders 
diejenigen, die den Schwerpunkt schon 
im mer auf «Food» und nicht «Non-Food» 
gesetzt haben, profitierten jedoch, was 
auch in sehr erfreulichen Absatzzahlen im 
Industriesegment zum Ausdruck kam.

— Regelrecht explodiert – allerdings 
nur während rund 2½ Monaten – 
sind die Verkäufe von Kleinpackun-
gen (1 kg), die in üblichen Jahren 
die 10%-Marke auch auf Branchen-
ebene noch nie überschritten 
haben. 

Weshalb die Gestelle mit diesen Mehlen bei 
den Grossverteilern und Discountern wäh-
rend Wochen regelmässig leergefegt wur-
den, ist ebenso wenig nachvollziehbar wie die 
Hortung von Hygieneartikeln in dieser ganz 
besonderen Phase. Doch die Angst ist weder 
immer erklärbar, noch folgt diese einer inne-
ren Logik oder gar der Vernunft. 

— Die Umsatzmengen, die während 
dieser kurzen Periode generiert 
werden konnten, sind jedoch nach 
der ersten Pandemie-Welle stark ab-
geflacht und haben sich während 
der Sommermonate leider wieder 
weitgehend an den «courant 
normal» gehalten.

Die Müllerei ist – wie auch andere Branchen 
der Lebensmittelindustrie, welche für die 
Sicher stellung der Ernährung der Schweizer 
Bevölkerung als unverzichtbar qualifi-
ziert werden – im Frühling 2020 von den 
Behörden als «systemrelevant» eingestuft 
worden. Das war nicht nur für die Mühlen-
wirtschaft, sondern für die ganze agrari-
sche Wertschöpfungskette Balsam auf die 
tiefen Wunden, haben sich doch gewisse 
Bundes  stellen wie auch ganz besonders 
dem neoliberalen Gedankengut verhaftete 
Wirt schaftsverbände/Organisationen wäh-
rend Jahren ziemlich abschätzig über die 
Agrarwirtschaft und damit über die nach-
folgenden Verarbeitungsstufen geäussert. 
Ob man sich auch noch in einigen Jahren – 
wenn diese Phase hinter uns gebracht wer-
den konnte – daran erinnern wird, dass die 
Ernährung das fundamentalste Grund-
bedürfnis des Menschen ist, wird sich erst 
noch weisen müssen. Fest steht: In «norma-
len» Zeiten wird die Mühlenindustrie kaum 
wahrgenommen, doch das Wesentliche im 
Leben offenbart sich ja bekanntlich erst in 
schwierigen, ungewissen Phasen oder auch 
Krisen. Nicht umsonst schrieb die NZZ in der 
etwas zugespitzten Überschrift eines Artikels 
über die Lage in Grossbritannien (Ausgabe 
vom 27.03.2020): «Luxus war gestern. Was 
heute zählt, ist ein Sack Mehl.» 
Dieses durch staatliche Autorität provo-
zierte «Jo-Jo» des Wirtschaftslebens hat 
dem Mehlmarkt – wenn überhaupt – nur 
mar   ginale positive Impulse verliehen. 
Trotz des Kleinpackungsbooms zwischen 
Mitte März und Anfangs Mai ist das Markt-
volumen im letzten Getreidejahr lediglich 
um 2.5% gewachsen. Dass die jeweils erst 
im Frühsommer publizierten Zahlen des 
Gesamtmarktes über das vorangegangene 
Kalenderjahr (2020) noch etwas bescheide-
ner ausfallen werden, darf erwartet werden. 
Unmittelbar vor – und nach – der zweiten 
Welle konnten keine besonderen (ausserord-
entlichen) Absatzverschiebungen festges tellt 
werden, vielmehr fand die Agonie für die 
in den städtischen Agglomerationen ange-
siedelten gewerblichen/semi-industriellen 
Kunden, die auch von Insolvenzen begleitet 
war, ihre Fortsetzung.

— Das Industriesegment – wie 
erstaunlicherweise auch einige 
exportorientierte Unter nehmen 
der 2. Verarbeitungsstufe – zeigte 
sich im Wesentlichen ziemlich 
unbeeindruckt und konnte punktuell 
sogar zulegen.
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Die Eigentümer von «Nr. 3» verabschie-
den sich von der Müllerei
Gegen Ende 2019 ist ein international täti-
ges Unternehmen, welches sich selbst als 
«global M&A and financial advisory pro-
fessionals» bezeichnet, an verschiedenste 
Kreise entlang der getreideverarbeitenden 
Wertschöpfungskette (Inland wie Ausland) 
– so auch die GMSA –herangetreten, um dar-
zulegen, dass die Stadtmühle Schenk AG, 
Ostermundigen, zum Verkauf stehe. Hinter 
der Stadtmühle Schenk AG stand seit 170 
Jahren die gleiche «Müller-Dynastie», wobei 
das Aktienkapital der letzten in der Müllerei 
tätigen Generation von Daniela und Stefan 
Schenk gehalten wurde. Der Letztere war 
– sekundiert von einem Direktor, der auch 
noch heute die Unternehmung unter dem 
neuen Aktionariat mit Erfolg leitet – im ope-
rativen Bereich tätig.

— Dass es dereinst allenfalls zu einer 
Trans aktion kommen könnte, wurde 
schon länger gemunkelt, was in 
einer Branche, wo Gerüchte an der 
Tagesordnung sind, nicht weiter 
erstaunte. Doch nach dem Ableben 
des charismatischen Patrons – Hans 
Schenk – kam Dynamik auf. 

Schliesslich wurde dieses Unternehmen an 
die Kowema AG, Rotkreuz verkauft.

1.3 
AUSSTOSS MEHLE/
SPEZIALPRODUKTE 
(OHNE MÜHLEN-NACHPRODUKTE)
(M.M.) Müsste die Kommentierung der men-
genmässigen Umsatzentwicklung der 
GMSA auf einen Begriff komprimiert wer-
den, dann dürfte das Wort «heterogen» 
wohl am zutreffendsten sein. Von eindeu-
tigen Gewinnern bis zu klaren Verlierern 
und solchen, für welche die Pandemie den 
«coup de grâce» bedeutete, ist auf der Ebene 
unserer Kunden (2. Verarbeitungsstufe) 
alles auszumachen. Dass Mehl – und 
da mit vornehmlich Brot – ein existenziel-
les Bedürfnis befriedigt und von den ver-
ordneten temporären Schliessungen gan zer 
Wirtschaftsbereiche nur indirekt betrof-
fen war, hielt den Schaden für die mehl-
verarbeitenden Betriebe, die konsumfer-
tige Produkte herstellen, zumindest aus 
einer nationalen Perspektive und über alle 
Kundensegmente betrachtet in Grenzen. 

— Der von «Corona» auf der Zeitachse 
des Getreidejahres 2019/2020 nur 
partiell beeinflusste Mehlmarkt hat 
sich trotz einiger Impulse durch den 
«Lockdown» nur wenig entwickelt. 

Ob das marginale Wachstum von 2.5% 
(Quelle: Jahresbericht 2019/2020 des 
Dach verbandes Schweizerischer Müller, 
DSM) auch im Kalenderjahr gehalten wer-
den konnte (siehe Erläuterungen unter 1.2 - 
Branchenspezifische Entwicklungen), wird 
sich erst bei Vorliegen der Statistiken 2020 
des Verbandes zeigen. Starke Zweifel sind 
zumindest angebracht, denn der Mehl markt 
folgt – wie wir dies auch bereits im Geschäfts-
bericht 2019 der GMSA (Kapitel 1.3) festge-
halten haben – seit fast vier Dekaden bes-
tenfalls einer Seitwärtsbewegung – und 
dies trotz einem markanten Wachstum 
der Bevölkerung.
Was für Eingeweihte der Branche vertraut 
ist und durch diese Hintergrundzahlen ein-
mal mehr belegt wird, ist die Tatsache, dass 
die Mühlenwirtschaft die üblichen für die 
Wirtschaft gültigen Konjunkturzyklen nicht 
mit macht, was mit der Art der Produkte 
in einer inhärenten Verbindung steht. Das 
mag in starken Wachstumsphasen der übri-
gen Wirtschaftsbereiche weder leicht zu 
verstehen noch akzeptierbar erscheinen, 
doch in Peri oden, in denen das BIP rückläu-
fig ist, was singuläre Ereignisse im Erfahr-
ungshorizont eines jeden Berufs lebens sind, 
besinnt man sich wieder darauf, dass auch 
eine gewisse Konstanz ihren Wert hat und 
sogar als attraktiv empfunden werden kann.
Die GMSA hat seit jeher – nicht zuletzt mit 
den verschiedenen Akquisitionen, mit denen 
neue Kundenkanäle erschlossen werden 
konnten – versucht, die Marktrisiken mög-
lichst gut auszutarieren. Wir haben nie nur 
«auf ein Pferd» gesetzt, weder ausschliess-
lich auf die Industrie noch einseitig auf das 
Gewerbe. Zudem haben wir – und werden 
dies auch inskünftig tun – angestrebt, uns 
inner halb der Verarbeitung von Getreide, 
das für die menschliche Ernährung bestimmt 
ist, sinnvoll zu diversifizieren (Steiner Mühle 
AG, Bonvita AG), aber gleichzeitig der Kern-
kompetenz treu zu bleiben. Mit anderen 
Worten: Der Fokus lag seit der Bildung der 
Gesellschaft in der heutigen Form (2002) 
nicht auf einem einzigen Kundensegment. 

— Vielmehr war es uns immer ein 
Anliegen, bei allen potentiellen 
Verarbeitern von Mehl aus Brotge-
treide stark vertreten zu sein, keine 
Landesteile zu vernachlässigen und 
gleichzeitig die betriebswirtschaft-

lich sinnvolle Zentralisierung nur so 
weit voranzutreiben, als dies nicht 
auf Kosten der Kund ennähe geht. 

Dass wir nicht nur die Produktion, sondern 
auch die Logistik als Teil unserer Basis-
tätigkeit immer unter der eigenen Kontrolle 
be halten haben, dürfte dazu beigetragen 
haben, dass die GMSA als verlässlicher, fai-
rer, leistungsbereiter und jederzeit korrek-
ter Partner ohne jede Allüren wahrgenom-
men wird. Diese Politik reflektiert sich auch 
in der Marktleistung und selbstverständlich 
auch im Marktanteil (siehe 1.4 - Marktenteile 
nach Segmenten).
Dass wir trotz einer wissentlich und willent-
lich vorgenommenen fast vollständigen Ver-
abschiedung aus dem Bereich der «techni-
schen Mehle», die immerhin einige tau send 
Ton nen ausgemacht haben – was 2020 
ge genüber dem Höchststand von 2017 
einen Men genverlust von rund 80% inner-
halb dieses Segmentes ausmachte – den 
Ge  s amt absatz um knapp 4’000 t Mehle/
Spezialprodukte (2019: 111’645 t, 2020: 
115’614 t) ausdehnen konnten (+ 3.6%), ist 
sehr erfreulich. (Zum Vergleich: Das ent-
spricht annähernd der durchschnittlichen 
Jahres vermahlung der Nr. 8 respektive der 
Nr. 9 des Marktes, welche sich in der Müh-
len  kategorie von 5’000 t bis 6’000 t Ver-
arbeitungsmenge ansiedeln.) Unter Aus-
blendung der «technischen Mehle» in 
beiden Jahren (2019 und 2020) konnte 
somit 1.2% Marktanteil dazugewonnen wer-
den, sofern sich die Verschiebungen zwi-
schen der Referenzperiode (Getreidejahr) 
und dem Berichtsjahr (Kalenderjahr) in 
en gen Grenzen – so zumindest die Erfahrung 
aus den Vorjahren – halten sollten.

1.4 
MARKTANTEILE NACH 
SEGMENTEN: «G3», «G7», «G20»
(M.M.) In einem Artikel der NZZ vom 
29.12.2020 mit dem etwas reisserischen Titel 
«Schweizer Müller haben es trotz Heimat-
schutz schwer» spricht man von 45 Mühlen, 
die sich den Markt teilen. Es wird dabei auf 
das vom Dachverband Schweizerischer 
Müller (DSM) im Jahres bericht 2019/2020 
pub lizierte Zahlen material verwiesen. Setzt 
man ungefiltert und unreflektiert den in die-
sem Zusammenhang missbräuchlich ver-
wendeten Begriff «Heimatschutz» mit der 
Zahl der Akteure in der schweizerischen 
Müllerei in Verbindung, ohne die wahre 
Struktur der Branche kritisch unter die Lupe 
genommen zu haben, dann könnte man 
geneigt sein anzunehmen, dass die in Kraft 
befindliche Grenzbewirtschaftung massge-
blich dazu beigeträgt, die Konsolidierung 
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zu verschleppen. Unterstrichen wird die-
ser Eindruck durch die nicht belegte – 
und auch nicht weiter kommentierte 
– Aussage, wonach in verschiedenen euro-
päischen Ländern die Marktkonzentration 
noch ausgeprägter als hierzulande aus-
falle. (In Baden-Württemberg, einem hoch-
industrialisierten Bundesland mit einer 
Einwohnerzahl von rund 11 Millionen, in 
un mittelbarer Nachbarschaft zur Schweiz, 
ist die Mühlenstruktur übrigens durchaus 
vergleichbar. Dass die Mühlen im Norden 
mit Meer-/Hafenanbindung im Umfeld von 
be völker ungsreichen Ballungsgebieten und 
nicht sehr anspruchsvoller Topographie sehr 
viel grösser sind, versteht sich von selbst.) 
Seriöse, mit den Regeln der Kunst korres-
pondierende journalistische Recherche sieht 
klar anders aus.
Der mit diesem gefälligen, aber dennoch 
ziemlich substanzlosen NZZ-Artikel vermit-
telte Eindruck täuscht gewaltig. Geht man 
von den in Europa üblicherweise angewand-
ten Usanzen aus, dann gibt es in der Schweiz 
lediglich noch 32 Mühlen mit statistischer 
Relevanz, weil 13 Verarbeitungsbetriebe die 
Minimalschwelle von 500 t Vermahlung s-
menge (rund 400 t Mehl) nicht erreichen 
und deshalb als Betriebe eingeordnet wer-
den, die kaum kommerziellen Charakter 
haben dürften.
Aber auch diese Zahl mag für Aussen-
stehende, welche mit der schweizerischen 
Mühlen industrie nicht vertraut sind, noch 
als recht bedeutend wahrgenommen wer-
den. Geht man allerdings etwas in die Tiefe, 
dann kann man durchaus von einem sehr 
deutlichen Strukturwandel sprechen, der 
sich in der schweizerischen Müllerei seit 
der bewussten, eigenbestimmten Schlei-
fung der privatwirtschaftlichen Marktord-
nung (sog. «Rationalisierungsabkommen») 
Mitte der 90er Jahre – notabene auf freiwil-
liger Basis und nach zwei glimpflich über-
standenen Untersuchungen der dama-
ligen Kartellkommission (1984/1994) 
– eingestellt hat.

— Die zwei Marktleader im Bereich 
des Weich  weizenmehls, die der 
Coop-Gruppe gehörende Swissmill 
und die Groupe Minoteries SA 
(GMSA), konnten im letzten 
Getreide jahr unter Ausblendung 
des Seg mentes der nicht kommer-
ziellen Mühlen (unter 500 t Ver-
arbeitungsmenge) 59.5% Markanteil 
für sich beanspruchen, wobei wir 
davon ausgehen, dass sich das seit 
Jahren abzeichnende Kopf-an-Kopf-
Rennen der beiden Protagonisten 
mit je fast 30% auch weiter-
hin fortsetzt.

Zählt man die Nummer 3 des Marktes, die 
Stadtmühle Schenk AG (BE), mit schät-
zungsweise rund 10.5% Marktanteil hinzu, 
dann vermögen die «G3» gegen 70% (auf-
gerundet) des Marktvolumens auf sich zu 
vereinigen. Erweitert man den Kreis um die 
Mühlen, welche die Ränge 4, 5 und 6 bele-
gen und deren Marktanteile verhältnismäs-
sig nah beieinanderliegen (schätzungsweise 
bei 6%, 5.5% und 5%), und zählt alsdann 
noch die Nr. 7 mit rund 3.5% hinzu, dann 
erreichen die «G7» eine Marktabdeckung 
von knapp 90%.

— Darin kommt nicht das schiere 
Streben nach Grösse – oder 
Wachstum – zum Ausdruck, 
sondern vielmehr ein virulenter, 
oftmals unbarmherziger Wettbe-
werbsdruck, der es notwendig 
macht, die Kosten auf eine grösst-
mögliche Menge zu verteilen, diese 
gleichzeitig zu komprimieren, was 
mit einer hohen Auslastung, aber 
auch einem adäquaten, gewisser-
massen massgeschneiderten 
Produktionsapparat einher-
zugehen hat. 

Ein gutes Dutzend weiterer Mühlen, die 
sich auf acht Kantone verteilen, oszillie-
ren mit ihrem Marktanteil – so zumindest 
un sere Schätzungen auf der Grundlage von 
mosaikartigen Auswertungen verschiedens-
ter Quellen – zwischen 0.3% und 1.5%, was 
bedeutet, dass diese Kategorie rund 7.5% auf 
sich vereinigen dürfte. Mit anderen Worten: 
Die «G20» der schweizerischen Mühlen 
dürften aufgerundet gegen 98% Marktanteil 
abdecken. Bestätigt wird diese Zahl durch 
den Jahresbericht (2019/2020) des DSM, 
der dem Segment bis 1’000 t (verbleibende 
23 Mühlen) einen Marktanteil von knapp 
über 2% zuweist. 
Insgesamt kann festgestellt werden, dass 
sich die «Stallordnung» zwischen den 
Protagonisten der Branche, die sich in einem 
reifen bis mehr als nur gesättigten Markt 
bewegen, zwar schleichend, aber dennoch 
stetig verändert. Die beiden unangefochte-
nen «Platzhirsche» gönnen sich gegenseitig 
nichts und werden zudem gleichzeitig – fast 
permanent – ohne jeden Respekt von Mühlen 
jeder Grössenordnung angegriffen, können 
aber ihre Position trotzdem – zwar langsam, 
aber kontinuierlich – in kleinen Schritten 
ausbauen. Dass diese selbst den Markt sys-
tematisch und mit Akribie durchkämmen, ist 
Ausdruck des harschen Marktumfeldes und 
mitunter auch eine Antwort auf die Attacken.

— Bei den stark gefestigten Kunden-
beziehungen, die eine Eigenheit des 
Mehlmarktes sind, obwohl Weich-
weizenmehl ein verhältnismässig 
leicht substituierbares Produkt ist, 
kommen deshalb Veränderungen 
nur langsam voran.

Tendenziell – über die Jahre – verlieren die 
zwei untersten Kategorien, 500 t bis 5’000 t 
und 5’000 t bis 10’000 t, Marktanteile, das 
Segment zwischen 10’000 t und 50’000 t 
erweist sich – zumindest als Ganzes und als 
Gruppe betrachtet – als ziemlich resistent, 
obwohl die «Hackordnung» von der Nr. 3 
bis zur Nr. 7 im Verlaufe der Jahre nicht zu 
unterschätzende Verschiebungen mit sich 
gebracht hat. 
Ganz nüchtern dargestellt, muss festgehal-
ten werden, dass die kritische Grösse einer 
Mühlenunternehmung weit höher angesie-
delt sein dürfte, als wir dies noch vor eini-
gen Jahren angenommen haben. Diese 
Tatsache begründet sich im Wesentlichen 
mit den Anforderungen des Marktes. Mit 
der Regelmässigkeit einer Uhr werden bei-
spielsweis neue – fast exotisch anmutende 
– Zertifizierungen ultimativ gefordert, weil 
die 2. Verarbeitungsstufe alle möglichen 
Ab sicherungen einfordert und sich schwer-
tut, selbst Verantwortung zu übernehmen. 
Darüber hinaus muss die IT-basierte Rück-
verfolgbarkeit ständig perfektioniert und bis 
zur Spitze getrieben werden, was sehr kosten-
intensiv ist. Kunden- und Systemaudits, 
durch geführt von beauftragten Dritten, die 
leider allzu oft nur vage Vorstellungen von 
der unter  nehmerischen Realität im Alltag 
haben, werden fast in frivoler Weise weiter 
ausgebaut und auf Bereiche übertragen, die 
noch vor einigen Jahren als Tabu-Themen 
qualifiziert wurden. 

— Die Analytik von Rückständen jeder 
Art scheint keine Grenzen zu 
kennen. So mussten Ende 2020 auf 
gesamtschweizerischer Ebene – so 
u.a. auch von der GMSA – Hunderte 
von Tonnen Sesam und bereits 
daraus hergestellte konsumfertige 
Produkte im Wert von einigen 
Millionen Franken zurückgerufen 
und entsorgt werden, weil der 
Gehalt an Ethylenoxid (Desinfek-
tionsmittel für hitzeempfindliche 
Lebensmittel) beim Hauptlieferan-
ten Indien auf gesamteuropäischer 
Ebene teilweise markant überschrit-
ten wurde, während er den stren-
gen amerikanischen Vorgaben noch 
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längst entsprochen hätte. (Ein 
klassischer Fall von «food waste» 
auf Anordnung der Behörden.)

Kurzum: Eine Unternehmung mittlerer 
(kritischer) Grösse stösst mit den zur Ver-
fügung stehenden personellen, organisato-
rischen und finanziellen Ressourcen bald 
an die eigenen Grenzen, obwohl der Pro-
duktion sapparat wie auch die Logistik und 
die Administration möglicherweise vor-
bildlich organisiert sind. Wir vertreten des-
halb die Auffassung, dass sich innerhalb der 
Mühlenkategorien zwischen 5’000 t und 
50’000 t in den nächsten Jahren noch eini-
ges tun wird – und auch tun muss.

1.5
DIE BEDEUTUNG DER AUSLASTUNG
(M.M.) Will sich eine Mühlenunternehmung 
über einen längeren Zeitraum auf dem 
Markt behaupten, so sind die verschie-
densten Leistungsparameter dieses insge-
samt komplexen Gefüges stets sehr genau 
unter Kontrolle zu halten. Nur schon klei-
nere – auf dem «Radar» kaum wahrnehm-
bare – Abweichungen vermögen das finan-
zielle Resultat massgeblich zu beeinflussen. 
So kommt denn auch der Auslastung, einem 
Indikator für wirtschaftlich sinnvolle Ver-
wendung des eingesetzten Kapitals, eine 
zentrale Rolle zu. Ganz abgesehen davon, 
gibt diese Leistungsziffer aber auch einen 
ziemlich verlässlichen Hinweis darauf, 
wie sich ein Akteur auf dem Parkett des 
Marktes bewegt.

— Je höher die Auslastungsziffer ist, 
auf die eine Mühlenunternehmung 
verweisen kann, desto vernünftiger 
sind die Handlungen auf der 
Preissetzungsebene – zumindest in 
der Regel – einzustufen.

Ein hoher durchschnittlicher Auslastungs-
grad ist deshalb in der ganzen Branche 
anzustreben. Allerdings kann diese Ausnut-
z ungsziffer in der eher wertkonservati-
ven Wertschöpfungskette, wo Lie fe ranten-
wechsel eher die Ausnahme darstellen, 
sinnvollerweise nicht durch aggressive 
Ab werbung erreicht werden, sondern 
nur durch den entschlossenen Abbau von 
Kapazität (siehe auch Geschäftsbericht 
GMSA 2016, Kapitel 1.6). Das mag von aus-
sen betrachtet eine gewisse destruktive 
Komponente/Sichtweise beinhalten, denn 
Unternehmer in einem marktwirtschaft-
lichen System zeichnen sich vornehmlich 
dadurch aus, aufzubauen, nach Wachstum 
zu streben und nicht Kapazität stillzulegen. 

In Tat und Wahrheit ist aber die Müllerei mit 
einer etwas anderen Realität konfrontiert. 

— Der potentielle Marktzugang 
bestimmt den notwendigen 
Produktionsapparat und nicht der in 
vielen Köpfen der Müllerei verhafte-
te Reflex, wonach die theoretisch 
zur Verfügung stehende Kapazität 
die Absatzmengen zu definieren 
hätte.

Zwischen der zur Verfügung stehenden 
Pro dukt ionskapazität und den realisti-
scherweise absetzbaren Mengen sollte – so 
zu mindest die betriebswirtschaft liche Ideal-
vorstellung – möglichst ein Gleich ge wicht 
gefunden werden, damit die Res sour cen 
nicht brach darniederliegen, sondern rund 
um die Uhr für ihre Bestimm ung genutzt 
werden können.

Die tiefen Margen in der Müllerei sind grund-
sätzlich auf drei Ursachen zu rück  zuführen:

 − Je entwickelter eine Volkswirtschaft ist, 
desto stärker sinkt der Anteil der Haus-
haltsausgaben für Nahrung smittel, weil 
man bestrebt ist, ein nach Möglichkeit 
hohes «freies Einkommen», das den 
Konsum von nicht lebensnotwendigen 
Gütern ermöglicht, zu generieren. Hohes 
«freies Einkommen» geht einher mit 
tiefen Preisen – und knappen Margen –, 
wenigstens für die Hersteller von Gütern 
des täglichen Bedarfes, weil sich diese in 
einer Wohlstandsgesellschaft nur gerin-
ger Wertschätzung erfreuen. Darüber 
hinaus spricht man im Zusammenhang 
mit dem Mehlmarkt auch von einem 
«reifen» oder «gesättigten» Markt, was 
schon per se keine Phantasien, was die 
Ver dienstmöglichkeiten betrifft, zulässt.

 − Her steller von Lebensmitteln agrari-
schen Ursprungs, die nicht direkt in 
einen Dialog mit den Konsumenten tre-
ten können, weil ihre Produkte erst nach 
weit eren Verarbeitungsschritten kon-
sumiert werden können, übertragen 
– ebenso ungewollt wie ungefragt – das 
Gros der Wertschöpfung auf die letzte 
Stufe. Mit anderen Worten: Brot kann 
Emotionen wecken, womit der Preis 
in den Hintergrund rückt, sofern die 
Leistung erkennbar/erlebbar ist. Anders 
verhält es sich leider beim Mehl, das 
als solches ziemlich nüchtern/pragma-
tisch daherkommt. 

 − Der dritte Faktor hängt mit der verhält-
nismässig leichten Substituierbarkeit 
– zumindest zwischen den führen-
den Anbietern, die allesamt als sehr 

leistungsfähig qualifiziert werden kön-
nen – zusammen. Selbstverständlich gibt 
es aber immer Bereiche, wo eine klare 
Differenzierung – ganz besonders, wenn 
die menschlichen Faktoren hineinspie-
len – möglich ist, was auf dem schweize-
rischen Mehlmarkt auch stattfindet. 

Dieser Kontext – ein nicht konsumferti-
ges agrarisches Produkt in einem gesättig-
ten, längst reifen Marktumfeld, die leichte 
Sub  stituierbarkeit in Verbindung mit einer 
nach wie vor bestehenden, doch ansehnli-
chen Überkapazität, welche in Branchen-
kreisen wohl erkannt, aber nur von wenigen 
Akteuren beherzt angegangen wird – bringt 
es mit sich, dass eine hohe Auslastung ein 
Parameter ist, der ganz im Zentrum steht. 
Wie üblich fokussieren wir uns beim Aus-
lastungsvergleich auf die Haupt produktions-
standorte Bruggmühle Goldach/SG (Osten) 
und die Moulins de Granges/VD (Westen), 
nachdem die Bonvita AG nicht als Mühle 
qualifiziert werden kann und den anderen 
Stan dorten Steiner Mühle AG/BE respek-
tive Gebr. Augsburger AG, Rhonemühle 
Naters/VS, spezifische Aufgaben/Rollen 
zu kommen (Verarbeitung von Bio/Demeter-
Spezialprodukten respektive die AOP-Pro-
duktion im Wallis).
Bewusst setzen wir die Latte für eine theo-
retisch mögliche 100%-ige Auslastung mit 
345 Tagen im 24-Stunden-Betrieb sehr hoch 
an. Die Erreichung dieser Limite wäre nur 
dann möglich, wenn relativ wenige Mehl-
typen hergestellt werden müssten, damit 
kaum Vermahlungswechsel stattfinden, 
und zudem die Produktionsmengen fast 
regel mässig auf die einzelnen Monate des 
Jahres verteilt werden könnten. Der Markt 
in der Schweiz hält sich allerdings in kei-
ner Weise an diese Rahmenbedingungen. 
So sind die einzelnen Vermahlungslose bei 
gleichzeitig breiterem Sortiment auf Basis 
von Rohstoffen aus drei verschiedenen 
Anbaumethoden tendenziell immer kleiner 
geworden und die Kurve der Ausstossmenge 
variiert – saisonal bedingt – bis zu 25%. 

— Im Klartext: Die reine Produktions-
kapazität muss, ganz besonders 
wenn die der Produktion vor- und 
nachgelagerte bauliche/technische 
Infrastruktur noch Lücken aufweist, 
etwas höher angesetzt werden, um 
das Produktionsvolumen trotzdem 
absorbieren zu können. 
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2017 war es uns möglich, auf eine rekord-
hafte Auslastung von 89% – allerdings ein-
schliesslich einiger tausend Tonnen von sog. 
«technischen Mehlen» – zu verweisen, 2018 
auf 87.2%, gefolgt von enttäuschenden 83% 
im Vorjahr (2019). Im Berichtsjahr (2020) 
konnte die sinkende Tendenz mit einem 
Wert von 84.5% – was einem Dauerbetrieb 
beider Anlagen (Goldach/Granges) von 
291 Tagen à 24 Stunden entspricht – wie-
der gebrochen werden. Bemerkenswert ist 
dieser Wert deshalb, weil wir uns seit Mitte 
2019 bewusst vom Segment der «tech-
nischen Mehle» (siehe Geschäftsbericht 
GMSA 2019, Seite 17) praktisch vollständig 
verabschiedet haben. Fest steht, dass ein 
Auslastungsgrad von 90% (und darüber) 
sich für die GMSA nur dann als realistisch 
erweisen dürfte, wenn die müllereitech-
nische/bauliche Peripherie vor und nach 
dem eigentlichen Vermahlungsprozess im 
Verlaufe der nächsten Jahre angepasst/aus-
gebaut werden kann. 

— Der «Wildwuchs» an Labeln und 
auch die spezifischen, auf enge 
geographische/kantonale Grenzen 
beschränkten Mahlprodukte aus 
entsprechendem Rohstoff, deren 
innerer Mehrwert (abgesehen von 
der nicht zu negierenden psycholo-
gischen Komponente) uns noch 
immer verschlossen bleibt und 
weitgehend einer Schimäre von 
geschickten Marketingstrategen 
entsprungen sein dürfte, stehen in 
klarer Diskrepanz zu einer betriebs-
wirtschaftlich sinnvollen Produk-
tion. 

Doch so ist der Markt nun mal, nicht sehr 
rational, voller netter Geschichten, gewisser 
Träumereien und Assoziationen, denen wir 
uns – als Vorstufe der 2. Verarbeitungsstufe – 
zu beugen haben, um nicht Terrain an regio-
nale «player» die ihre Karten gut zu spielen 
wissen, abgeben zu müssen.
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Kommentar 
zu den Ergebnissen

(B.S.) Einleitend möchten wir die per 1. Juli 
2019 erfolgte 100%ige Integration unse-
rer Tochtergesellschaft, der Gebr. Augs-
burger, Rhonemühle Naters AG, in die 
Konzernrechnung in Erinnerung rufen. 
Für die Beurteilung der Zahlen 2020 und 
den Ver gleich mit 2019 ist es nötig, die-
ser Tatsache Rechnung zu tragen. Darüber 
hin aus haben wir im 1. Semester 2020 be -
deu t  ende Produktionsmengen un serer 
Toch  tergesellschaft von Naters (VS) nach 
Granges-près-Marnand (VD) verlegt. Dieser 
Vor gang wird zu einer noch grösseren Ef - 
fizienz in unserer Produktionssteuerung füh-
ren. Gewisse Spezialmehle werden weiter hin 
im Oberwallis produziert.

Ausserdem hat die Groupe Minoteries SA 
(GMSA) zur Vereinfachung ihrer Struktur die 
Tochtergesellschaften Bruggmühle Goldach 
AG, Moulins de Granges SA, Grands Moulins 
de Cossonay SA, à Valbroye und Intermill AG 
rückwirkend per 1. Januar 2020 durch Fusion/
Absorption übernommen, dies ohne unmittel-
bare Auswirkung auf das Geschäftsvolumen. 
Folglich ist ein Vergleich der Geschäftsjahre 
2019/2020 bei der Betrachtung der statut-
arischen Rechnung nicht einfach. Aus 
Grün den der Übersichtlichkeit wurden die 
Warenvorräte und die Sachanlagen, welche 
wesentliche Bestandteile der Bilanzen der 
Tochtergesellschaften waren, auf die Mut-
tergesellschaft GMSA übertragen und damit 
die Eigenmittel gestärkt.
Zum Abschluss der Einleitung ist zu fest-
zuhalten, dass der Konzernabschluss von 
die sem Fusionsvorgang nicht beeinflusst 
ist. Für Investoren oder Leser werden un - 
sere internen Strukturen anhand unserer 
Schlüssel- oder Kennzahlen viel einfacher zu 
erk ennen sein.

Die Mengen unserer Fertigprodukte haben 
um 3.54% zugenommen. Wenn wir nur das 
interne Wachstum betrachten, beträgt die 
Zun ahme 2.76%. Wir laden Sie ein, Kapitel 

1.2, das eine komplette und detaillierte Ana-
lyse unserer verschiedenen Märkte ent-
hält, anzusehen. Der Nettoumsatz ist um 
4.26% auf TCHF 143’735 (2019: TCHF 
137’864) gestiegen.

Der Preis des der Vermahlung zugeführten 
Weizens ist im Geschäftsjahr 2020 relativ 
stabil geblieben. Die Tatsache, dass die Pro-
duktionsläufe effizienter gesteuert werden 
konnten, hat die Verkäufe der Fertigprodukte, 
die mit einer geringeren Wertschöpfung 
erfolgte, etwas kompensiert (vgl. Kapitel 1.2).
Dadurch verringert sich der Bruttogewinn 
aus Warenverkäufen relativ gesehen, steigt 
je doch in absoluten Zahlen, hervorgerufen 
durch den erhöhten Absatz an Fertigpro-
dukten und den Einbezug von 12 Monaten 
un serer Toch tergesellschaft GARN, sodass 
sich die Kennzahl von TCHF 43’573 auf 
TCHF 45’300 erhöht.

Einige Anpassungen bei den Rückstellungen 
für verschiedene Risiken haben zu einem 
An stieg der übrigen betrieblichen Erträge auf  
TCHF 3’326 (2019: TCHF 2’949) geführt.

Der Personalaufwand ist leicht auf TCHF  
22’511 (2019: TCHF 22’666) zurückgegan-
gen. Die betrieb lichen Aufwendungen sind 
in erster Linie aufgrund des mengenmässigen 
Wachstums bei den Fertigprodukten gestie-
gen. Ende Oktober haben wir allerdings die 
offizielle Mitteilung des Bundes erhalten, dass 
sämtliche Produkte, die Sesamsamen aus 
Indien enthalten zurückzurufen sind.
Die externen Kosten im Zusammen hang 
mit diesem Vorfall werden auf TCHF 644 
ge schätzt und gehen vollumfänglich zulasten 
des Geschäftsjahrs 2020. Dennoch sind wir 
– angesichts der Komplexität des Schaden-
falles – mit einigen Vorbehalten zuversicht-
lich, einen gewissen Betrag zurückzuerhal-
ten. Obwohl diese Problematik zu unseren 
Aktivitäten und Risiken gehört, sollte sie als 
eimaliger Aufwand betrachtet werden.

Um unsere Produktionsanlagen noch effizi-
enter zu gestalten, haben wir unsere Inves-
titionen in Anlagen, deren Erneuerung nötig 
war, getätigt. Es ist anzumerken, dass wir die 
Mittel einsetzen, um unsere Prozesse weitest-
gehend zu digitalisieren, trotz der besonderen 
Um stände, in denen wir derzeit leben.

In der Folge ist Betriebsgewinn auf TCHF 
6’914 (2019: TCHF 5’119) angestiegen, was 
einer Zunahme um 35.07% entspricht.

Der erwirtschaftete Cashflow hat uns er laubt, 
feste Vorschüsse in Höhe von TCHF 6’000 
an den Banken zurückzuzahlen. Ende 2020  
beträgt die Ver schuldung der GMSA 
TCHF 1’000. Ebenfalls zu erwähnen ist, 
dass unsere Zinserträge in Abhängig keit von 
den an die gewerblichen Bäckereien gewähr-
ten Darlehen sinken. Auch wenn wir mit 
Freude feststellen, dass unsere Kunden ihre 
Verbindlichkeiten begleichen, müssen wir im 
aktuellen Umfeld sehr vorsichtig bleiben. So 
wissen wir um die Bedeutung der vom Bund 
gewährten und eingesetzten Fazilitäten zur 
Erleichterung der Geldbewegungen sowie 
aller anderen zur Verfügung gestell ten 
In strum ente, die zu einer Verschiebung der 
Geld flussproblematik auf das Geschäftsjahr 
2021 führen könnten.

Dieses Jahr haben wir im Gegensatz zum Vor-
jahr keine Steuererträge aus der STAF ver-
zeichnet. Die Folge daraus ist ein wiederkeh-
render Steueraufwand.

Schliesslich zeigen sich unsere sehr gu ten 
Resultate des Jahres 2020, unter Berück-
sichtigung der genannten Hinter gründe, in 
einem um 6.91% gestiegenen Netto ergebnis 
von TCHF 6’004 (2019: TCHF 5’616).
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Perspektiven

Dass man sich in der Mühlenwirtschaft – ganz besonders wenn man das Unter-
nehmensergebnis mit den «fleurons de l’industrie suisse» vergleicht – seit jeher 
bescheiden muss, versteht sich fast von selbst, sofern man mit der Agrarwirtschaft 
einigermassen vertraut ist. Allerdings darf auch angenommen werden, dass die 
unter permanent starkem Wettbewerbsdruck leidende Rentabilität uns sehr wahr-
scheinlich auch dazu gedrängt hat, das Kerngeschäft nie aus den Augen zu verlie-
ren und fokussiert zu bleiben. 

(M.M.) Der 6. Kanzler der Bundesrepublik 
Deutschland – Helmut Kohl – hat anläss-
lich einer 1995 gehaltenen Rede vor dem 
Bundestag gesagt: «Wer die Vergangenheit 
nicht kennt, kann die Gegenwart nicht ver-
stehen und die Zukunft nicht gestalten.»
In einer Unternehmung wie der unseren 
dürfte es kaum anders sein. Wir haben 
das Privileg, uns auf Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter in praktisch allen Funktionen/
Stellungen abstützen zu dürfen, die auf 
ein langjähriges, in manchen Fällen einige 
Dekaden dauerndes Dienstalter verwei-
sen können und damit zu tragenden Säulen 
des «savoir-faire» unserer Mühlen gehö-
ren. In Verbindung mit jüngeren Kräften, 
die fast virtuos mit den Herausforderungen 
der Digitalisierung umzugehen wis-
sen, und/oder solchen Mitarbeiterinnen/
Mitarbeitern, die von aussen, mit einem 
ganz anderen Erfahrungshintergrund 
dazukommen, entsteht eine anste-
ckende Dynamik, die letztlich zum Erfolg 
führt. Dass wir in den letzten knapp zwei 
Dekaden einen eindrücklichen Mehrwert 
für die ganze Wertschöpfungskette der 
Getreidewirtschaft – aber auch für das 
Aktionariat – geschaffen haben, sofern nicht 
mit einem für die Agrarwirtschaft unrealisti-
sch en Massstab gemessen wird, dürfte kaum 
in Zweifel zu ziehen sein. Drei Messgrössen 
sagen wohl alles: 

— Die Dividende hat sich im vorge-
nannten Zeitraum um mehr als 
360% erhöht, die Börsenkapitalisie-
rung verdreifacht und gleichzeitig 
konnte die dazumal hoch verschul-
dete Firma die Eigenkapitalquote 

trotz eines ansehnlichen Akquisi-
tionsrhythmus und mit Hilfe von 
gezielten Desinvestitionen von nicht 
mehr operationell genutzten 
Aktiven auf annähernd 80% 
anheben.

Diese «Bilanz» der Unternehmensleistung 
ist mitunter auch das Ergebnis einer 
geschickten strategischen Ausrichtung, die 
sich auch auf der längerfristigen Zeitachse 
nicht nur als richtig, kohärent, sondern der 
Marktentwicklung entsprechend erwiesen 
hat. Darüber hinaus vermochte die organisa-
torische/operative Ebene, welche sich durch 
eine eindrückliche Markt-und Kundennähe 
auszeichnet, mit den hohen Ambitionen 
Schritt zu halten, was seit der formalen 
Gründung der GMSA im Jahre 2002 in 
einem markanten Marktanteilsgewinn zum 
Ausdruck kommt.

Dass man sich in der Mühlenwirtschaft 
– ganz besonders wenn man das Unter-
nehmen sergebnis mit den «fleurons de l’in-
dustrie suisse» vergleicht – seit jeher be - 
scheiden muss, versteht sich fast von selbst, 
sofern man mit der Agrarwirtschaft einiger-
massen vertraut ist. Allerdings darf auch 
ange nommen werden, dass die unter per-
manent starkem Wettbewerbsdruck lei-
dende Rentabilität uns sehr wahrscheinlich 
auch dazu gedrängt hat, das Kernge schäft 
nie aus den Augen zu verlieren und fokus-
siert zu bleiben.
Wir waren, sind und bleiben Müller, auch 
wenn wir hin und wieder den Blick auf 
art ver wandte Bereiche werfen, sofern 
diese in einem kausalen Zusammenhang 

mit der Getreideverarbeitung stehen. 
Die Ver arbeitung von agrarischen Roh-
stoffen zu Basisprodukten, aus denen 
die 2. Verarbeitungsstufe konsumfertige 
Leben smittel herstellt, bildet die DNA 
der Unternehmung. Unsere Stärken dabei 
im mer weiter zu vertiefen und diese auf 
den Markt zu übertragen, ist eine perma-
nente Aufgabe. In den nächsten Jahren gilt 
es jedoch, das innerbetriebliche Potential 
gegenüber unseren Kunden noch sichtba-
rer, greifbarer zu machen, um von allen 
Nachfragern von Mehl in der Schweiz als 
veritabler «acteur incontournable» qualifi-
ziert zu werden. Mit anderen Worten:

— Unser Metier, die Vermahlung von 
Brotgetreide zu Mehl, ist das, was 
wir können, was wir glauben zu 
beherrschen, ohne uns der Illusion 
hinzugeben, dass dieser Prozess 
nicht noch weiter optimiert werden 
könnte. Das hört sich zwar etwas 
banal an, ist es aber nicht.

Urs Dübendorfer, Mitglied des Ent-
wicklungsteams «Smart Mills» in der 
«Business Unit Milling Solutions», formu-
lierte es in der deutschen Fachzeitschrift 
«Mühle + Mischfutter» (Heft 23 vom 
03.12.2020): «Moderne Mehlmühlen 
sind äusserst komplexe Anlagen. … Ver-
besserungen sind nur noch im Detail mög-
lich. … Tatsächlich sind weltweit schon viele 
Mühlen intensiv durchdrungen von auto-
matisierten Konzepten. Das sind jedoch 
alles nur Teillösungen, die mehrheitlich für 
sich alleine funktionieren. Die einzelnen 



21

Perspektiven

Prozesse sind noch nicht miteinander ver-
kettet, arbeiten isoliert und wenig gere-
gelt. … Wichtig ist die Erkenntnis, dass die 
Digitalisierung dem Müller vertiefte Info-
rmationen bietet, welche bis jetzt noch gar 
nicht zu Verfügung standen. Die Erfassung 
von Daten in Echtzeit unterstützt auch die 
Vorhersage von Trends und Drifts, was den 
Vorteil bietet, frühzeitiger in den Prozess 
eingreifen zu können.»

Zurück zu Helmut Kohl und seinem Plädoyer 
für die Kenntnis der Vergangenheit: Vor 20 
Jahren waren wir beispielsweise gezwungen, 
uns mit Mehlausbeuten zufriedenzugeben, 
die heute – aus ökonomischer Sicht – das 
sichere Ende der Unternehmung bedeuten 
würden. So schnell geht die Entwicklung, 
auch wenn man nach jedem wesentlichen 
müllereitechnischen Investitionsschub 
glaubt, der Produktionsprozess sei völlig 
ausgereift und nicht weiter optimierbar.

— Wohl unterscheiden sich die 
wichtigsten Prozessschritte in der 
Produktion kaum von denen vor 
hundert Jahren, so wie dies auch in 
anderen Branchen der verarbeiten-
den Industrie festgesellt werden 
kann. Allerdings hat der technologi-
sche Fortschritt in der Müllerei – 
und dies nicht nur im IT-gestützten 
Steuerungsbereich – Sprünge 
gemacht, die vor wenigen Jahren 
kaum vorstellbar waren, was heute 
von hoher wirtschaftlicher Relevanz 
ist.

Anders ausgedrückt: Mit einer Müllerei-
technologie von gestern lässt sich keine 
gedeihliche, gesunde wirtschaftliche 
Entwicklung sicherstellen, ganz beson-
ders in den kommenden Jahren, die mit 
Sicherheit einige Überraschungen mit sich 
bringen werden. Vermögen die massgebli-
chen Marktakteure – unmassgeblich der 
Gründe – mit diesen Entwicklungsschüben 
nicht mitzuhalten, wird die ökonomische 
Basis auf der längerfristigen Zeitachse 
nicht mehr gegeben sein, um ausreichende 
finanzielle Ergebnisse in diesem harschen 
Wettbewerbsumfeld zu generieren. 

Kleinere Mühlen, vereinfachend darge-
stellt, Anbieter von Mehl aus Brotgetreide 
mit Marktanteilen deutlich unter 1%, dürf-
ten – entsprechend ihrer lokalen/regiona-
len Ausrichtung und angesichts ihrer mar-
ginalen Bedeutung für die Versorgung des 
Landes – in der Lage sein, gewisse Ent-
wicklungen auszublenden, diese regel-
recht zu negieren und damit mehr schlecht 
als recht ein ausreichendes Einkommen zu 
ge nerieren. Die zwei führenden Anbieter 
in der Schweiz, wovon die GMSA die eine 
ist, haben den Willen – aber auch die wirt-
schaftliche Kraft, wie auch die personellen 
Res sourcen – in allen Bereichen das Niveau 
«state of the art» zu erreichen und damit an 
Bedeutung zuzulegen. Im Segment der mitt-
leren Mühlen dürfte die Luft aber zuneh-
mend dünner werden, weil die Beibehaltung 
einer hohen Qualitätskonstanz bei gleich-
zeitig maximaler Ausbeute, notabene unter 
Wahrung/Sicherstellung einer lücken-
losen Rückverfolgbarkeit in Verbindung 
mit der Auflage, alle denkbaren und sehr 
aufwendigen System-/Kundenaudits mit 
Bravour zu bestehen, ein sehr anspruchs-
volles Unterfangen darstellt. Zudem 
nimmt die Sortimentsbreite auf Initiative 
der uns vor- und nachgelagerten Stufen 
– was ganz besonders auf die verschie-
densten Anbaumethoden oder die bei den 
Kon sumenten so beliebte Regionalität 
zu rück zuführen ist – laufend zu, und zwar 
unmas sgeblich der Frage, ob alle Betriebe 
der 1. Verarbeitungsstufe damit Schritt 
halten können. 

— Diese Entwicklung bringt es mit 
sich, dass die Anforderungen an die 
betriebliche/technische/bauliche, 
aber auch die organisatorische 
Infrastruktur kontinuierlich steigen, 
was verschiedene Akteure dazu 
bringen dürfte, sich mit der 
unangenehmen, aber ebenso 
unausweichlichen Fragestellung 
bezüglich der kritischen Unterneh-
mensgrösse auseinanderzusetzen.

So, wie sich die Situation heute damit präsen-
tiert, dürfte die Konsolidierung der Branche 
noch längst nicht abgeschlossen sein, was 

auch mit den Erfahrungen im Ausland korre-
spondiert. Die Erlangung einer bestimmten 
Grösse – nicht durch Verdrängung, sondern 
vielmehr mit Akquisitionen/Absorptionen – 
unter Beibehaltung eines permanenten (aus-
reichenden) Investitionsrhythmus, der die 
Ansprüche des Marktes weder ausblendet 
noch ignoriert, sondern vielmehr antizipiert, 
ist unabdingbar. Auch wenn man es selbst 
nicht wahrhaben möchte, gilt im Bereich 
der verhältnismässig leicht substituierba-
ren Produkte, was Mehl aus Brotgetreide 
zumindest innerhalb des Segmentes der 
«G7» zweifelsohne ist, noch immer die 
marktwirtschaftliche Gesetzmässigkeit: 
«Wachsen oder weichen.» Dass die GMSA 
nicht nur gute Voraussetzungen, son-
dern geradezu auch das Potential und die 
Chance hat, weiter zu erstarken, sofern auf 
der strategischen/operationellen Ebene 
kein grundsätzlicher Paradigmenwechsel 
vorgenommen wird, und weiterhin offen 
für das Neue bleibt, dürfte von aufmerk-
samen Marktbeobachtern kaum in Zweifel 
gezogen werden.
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Bilanz per 31. Dezember 
(in Schweizer Franken)

Aktiven
Anmerkungen

im Anhang 2020 2019

Umlaufvermögen

Flüssige Mittel  2’080’179 866’936

Forderungen aus Lieferungen und Leistungen  11’790’272 9’701’801

– Gegenüber Dritten 11’043’676 9’000’895

– Gegenüber Konzerngesellschaften 746’596 700’906

Übrige kurzfristige Forderungen 2’987’057 4’458’923

– Gegenüber Dritten 611’765 261’684

– Gegenüber Konzerngesellschaften 2’375’292 4’197’239

Vorräte 2 12’916’997 59’870

Aktive Rechnungsabgrenzungsposten 59’056 133’689

Total Umlaufvermögen 29’833’561  15’221’219 

Anlagevermögen

Finanzanlagen 106’358 56’320

– Darlehen an Dritte 4 11’658 7’161

– Übrige Finanzanlagen 94’700 49’159

Beteiligungen 5 17’338’000 62’314’100 

Sachanlagen 37’863’883 8’328’183

Immaterielle Anlagen  2  2 

Total Anlagevermögen 55’308’243 70’698’605

Total Aktiven 85’141’804 85’919’824
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Statutarische Rechnung

(in Schweizer Franken)

Passiven
Anmerkungen

im Anhang 2020 2019

Kurzfristiges Fremdkapital

Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen  10’233’426 1’770’990

– Gegenüber Dritten 9’723’847 1’170’444

– Gegenüber Konzerngesellschaften 509’579 600’546

Kurzfristige verzinsliche Verbindlichkeiten  3’812’650 55’266’802 

– Gegenüber Dritten 1’000’000 6’000’000

– Gegenüber Konzerngesellschaften 2’812’650 49’266’802

Übrige kurzfristige Verbindlichkeiten 3’390’015 2’944’561

– Gegenüber Dritten 3’390’015 2’944’561

Passive Rechnungsabgrenzungsposten  987’521 459’420 

Kurzfristige Rückstellungen 4’072’863 737’300 

Total kurzfristiges Fremdkapital 22’496’475 61’179’073 

Langfristiges Fremdkapital

Langfristige verzinsliche Verbindlichkeiten – 1’000’000

– Gegenüber Dritten – 1’000’000

Langfristige Rückstellungen  3’370’840 3’175’000

Total langfristiges Fremdkapital  3’370’840 4’175’000

Total Fremdkapital 25’867’315 65’354’073

Eigenkapital

Aktienkapital 1’650’000 1’650’000

Gesetzliche Gewinnreserve 1’299’217 1’299’217

Freiwillige Gewinnreserve 56’325’272 17’616’534

– Statutarische und ordnungsgemässe Gewinnreserve 2’176’163 2’176’163

– Gewinnvortrag 49’591’501 14’693’181

– Jahresgewinn 4’557’608 747’190

Total Eigenkapital 59’274’489  20’565’751 

Total Passiven 85’141’804 85’919’824
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Erfolgsrechnung für das am 31. Dezember abgeschlossene Geschäftsjahr
(in Schweizer Franken)

Anmerkungen
im Anhang 2020 2019

Nettoerlöse aus Lieferungen und Leistungen 125’659’700 89’546’425 

Sonstige betriebliche Erträge 2’609’389 3’872’733

Bestandveränderungen an halbfertigen und fertigen Vorräten -193’570 – 

Warenaufwand -88’593’488  -71’114’518

Personalaufwand -18’508’954  -12’569’837 

Übrige betriebliche Aufwendungen -11’007’888  -6’531’646

Abschreibungen -4’420’738 -1’334’186

Betriebliches Ergebnis vor Zinsen und Steuern 5’544’451 1’868’971

Dividenden Tochterfirmen 920’000 2’306’400

Finanzerträge 23’041 36’209

Finanzaufwendungen -84’492  -314’032

Betriebliches Ergebnis vor Steuern 6’403’000 3’897’548

Ausserordentliche, einmalige oder periodenfremde Aufwände 10 -540’548 –

Auflösung von Rückstellungen 25’198 75’700

Bildung von Rückstellungen -209’448 -3’161’158

Jahresergebnis vor Steuern 5’678’202 812’090

Direkte Steuern -1’120’594 -64’900

Jahresgewinn 4’557’608 747’190

Anhang der Jahresrechnung
(in Schweizer Franken)

Die in der Jahresrechnung angewandten 
Bewertungsgrundsätze
Die vorliegende Jahresrechnung wurde in 
Über einstimmung mit den Bestimmungen 
über die kaufmännische Buchführung des 
Schweizerischen Obligationenrechts erstellt. 
Die wesentlichen Bilanzpositionen sind wie 
nachstehend bilanziert:

Forderungen aus Lieferungen und 
Leistungen gegenüber Dritten
Die Forderungen aus Lieferungen und Leist-
ungen sowie die übrigen kurzfristigen For-
derungen werden zu Nominal werten bilan-
ziert. Auf diese Werte werden individuelle 
Einzelwertberichtigungen vorgenommen, 
wobei der Restbestand der schweizeri-
schen Forderungen aus Lieferungen und 

Leistungen pauschal zu 5% und der Rest-
bestand der ausländischen Forderungen 
aus Liefer ungen und Leistungen pauschal 
zu 10% wertberichtigt sind.

Vorräte
Vorräte werden mit dem niedrigeren Wert 
aus Anschaffungs- oder Herstellungskosten 
und Nettoveräusserungswert bewertet. 
Die Herstellungskosten umfassen alle 
direkt zurechenbaren Material- und Fer-
tigungskosten sowie Gemeinkosten, die 
ange fallen sind, um die Vorräte an ihren 
der zeitigen Standort zu bringen und in 
ihren derzeitigen Zustand zu versetzen. 
Die Anschaffungs- und Herstellungs-
kos ten werden nach der Methode des 
ge  wich teten Durchschnitts ermittelt. 

Der Nett over äusserungswert entspricht dem 
ge schätzten Veräusserungserlös abzüg lich 
der geschätzten Kosten für die Fertigstellung 
und der für den Verkauf anfallenden Kosten. 
Es werden Wertberichtigungen für unver-
käufliche Vorräte und Vorräte mit geringer 
Um schlag shäufigkeit vorgenommen.
Zusätzlich wird pauschal eine Wert berich-
tigung von 33⅓ bis 50% vorgenommen.

Umsatzerfassung
Der Umsatz wird - sobald die Vorteile und 
Risiken auf den Kunden übertragen und die 
Leistungen erbracht wurden - buchhalte-
risch erfasst. Dies ist normalerweise nach 
der Lieferung des Produktes der Fall.



27

Statutarische Rechnung

Angaben, Aufschlüsselungen und Erläuterungen zur Jahresrechnung
(in Schweizer Franken)

1. 
Die Anzahl Vollzeitstellen liegt im Jahresdurchschnitt nicht über 250 Mitarbeitende (dito 2019).

2. 
Vorräte 2020 2019

Rohmaterial 15’945’143  –

Produkte in Arbeit 1’860’758  –

Fertigprodukte 2’236’772  –

Verpackungen und Hilfsstoffe 817’231  –

Treibstoffe 150’096 89’805

Wertberichtigungen -8’093’003 -29’935

Total Vorräte  12’916’997  59’870

4. 
Darlehen an Dritte 

Darlehen an Dritte vor Wertberichtigungen 112’011 7’161

Wertberichtigungen -100’353 –

Total Darlehen an Dritte  11’658 7’161

3. 
Eventualverbindlichkeiten

Eventualverbindlichkeiten gegenüber «réservesuisse» 
betreffend der Finanzierung des Pflichtlagers 15’422’000  –

Finanzanlagen
Die Finanzanlagen bestehen aus langfristig 
gehaltene Aktiven ohne Börsenkurs - oder 
ohne eindeutigen Marktpreis - respektive 
Darlehen an Mitarbeiter. Die Verbuchung 
er folgt zum historischen Wert abzüglich 
all fälliger Wertverluste für uneinbring-
liche Beträge.

Beteiligungen
Die Beteiligungen sind in der Bilanz zu 
Anschaffungskosten abzüglich wirtschaftli-
che benötigte Abschreibungen ausgewiesen.

Sachanlagen
Die Betriebssachanlagen werden zu 
Anschaff ungskosten oder zu Her stellungs-
kosten ab züglich der betriebswirtschaftlich 
notwendigen Abschreibungen bilanziert.

Zur Berechnung der Abschreibungsbe-
träge werden folgende Nutzungsdauern  
angewandt:
– Industriegebäude: 20 bis 25 Jahre
– Produktionsmaschinen: 5 bis 7 Jahre
– Andere Maschinen: 5 bis 10 Jahre
– Lastwagen: 5 Jahre
– Mobiliar und Diverses: 5 bis 8 Jahre
– Personen–/Geschäftsautos: 4 Jahre
– Hardware und Software: 3 bis 5 Jahre
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7.
Sicherheiten für eigene Verbindlichkeiten sowie Aktiven unter Eigentumsvorbehalt

Liegenschaften 5’592’361 –

8. 
Beteiligungen von Mitgliedern des Verwaltungsrates und der Geschäftsleitung 
und der ihm resp. ihr nahestehenden Personen und von Mitarbeitern 2020 2019

Verwaltungsrat und ihm nahestehende Personen Anzahl in % Anzahl In %

Amaudruz Céline und Familie 30’249 9.17 31’047 9.41

Bersier Rémy 5’228 1.58 5’228 1.58

Grichting Pierre-Alain 10 0.00 1 0.00

Revaz Pierre-Marcel, Präsident 103 0.03 73 0.02

Séquin Emmanuel und Familie* 6’100 1.85 8’130 2.46

Sunier François 250 0.08 250 0.08

Veillon Pierre-François** – – 20 0.01

Mitglieder des Verwaltungsrates und ihm nahestehende Personen (insgesamt) 41’940 12.71 44’749 13.56

*Veränderung des familien Umfeldes.
**Herr Pierre-François Veillon ist seit der Generalversammlung vom 19. Juni 2020 nicht mehr Mitglied des Verwaltungsrates.

5. 
Beteiligungen 2020 2019

Name und Rechtsform Sitz Kapital Stimmen Kapital Stimmen

Bonvita AG Stein am Rhein / SH 100% 100% 100% 100%

Bruggmühle Goldach AG Goldach / SG 0% 0% 99.34% 99.34%

Gebr. Augsburger AG, Rhonemühle Naters Naters / VS
 100% 

(Indirekt)

100%
(Indirekt)

100%
(Indirekt)

100%
(Indirekt)

Geferina AG Brugg / AG 100% 100% 100% 100%

Grands Moulins de Cossonay SA, à Valbroye Valbroye / VD 0% 0% 100% 100%

Intermill AG Schöftland / AG 0% 0% 100% 100%

Moulins de Granges SA Valbroye / VD 0% 0% 100% 100%

Moulins de Sion SA Sion / VS 100% 100% 100% 100%

Sopafi SA Sion / VS 100% 100% 100% 100%

Steiner Mühle AG Lauperswil / BE 100% 100% 100% 100%

 Im Jahre 2019 wurde eine Rückstellung von TCHF 3’100 auf der Beteiligung der Steiner Mühle AG gebildet.

6.
Sicherheiten zugunsten Dritter 2020 2019

Bankgarantie 1’610’000 1’610’000

Schuldbriefe als Garantie 9’000’000 – 

(in Schweizer Franken)

Die Groupe Minoteries SA hat ihre Tochtergesellschaften Bruggmühle Goldach AG, Grands Moulins de Cossonay SA,  
à Valbroye, Intermill AG  und Moulins de Granges SA rückwirkend auf den 1. Januar 2020 absorbiert. 
Siehe ebenfalls Anmerkung 12.
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Statutarische Rechnung

11.
Nettoauflösung von stillen Reserven

Nettoauflösung von stillen Reserven 1’750’761 –

9. 
Aktionäre mit einem Anteil von mehr als 5% der Aktien Anzahl in % Anzahl in %

Familie Amaudruz* 30’249 9.17 31’047 9.41

LLB Swiss Investment AG 25’008 7.58 25’008 7.58

Herr Sturzenegger Ernst 21’790 6.60 21’790 6.60

Mutuel Assurances SA 17’750 5.38 23’944 7.26

Aktionäre mit einem Anteil von mehr als 5% der Aktien (insgesamt) 94’797 28.73 101’789 30.85

*Die Familie Amaudruz setzt sich aus folgenden Personen zusammen: Michel Amaudruz, Dominique Amaudruz Guiramand, Françoise 
Amaudruz-Pedronin, Céline Amaudruz und Diane Gudin-Amaudruz.

10. 
Ausserordentliche, einmalige oder periodenfremde Aufwände 2020 2019

Kosten im Zusammenhang mit kontaminierten Sesamsamen 540’548 –

Total ausserordentliche, einmalige oder periodenfremde Aufwände 540’548 –

Ende Oktober 2020 erhielt die Groupe Minoteries SA vom Bund die offizielle Information, alle Produkte, die teilweise oder vollständig 
Sesamsamen aus Indien enthalten, zurückzurufen.

2020 2019

Geschäftsleitung und ihr nahestehende Personen Anzahl in % Anzahl in %

Blaser Jean-Michel 2 0.00 2 0.00

Dorthe José – – 10 0.00

Häfeli Jürg* und Familie – – 172 0.05

Müller Marc und Familie – – 1 0.00

Nänny Tobias 10 0.00 – –

Yerly Jacques 40 0.01 40 0.01

Mitglieder der Geschäftsleitung und ihr nahestehende Personen (insgesamt) 52 0.01 225 0.06

*Herr Jürg Häfeli ist seit dem 31. Juli 2020 nicht mehr Mitglied der Geschäftsleitung (Pensionierung). Er wurde durch Herrn Tobias 
Nänny ersetzt.

Anzahl in % Anzahl in %

Mitarbeiter 289 0.09 290 0.09

(in Schweizer Franken)
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Veränderung des Bilanzgewinnes 
(in Schweizer Franken)

2020 2019

Bilanzgewinn am Anfang des Geschäftsjahres 15’440’371 17’003’181

Fusionsergebnis 36’791’130 –

Gewinnverwendung gemäss Beschluss der Generalversammlung

– Ausschüttung an Aktionäre  -2’640’000  -2’310’000 

Gewinnvortrag  49’591’501 14’693’181

Jahresgewinn 4’557’608 747’190

Bilanzgewinn zur Verfügung der Generalversammlung 54’149’109 15’440’371

Vorschlag des Verwaltungsrates über die Verwendung des Bilanzgewinnes
(in Schweizer Franken)

2020 2019

Antrag 
des Verwaltungsrates

Beschluss der  
Generalversammlung

Bilanzgewinn zur Verfügung der Generalversammlung  54’149’109  15’440’371

Ausschüttung an Aktionäre -2’970’000  -2’640’000

Vortrag auf neue Rechnung  51’179’109 12’800’371

Zahlung einer Dividende in der Höhe von CHF 9.00 pro Aktie  
mit einem Nominalwert von CHF 5.00, d.h.:  9.00 8.00

– unter Abzug von 35% Verrechnungssteuer  3.15  2.80

– Nettodividende für das Jahr 5.85  5.20

12.
Sonstige Angaben - Fusion

Die Groupe Minoteries SA hat ihre Tochtergesellschaften Bruggmühle Goldach AG, Grands Moulins de Cossonay SA, à Valbroye, 
Intermill AG und Moulins de Granges SA rückwirkend auf den 1. Januar 2020 absorbiert.

Drittpersonen haben einige Aktien der Bruggmühle Goldach AG gehalten. Im Laufe des Jahres 2020 wurde im Schweizerischen 
Handelsamtsblatt ein Aktientausch mit der Muttergesellschaft (Groupe Minoteries SA) – oder die Zahlung einer Entschädigung - 
vorgeschlagen. Für die Entschädigung der Aktionäre welche sich noch nicht gemeldet haben, wurde eine langfristige Rückstellung 
in der Höhe von CHF 195'840 gebildet.

Angesichts dieser Fusion ist ein Vergleich mit dem Geschäftsjahr 2019 kaum möglich.
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Bericht zur Prüfung 
der Jahresrechnung

Prüfungsurteil
Wir haben die Jahresrechnung der Groupe 
Minoteries SA – bestehend aus der Bilanz 
zum 31. Dezember 2020 und der Erfolgs-
rechnung für das dann endende Jahr sowie 
dem Anhang, einschliesslich einer Zusam-
menfassung bedeutsamer Rechnungsle-
gungsmethoden – geprüft.

Nach unserer Beurteilung entspricht die 
Jahresrechnung zum 31. Dezember 2020 
(Seiten 24 bis 30) dem schweizerischen 
Ge setz und den Statuten. 

Grundlage für das Prüfungsurteil
Wir haben unsere Prüfung in Übereinstim-
mung mit dem schweizerischen Gesetz 
und den Schweizer Prüfungsstandards (PS) 
durchgeführt. Unsere Verantwortlichkeiten 
nach diesen Vorschriften und Standards 
sind im Abschnitt «Verantwortlichkeiten 
der Revisionsstelle für die Prüfung der 
Jahresrechnung» unseres Berichts weiter-
gehend beschrieben.

Wir sind von der Gesellschaft unabhängig 
in Übereinstimmung mit den schweizeri-
schen gesetzlichen Vorschriften und den 

Anforderungen des Berufsstands, und wir 
haben unsere sonstigen beruflichen Ver-
haltenspflichten in Übereinstimmung mit 
diesen Anforderungen erfüllt. Wir sind der 
Auffassung, dass die von uns erlangten Prü-
fungsnachweise ausreichend und geeignet 
sind, um als Grundlage für unser Prüfungs-
urteil zu dienen.

Unser Prüfungsansatz

Wesentlichkeit
Der Umfang unserer Prüfung ist durch die 
Anwendung des Grundsatzes der Wesent-
lichkeit beeinflusst. Unser Prüfungsurteil 
zielt darauf ab, hinreichende Sicherheit 
darüber zu geben, dass die Jahresrechnung 
keine wesentlichen falschen Darstellungen 
enthält. Falsche Darstellungen können be ab - 
sichtigt oder unbeabsichtigt entstehen und 
werden als wesentlich angesehen, wenn 
vernünftigerweise erwartet werden kann, 
dass sie einzeln oder insgesamt die auf der 
Grundlage dieser Jahresrechnung getroffe-
nen wirtschaftlichen Entscheidun gen von 
Nutzern beeinflussen können.

Auf der Basis unseres pflichtgemässen 
Er messens haben wir quantitative Wesent-
lichkeitsgrenzen festgelegt, so auch die 
Wesentlichkeit für die Jahresrechnung als 
Ganzes, wie nachstehend aufgeführt. Die 

Wesentlichkeitsgrenzen, unter Berücksich-
tigung qualitativer Erwägungen, erlauben es 
uns, den Umfang der Prüfung, die Art, die 
zeitliche Einteilung und das Ausmass unse-
rer Prüfungshandlungen festzulegen sowie 
den Einfluss wesentlicher falscher Darstel-
lungen, einzeln und insgesamt, auf die Jah-
resrechnung als Ganzes zu beurteilen.

Bericht zur
Jahresrechnung

Bericht der Revisionsstelle an die Generalversammlung
der Groupe Minoteries SA, Valbroye (VD)
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Wir haben mit dem Verwaltungsrat vereinbart, diesem im Rahmen unserer Prüfung festgestellte, falsche Darstellungen über CHF 94’000 
mitzuteilen; ebenso alle falschen Darstellungen unterhalb dieses Betrags, die aus unserer Sicht jedoch aus qualitativen Überlegungen eine 
Berichterstattung nahelegen.

Umfang der Prüfung 
Unsere Prüfungsplanung basiert auf der 
Bestimmung der Wesentlichkeit und der 
Beurteilung der Risiken wesentlicher fal-
scher Darstellungen der Jahresrechnung. 
Wir haben hierbei insbesondere jene Berei-
che berücksichtigt, in denen Ermessensent-
scheide getroffen wurden. Dies trifft zum 
Beispiel auf wesentliche Schätzungen in der 
Rechnungslegung zu, bei denen Annahmen 
gemacht werden und die von zukünftigen 
Ereignissen abhängen, die von Natur aus 
unsicher sind. Wie in allen Prüfungen ha ben 
wir das Risiko der Umgehung von inter-
nen Kontrollen durch die Geschäftsleitung 
und, neben anderen Aspekten, mögliche 
Hinweise auf ein Risiko für beabsichtigte 
falsche Darstellungen berücksichtigt.

Zur Durchführung angemessener Prü-
fungshandlungen haben wir den Prüfungs-
umfang so ausgestaltet, dass wir ein Prü-
fungsurteil zur Jahresrechnung als Ganzes 
abgeben können, unter Berücksichtigung 
der Organisation, der internen Kontrollen 
und Prozesse im Bereich der Rechnungsle-
gung sowie der Branche, in welcher die 
Ge sellschaft tätig ist.

Berichterstattung über besonders wichti-
 ge Prüfungssachverhalte aufgrund Rund-
schreiben 1/2015 der Eidgenössischen 
Revisionsaufsichtsbehörde
Wir haben über keine besonders wichtigen 
Prüfungssachverhalte zu berichten.

Verantwortlichkeiten des Verwaltung-
srates für die Jahresrechnung
Der Verwaltungsrat ist verantwortlich für 
die Aufstellung einer Jahresrechnung in 
Übereinstimmung mit den gesetzlichen 
Vorschriften und den Statuten und für die 
internen Kontrollen, die der Verwaltungs-
rat als notwendig feststellt, um die Aufstel-
lung einer Jahresrechnung zu ermöglichen, 
die frei von wesentlichen – beabsichtig-
ten oder unbeabsichtigten – falschen Dar-
stellungen ist.

Bei der Aufstellung der Jahresrechnung ist 
der Verwaltungsrat dafür verantwortlich, 
die Fähigkeit der Gesellschaft zur Fortfüh-
rung der Geschäftstätigkeit zu beurteilen, 
Sachverhalte in Zusammenhang mit der 
Fortführung der Geschäftstätigkeit – sofern 
zutreffend – anzugeben sowie dafür, den 
Rechnungslegungsgrundsatz der Fortfüh-
rung der Geschäftstätigkeit anzuwenden, 
es sei denn, der Verwaltungsrat beabsich-
tigt, entweder die Gesellschaft zu liquidie-
ren oder Geschäftstätigkeiten einzustellen, 
oder hat keine realistische Alternative dazu.

Verantwortlichkeiten der Revisionsstelle 
für die Prüfung der Jahresrechnung
Unsere Ziele sind, hinreichende Sicherheit 
darüber zu erlangen, ob die Jahresrechnung 
als Ganzes frei von wesentlichen – beabsich-
tigten oder unbeabsichtigten – falschen Dar-
stellungen ist, und einen Bericht abzugeben, 
der unser Prüfungsurteil beinhaltet. Hin-
reichende Sicherheit ist ein hohes Mass an 
Sicherheit, aber keine Garantie dafür, dass 
eine in Übereinstimmung mit dem schwei-
zerischen Gesetz sowie den PS durchgeführ-
 te Prüfung eine wesentliche falsche Darstel-
lung, falls eine solche vorliegt, stets aufdeckt. 
Falsche Darstellungen können aus dolosen 
Handlungen oder Irrtümern resultieren und 
werden als wesentlich angesehen, wenn von 
ihnen einzeln oder insgesamt vernünftiger-
weise erwartet werden könnte, dass sie die 
auf der Grundlage dieser Jahresrechnung 
ge troffenen wirtschaftlichen Entscheidungen 
von Nutzern beeinflussen.

Als Teil einer Prüfung in Übereinstimmung 
mit dem schweizerischen Gesetz sowie den 
PS üben wir während der gesamten Prüfung 
pflichtgemässes Ermessen aus und bewahren 
eine kritische Grundhaltung. Darüber hinaus:

– identifizieren und beurteilen wir die 
Risiken wesentlicher – beabsichtigter 
oder unbeabsichtigter – falscher Dar-
stellungen in der Jahresrechnung, pla-
nen und führen Prüfungshandlungen 
als Reaktion auf diese Risiken durch 

sowie erlangen Prüfungsnachweise, die 
ausreichend und geeignet sind, um als 
Grundlage für unser Prüfungsurteil zu 
dienen. Das Risiko, dass aus dolosen 
Handlungen resultierende wesentliche 
falsche Darstellungen nicht aufgedeckt 
werden, ist höher als ein aus Irrtümern 
resultierendes, da dolose Handlungen 
betrügerisches Zusammenwirken, 
Fälschungen, beabsichtigte Unvollstän-
digkeiten, irreführende Darstellungen 
oder das Ausserkraftsetzen interner 
Kontrollen beinhalten können.

– gewinnen wir ein Verständnis von dem 
für die Prüfung relevanten internen 
Kontrollsystem, um Prüfungshandlun-
gen zu planen, die unter den gegebenen 
Umständen angemessen sind, jedoch 
nicht mit dem Ziel, ein Prüfungsurteil 
zur Wirksamkeit des internen Kontroll-
systems der Gesellschaft abzugeben.

– beurteilen wir die Angemessenheit 
der angewandten Rechnungslegungs-
methoden sowie die Vertretbarkeit der 
dargestellten geschätzten Werte in der 
Rechnungslegung und damit zusam-
menhängenden Angaben.

– schlussfolgern wir über die Angemes-
senheit der Anwendung des Rech-
nungslegungsgrundsatzes der Fortfüh-
rung der Geschäftstätigkeit durch den 
Verwaltungsrat sowie auf der Grund-
lage der erlangten Prüfungsnach weise, 
ob eine wesentliche Unsicher heit im 
Zusammenhang mit Erei gnissen oder 
Gegebenheiten be steht, die bedeut-
sa me Zweifel an der Fähigkeit der 
Gesell schaft zur Fort führung der 
Geschäftstätigkeit aufwerfen kann. 
Falls wir die Schluss folgerung treffen, 
dass eine wesentliche Unsicherheit 
besteht, sind wir verpflichtet, in unse-
rem Bericht auf die da zugehörigen 
Angaben im Anhang der Jahresrechnung 
aufmerksam zu machen oder, falls 
diese An gaben unangemessen sind, 
unser Prüfungsurteil zu modifizieren. 

Gesamtwesentlichkeit CHF 940’000

Herleitung 0.75% des Nettoumsatzes

Begründung für die Bezugsgrösse zur 
Bestimmung der Wesentlichkeit

Als Bezugsgrösse zur Bestimmung der Wesentlichkeit wählten wir den Nettoumsatz, 
da dies aus unserer Sicht diejenige Grösse ist, an der die Erfolge der Gesellschaft 
üblicherweise gemessen werden. Zudem stellt der Nettoumsatz eine allgemein 
anerkannte Bezugsgrösse für Wesentlichkeitsüberlegungen dar.
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Statutarische Rechnung

Bericht zu sonstigen gesetzlichen und
anderen rechtlichen Anforderungen

In Übereinstimmung mit Art. 728a Abs. 1 Ziff. 3 OR und dem Schweizer Prüfungsstandard 890 bestätigen wir, dass ein gemäss den Vor-
gaben des Verwaltungsrates ausgestaltetes internes Kontrollsystem für die Aufstellung der Jahresrechnung existiert.

Ferner bestätigen wir, dass der Antrag über die Verwendung des Bilanzgewinnes dem schweizerischen Gesetz und den Statuten entspricht, 
und empfehlen, die vorliegende Jahresrechnung zu genehmigen.

Lausanne, 22. März 2021
PricewaterhouseCoopers SA

Philippe Tzaud
Revisionsexperte, Leitender Revisor

Gérard Ambrosio
Revisionsexperte

Wir ziehen unsere Schlussfolgerungen 
auf der Grundlage der bis zum 
Da tum unseres Berichts erlang-
ten Prüfungsnachweise. Zukünftige 
Ereignisse oder Gegebenheiten können 
jedoch die Abkehr der Gesellschaft von 
der Fortführung der Geschäftstätigkeit 
zur Folge haben.

Wir tauschen uns mit dem Verwaltungsrat 
bzw. dessen zuständigem Ausschuss aus, 
unter anderem über den geplanten Umfang 
und die geplante zeitliche Ein teilung der 
Prüfung sowie über bedeutsame Prü-
fungsfeststellungen, einschliesslich etwa-
iger bedeutsamer Mängel im internen 
Kon troll system, die wir während unserer 
Prüfung erkennen.

Wir geben dem Verwaltungsrat bzw. des-
sen zuständigem Ausschuss auch eine 
Erklärung ab, dass wir die relevanten 
be ruf lichen Verhaltensanforderungen 
zur Unabhängigkeit eingehalten haben, 
und tauschen uns mit ihnen über alle 
Beziehungen und sonstigen Sachverhalte 
aus, von denen vernünftigerweise ange-
nommen werden kann, dass sie sich auf 
unsere Unabhängigkeit auswirken, und – 
sofern zutreffend – über Massnahmen zur 
Beseitigung von Gefährdungen oder getrof-
fene Schutzmassnahmen.

Wir bestimmen von den Sachverhalten, 
über die wir uns mit dem Verwaltungsrat 
bzw. dessen zuständigem Ausschuss aus-
getauscht haben, diejenigen Sachverhalte, 

die am bedeutsamsten für die Prüfung der 
Jahresrechnung des aktuellen Zeitraums 
waren und daher die besonders wich-
tigen Prüfungssachverhalte sind. Wir 
beschreiben diese Sachverhalte in unse-
rem Bericht, es sei denn, Gesetze oder 
andere Rechtsvorschriften schliessen die 
öffentliche Angabe des Sachverhalts aus 
oder wir bestimmen in äusserst seltenen 
Fällen, dass ein Sachverhalt nicht in unse-
rem Bericht mitgeteilt werden soll, weil ver-
nünftigerweise erwartet wird, dass die nega-
tiven Folgen einer solchen Mitteilung deren 
Vorteile für das öffentliche Interesse über-
steigen würden.
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Groupe Minoteries SA

KONZERN
RECHNUNG
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Konsolidierte Bilanz
(in tausend Schweizer Franken)

AKTIVA
Anmerkungen

im Anhang % %

Umlaufvermögen

Flüssige Mittel  4’850 3.73 4’229 3.17

Forderungen aus Lieferungen und Leistungen 1 13’593 10.44 13’651 10.25

Sonstige kurzfristige Forderungen 2 869 0.67 814 0.61

Vorräte 3 26’871 20.64 27’204 20.42

Rechnungsabgrenzungsposten: Aktiva 65 0.05 164 0.12

Umlaufvermögen insgesamt 46’248 35.53 46’062 34.57

Anlagevermögen

Sachanlagen 4 82’853 63.65 85’491 64.17

Immaterielles Anlagevermögen 5 0 0.00 0 0.00

Finanzanlagen 6 1’059 0.81 1’673 1.26

Anlagevermögen insgesamt 83’912 64.47 87’164 65.43

AKTIVA INSGESAMT 130’160 100.00 133’226 100.00

31.12.2020 31.12.2019
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Konzernrechnung

(in tausend Schweizer Franken)

PASSIVA
Anmerkungen

im Anhang % %

Kurzfristiges Fremdkapital

Kurzfristige Finanzschulden 7 1’000 0.77 6’000 4.50

Andere kurzfristige Verbindlichkeiten 8 3’854 2.96 4’296 3.22

Rückstellungen für Umstrukturierung 9 351 0.27 500 0.38

Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 10’948 8.41 9’812 7.36

Rechnungsabgrenzungsposten: Passiva 1’156 0.89 1’436 1.08

Kurzfristiges Fremdkapital insgesamt 17’309 13.30 22’044 16.54

Langfristiges Fremdkapital

Langfristige Finanzschulden 10 – – 1’000 0.75

Andere langfristige Verbindlichkeiten 11 196 0.15 – –

Passive latente Ertragssteuern 12 8’682 6.67 9’377 7.04

Langfristiges Fremdkapital insgesamt 8’878 6.82 10’377 7.79

Fremdkapital insgesamt 26’187 20.12 32’421 24.33

Eigenkapital

Aktienkapital 1’650 1.27 1’650 1.24

Gewinnreserven 113’532 87.22 110’041 82.60

Goodwill verrechnet 5 -11’209 -8.61 -11’209 -8.41

Eigenkapital insgesamt vor Anteilen  
der Minderheitsaktionäre 103’973 79.88 100’482 75.43

Kapitalanteile der Minderheitsaktionäre – – 323 0.24

Eigenkapital insgesamt einschliesslich 
Anteile der Minderheitsaktionäre 103’973 79.88 100’805 75.67

PASSIVA INSGESAMT 130’160 100.00 133’226 100.00

31.12.2020 31.12.2019
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Anmerkungen
im Anhang % %

Nettoumsatz 143’735 100.00 137’864 100.00

Warenaufwand -98’379 -68.44 -94’123 -68.27

Bestandesveränderungen -56 -0.04 -168 -0.12

Bruttogewinn aus Warenverkäufen 45’300 31.52 43’573 31.61

Sonstige betriebliche Erträge 15 3’326 2.31 2’949 2.14

Ergebnisanteil assoziierte Gesellschaft – – 1 0.00

Personalaufwendungen 16 -22’511 -15.66 -22’666 -16.44

Betriebliche Aufwendungen 17/18 -13’586 -9.45 -12’774 -9.27

Abschreibungen auf Sachanlagen 4 -5’615 -3.91 -5’964 -4.33

Betriebsgewinn 6’914 4.81 5’119 3.71

Finanzerträge 19 59 0.04 101 0.07

Finanzaufwendungen 20 -73 -0.05 -97 -0.07

Ordentlicher Gewinn 6’900 4.80 5’123 3.71

Betriebsfremde Erträge 21 – – 390 0.28

Gewinn vor Steuern 6’900 4.80 5’513 3.99

Steuern 22 -896 -0.62 103 0.07

Nettoergebnis 6’004 4.18 5’616 4.06

Anteil Aktionäre Groupe Minoteries SA 6’004 4.18 5’612 4.06

Anteil Minderheiten – – 4 0.00

Nettoergebnis Anteil Aktionäre  
Groupe Minoteries SA pro Aktie

25 18.19 17.01

Verwässerter Gewinn Anteil Aktionäre  
Groupe Minoteries SA pro Aktie

25 18.19 17.01

Konsolidierte Erfolgsrechnung
(in tausend Schweizer Franken)

2020 2019
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Konzernrechnung

Konzernmittelflussrechnung
(in tausend Schweizer Franken)

Anmerkungen
im Anhang

2020 2019

Nettoergebnis 6’004 5’616

Abschreibungen auf Sachanlagen 4 5’615 5’964

Veränderung der latenten Steuerschulden 12/22 -695 -1’289

Veränderung der Rückstellungen für Umstrukturierung 9 -149 500

Ergebnisanteil assoziierte Gesellschaft – -1

Nettogewinn aus dem Verkauf von Sachanlagen -50 -42

Nettoverlust aus einem Ausgang vom Konsolidierungskreis – 18

Buchhalterische Neubewertung von Sachanlagen 4 – -390

Erhaltene Dividende von assoziierter Gesellschaft –  17 

Veränderung Forderungen aus Lieferungen und Leistungen 58 -567

Veränderung Vorräte 333 -290

Veränderung sonstiges Umlaufvermögen 44 694

Veränderung der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen  
und der passiven Rechnungsabgrenzungsposten  1’325  -1’121

Veränderung der anderen kurzfristigen Verbindlichkeiten -316 -1’666

Mittelfluss aus laufender Geschäftstätigkeit 12’169 7’443

Investitionen in Sachanlagen  -3’737 -6’461

Investitionen in Finanzanlagen -243 -578

Verkauf von Sachanlagen 215 90

Veräusserung von Finanzanlagen 857 1’010

Kauf Anteil einer Gesellschaft, flüssige Mittel netto – -1’218

Mittelfluss aus Investitionstätigkeit -2’908 -7’157

Veränderung der Finanzschulden 7/10 -6’000 2’000

Dividendenausschüttung -2’640 -2’314

Mittelfluss aus Finanzierungstätigkeit -8’640 -314

Veränderung der flüssigen Mittel* 621 -28

*Flüssige Mittel gemäss Bilanz

Flüssige Mittel per 01.01. 4’229 4’257

Flüssige Mittel per 31.12. 4’850 4’229

Veränderung 621 -28
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Veränderungen des konsolidierten Eigenkapitals einschliesslich Anteile 
Minderheitsaktionäre
(in tausend Schweizer Franken)

Aktien-
kapital

Gewinn-
reserven

Goodwill
verrechnet

Total 
Eigenkapital
vor Minder-

heits anteilen
Minder-

heitsanteile
Total 

Eigenkapital

Stand per 1. Januar 2019 1’650 106’862 -10’126 98’386 322 98’708

Ausgeschüttete Dividenden -2’310 -2’310 -3 -2’313

Verrechnung von erworbenem Goodwill -1’224 -1’224 -1’224

Ausgang vom Konsolidierungskreis -123 141 18 18

Konsolidiertes Ergebnis 5’612 5’612 4 5’616

Stand per 31. Dezember 2019 1’650 110’041 -11’209 100’482 323 100’805

Stand per 1. Januar 2020 1’650 110’041 -11’209 100’482 323 100’805

Ausgeschüttete Dividenden -2’640 -2’640  -2’640

Kauf von Minderheitsanteilen 127 127 -323 -196

Konsolidiertes Ergebnis 6’004 6’004  6’004

Stand per 31. Dezember 2020 1’650 113’532 -11’209 103’973 – 103’973

Angaben zum Aktienkapital: 330’000 Namenaktien zu nominal CHF 5.00.
Betrag der gesetzlichen nicht ausschüttbaren Reserven: TCHF 1’776 (TCHF 3’071 in 2019).
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Konzernrechnung

Anhang zum konsolidierten Konzernabschluss 2020

1.0 
Zusammenfassung der 
wichtigsten Rechnungs-
legungsgrundsätze
1.1
PRÄSENTATION DER KONSOLIDIER-
TEN JAHRESRECHNUNG
Die Konzernrechnung der Groupe Mino-
teries SA erfolgt in vollständiger Überein-
stimmung mit den Fachempfehlungen zur 
Re ch nungslegung Swiss GAAP FER und 
dem gesamten Regelwerk. Die konsolidier-
te Jahresrechnung basiert auf den Jahresab-
schlüssen per 31. Dezember der einzelnen 
Gesellschaften und vermittelt ein den tat-
sächlichen Verhältnissen entsprechendes 
Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertrags-
lage des Konzerns in Übereinstimmung mit 
den Swiss GAAP FER.

Bei Abweichungen zwischen der französi-
schen Fassung und der Übersetzung ist die 
französische Fassung massgebend. 

1.2 
KONSOLIDIERUNG

Konsolidierungskreis
Die folgenden Tochterunternehmen gehören zum Konsolidierungskreis:

31.12.2020 
in %

31.12.2019 
in %

Bonvita AG, Stein am Rhein/SH 100.00 100.00

Bruggmühle Goldach AG, Goldach/SG* 0.00 99.34

Gebr. Augsburger AG, Rhonemühle Naters, Naters/VS 100.00 100.00

Geferina AG, Brugg/AG 100.00 100.00

Grands Moulins de Cossonay SA, à Valbroye, Valbroye/VD* 0.00 100.00

Groupe Minoteries SA, Valbroye/VD 100.00 100.00

Intermill AG, Schöftland/AG* 0.00 100.00

Moulins de Granges SA, Valbroye/VD* 0.00 100.00

Moulins de Sion SA, Sion/VS 100.00 100.00

Sopafi SA, Sion/VS 100.00 100.00

Steiner Mühle AG, Lauperswil/BE 100.00 100.00

*Fusionierte Gesellschaft mit Groupe Minoteries SA am 1. Januar 2020  
(siehe Anmerkung unter Punkt 2.2)

Tochtergesellschaften
Der Konzern umfasst die Muttergesellschaft 
Groupe Minoteries SA und deren Tochter-
gesellschaften. Als Tochtergesellschaften 
gelten alle direkt oder indirekt kontrollierten 
Unternehmen (bei einem Anteil des Kon zerns 
von mehr als 50% der Stimmrechte).

Sobald der Konzern die beteiligte Gesell-
schaft kontrolliert, werden die Tochterun-
ternehmen per Vollkonsolidierung erfasst. 
Die Anteile am Eigenkapital konsolidier-
ter Organisationen (Kapitalkonsolidierung) 
werden nach der Erwerbsmethode erfasst. 
Verkaufte Unternehmen werden ausge-
schlossen, sobald die Kontrolle der GMSA 
nicht mehr gegeben ist. Im Rahmen der 
Vollkonsolidierung werden Aktiven, Pas-
siven, Aufwand sowie Ertrag gesamthaft 
berücksichtigt. Beteiligungen von Dritten 
an vollkonsolidierten Gesellschaften wer-
den als Minderheitsanteile separat ausge-
wiesen. Beziehungen und Transaktionen 
zwischen den Konzerngesellschaften wur-
den eliminiert.
Beim Erwerb von Tochtergesellschaften 
wird die angelsächsische «purchase meth - 
od» angewandt, welche das Eigenkapital 

der Gesellschaft zum Zeitpunkt des Er - 
werbs bzw. der Gründung mit dem Buch-
wert der Beteiligung bei der Muttergesell-
schaft verrechnet. Die Vermögenswerte und 
Verbindlichkeiten werden am Stichtag der 
Akquisition zu ihrem jeweiligen fairen Wert 
bilanziert. Mehrwerte in den Netto aktiven 
der übernommenen Gesellschaf ten werden 
aktiviert (Goodwill).

Verbundene Gesellschaften
Beteiligungen an Gesellschaften, die wir 
gemeinsam kontrollieren, werden entspre-
chend der Proportionalmethode berück-
sichtigt. Aktiven, Passiven, Aufwand und 
Ertrag der gemeinsam kontrollierten 
Ge sellschaft werden anteilig bewertet.

Assoziierte Gesellschaften
Beteiligungen an Gesellschaften, an denen 
der Konzern stimmenmässig mit 20% bis 
50% beteiligt ist, werden entsprechend 
der Equity-Methode zum anteiligen Eigen-
kapitalwert resp. zum anteiligen Jahres-
ergebnis erfasst und in den Finanzanlagen 
ausgewiesen. Das Ergebnis wird unter der 
Rubrik «Ergebnisanteil assoziierte Gesell-
schaft» aufgeführt.

1.3  
ERFASSUNG VON AUFWAND 
UND ERTRAG
Der Nettoumsatz beinhaltet den Wert 
der Verkäufe abzüglich Mehrwertsteuer, 
Rabat te und Skonti und nach Ausschluss der 
kon zerninternen Verkäufe. Der Umsatz wird 
erfasst, sobald ein Unternehmen des Kon-
zerns dem Kunden ein Produkt liefert, die 
mit dem Eigentumsanspruch verbundenen 
Risiken und Vorteile an den Käufer überge-
hen und das Inkasso wahrscheinlich ist.

Anschaffungskosten der verkauften Pro-
dukte sind, auf Basis den Herstellungs- 
oder Anschaffungskosten nach angepass-
ten In ventarveränderungen determiniert. 
Alle anderen Aufwendungen werden, wenn 
der Konzern davon profitiert und dem Risiko 
ausgesetzt ist, dass er diese Vermögens werte 
besitzt oder Dienstleistungen in An spruch 
nimmt, erfasst.
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1.4 
FLÜSSIGE MITTEL
Die flüssigen Mittel enthalten Kassenbe-
stände, Postcheck- und Bankguthaben und 
kurzfristige Festgelder mit einer ursprüng-
lichen Laufzeit von höchstens drei Mo naten, 
die leicht in Bargeld umwandelbar sind. 
Flüssige Mittel werden zum Nominal-
wert angesetzt.

1.5 
FORDERUNGEN AUS LIEFERUNGEN 
UND LEISTUNGEN
Die Forderungen werden nach Abzug der 
Wertberichtigungen für Inkassorisiken 
zum Nominalwert bilanziert, der den faktu-
rierten Beträgen entspricht. Die Rückstel-
lungen für Inkassorisiken werden anhand 
einer Analyse der Risikoposten aus der Dif-
ferenz zwischen dem ausstehenden Betrag 
und den erwarteten Inkassos gebildet.

1.6 
SONSTIGE FORDERUNGEN
Die übrigen Forderungen werden nach 
Ab zug der Wertberichtigungen für konkrete 
In solvenzrisiken zum Nominalwert bilanziert.

1.7 
VORRÄTE
Die gekauften Rohstoffe werden zum Kauf-
preis, die Produkte aus der Eigenproduk-
tion zum Herstellungspreis, aber höchstens 
zu ihrem Netto-Realisationswert bewertet. 
Die in der Bilanz erfassten Vorräte werden 
zu den gewichteten Durchschnittskosten 
berechnet. Für Vorräte, deren Veräusse-
rungswert unter dem Buchwert liegt oder 
die nur schwer verkäuflich sind, werden 
Wertberichtigungen vorgenommen. 

1.8 
AKTIVE RECHNUNGSABGRENZUNG
Die aktiven Rechnungsabgrenzungsposten 
werden zum Nominalwert bilanziert. Als 
zum Nominalwert verbuchte aktive Rech-
nungsabgrenzungsposten gelten Ausgaben 
im alten Jahr, die als Aufwand dem nächs ten 
Rechnungsjahr zu belasten sind und Erträge 
des alten Jahres, die aber erst im nächsten 
Rechnungsjahr bezahlt werden.

1.9 
SACHANLAGEN
Die Bewertung von Industriegebäuden, 
Maschinen, Geräten und anderen materiel-
len Vermögensgegenständen erfolgt zu den 
historischen Anschaffungs- oder Herstel-
lungskosten abzüglich der wirtschaftlich 
gerechtfertigten Abschreibungen zu Lasten 
der Erfolgsrechnung. Die Abschreibungen 
werden anhand der folgenden wahrschein-
lichen Nutzungsdauern berechnet:
– Gebäude : 40 Jahre

– Gebäuderenovation: 10 Jahre
– Maschinen: 10 bis 20 Jahre
– Geräte und Ausstattung: 10 Jahre
– Lastwagen: 8 Jahre
– Informatik: 3 bis 5 Jahre
– im Bau befindliche Sachanlagen: – 

Industriegrundstücke werden zum An- 
schaffungswert ausgewiesen. Für bestimm-
 te Installationen und Maschinen ist es ange -
messen, die gesamten Ausgaben für einen 
Vermögenswert auf seine Bestandteile auf-
zuteilen und jeden Bestandteil einzeln zu 
bewerten. Das gilt, wenn die einzelnen 
Bestandteile unterschiedliche Nutzungs-
dauern aufweisen. Bestimmte Müllerma-
schinen mit elektronischen Bestandteilen 
sind beispielsweise als getrennte abschrei-
bungsfähige Vermögensgegenstände zu 
erfassen. Die Werthaltigkeit von Sachanla-
gen wird immer dann überprüft, wenn auf 
Grund veränderter Umstände oder Ereig-
nisse eine Überbewertung der Buch werte 
möglich scheint.

Die Erfassung von Sachanlagen, die aus-
schliesslich zu Renditezwecken gehalten 
werden, erfolgt zum Marktwert. Jährlich 
wird die Bewertung auf der Grundlage einer 
Analyse der zu erwartenden Erträge, welche  
mit dem Renditesatz des einzelnen Gebäu-
des aktualisiert ist, geprüft. Dazu, wird alle 
3 bis 5 Jahre eine Expertise für sämtliche 
Gebäude von einem Dritten eingeholt. Die 
Auf- und Abwertungen werden im betriebs-
fremden Jahresergebnis ausgewiesen.

1.10 
IMMATERIELLE ANLAGEN
Die zum Zeitpunkt des Kaufes einer Betei-
ligung bestehende Differenz zwischen dem 
Kaufpreis und dem Marktwert des Netto-
vermögens wird zum Zeitpunkt des Kaufes 
als Goodwill aktiviert. Der Goodwill wird 
über eine Dauer von fünf bis zehn Jahren  
linear zu Lasten der Erfolgsrechnung 
abgeschrieben. 
Bei Akquisitionen ab dem Geschäfts-
jahr 2012 wird der Goodwill direkt mit 
dem Eigenkapital per Akquisitionszeit-
punkt ver rechnet.
Die erworbenen immateriellen Vermögens-
gegenstände werden linear über die fol-
genden Zeiträume abgeschrieben und der 
Aufwand in den entsprechenden Posten der 
Erfolgsrechnung ausgewiesen.
– Marken: 5 Jahre
– Software: 5 Jahre

Die Werthaltigkeit von immateriellen Wer-
ten wird immer dann überprüft, wenn auf 
Grund veränderter Umstände oder Ereig-
nisse die Buchwerte möglicherweise nicht 
einbringbar sind. Tritt eine solche Situation 

ein, ermittelt der Konzern den Nutzwert auf 
Grund der erwarteten diskontierten zukünf-
tigen Netto-Geldzuflüsse.

1.11 
DARLEHEN UND ANDERE 
FINANZANLAGEN
Die Verbuchung der Darlehen erfolgt zum 
historischen Wert abzüglich allfälliger 
Wertverluste für uneinbringliche Beträge. 
Die Arbeitgeber-Beitragsreserven werden 
zum Nominalwert angesetzt.

1.12 
SCHULDEN
Die Schulden werden zum Nominalwert 
bilanziert. Die kurzfristigen Schulden umfas- 
 sen die in weniger als zwölf Monaten fäl-
ligen Schulden, die langfristigen Ver bind- 
lichkeiten Finanzierungen von mehr als 
zwölf Monaten.

1.13 
PASSIVE RECHNUNGSABGRENZUNG
Die zum Nominalwert verbuchten passiven 
Rechnungsabgrenzungsposten umfassen 
die Einnahmen im alten Jahr, die als Ertrag 
dem nächsten Rechnungsjahr gutzuschrei-
ben sind und Aufwendungen des alten Jah-
res, die erst im nächsten Rechnungsjahr 
bezahlt werden.

1.14 
RÜCKSTELLUNGEN
Rückstellungen werden dann gebildet, 
wenn für den Konzern in der Vergangen-
heit verursachte rechtliche oder faktische 
Verpflichtungen bestehen und wenn deren 
wahrscheinliche Begleichung mit einem 
Mittelabfluss verbunden ist.

1.15 
DIVIDENDEN
In Übereinstimmung mit dem schweize-
ri  schen Gesetz werden die Dividenden als 
Gewinnverwendung des Jahres behandelt, 
in dem sie von der ordentlichen General-
versammlung genehmigt und anschlies send 
ausgeschüttet wurden.

1.16 
VORSORGEVERPFLICHTUNGEN
Die Mitarbeiter von Gesellschaften des Kon-
zern sind bei der «fondation de prévoyance 
en faveur du Groupe Minoteries SA et des 
sociétés affiliées» versichert. Diese selbst-
ständige Vorsorgeeinrichtung ist durch 
Arbeitnehmer- und Arbeitgeberbeträge 
fi nanziert. Die Bestimmung einer eventuelle 
Über- oder Unterdeckung wird gemäss der 
Jahresrechnung der Pensionskasse erstellt 
nach Swiss GAAP FER 26. Der Vorsorge-
aufwand des Konzerns enthält die Arbeit- 
geberbeiträge unter Berücksichtigung der 
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eventuellen wirtschaftlichen Konsequenzen 
– respektive einer Über- oder Unterdeckung 
und die Variation der Arbeitgeberbeitragsre-
serve – periodengerecht abgegrenzt.

1.17 
SONSTIGE BETRIEBLICHE ERTRÄGE
Als sonstige betriebliche Erträge gelten 
Einnahmen aus Betriebsanlagen und Kapi-
talanlage-Immobilien, die Auflösung von 
Rückstellungen und Wertberichtigungen 
auf Darlehen, Einnahmen aus verbunde-
nen Unternehmen, Gewinne auf Veräus-
serungen von Sachanlagen sowie Gewinne 
auf Veräusserungen von Beteiligungen in 
unserem Konsolidierungskreis.

1.18 
PERSONALAUFWENDUNGEN
Zu diesem Posten gehören die Lohnver-
gütungen, die Sozialleistungen sowie die 
sonstigen Personalaufwendungen.
Die sonstigen Personalaufwendungen set-
zen sich aus den Kosten für Spesen, Schu-
lung, Dienstfahrzeuge (ohne Amortisatio-
nen), Temporär-Mitarbeiter, Mobiltelefone 
und anderen diversen Ausgaben in Zusam-
menhang mit den Mitarbeitern zusammen.

1.19 
AUSSERORDENTLICHE 
AUFWENDUNGEN UND ERTRÄGE
Zu diesem Posten gehören nicht vorausseh-
bare Aufwendungen und Erträge, welche im 
Rahmen der ordentlichen Geschäftstä tigkeit 
äusserst selten anfallen.

1.20 
STEUERN
Die Ertragssteuern werden in derselben 
Periode wie die Erlöse und Aufwendungen, 
auf die sie sich beziehen, erfasst.

Latente Steuern werden gemäss der bi lanz-
orientierten Verbindlichkeitsmethode 
gebildet. Dementsprechend erfolgt die 
Be rechnung auf Basis der temporären Dif-
ferenzen zwischen dem steuerlichen und 
dem für die Konsolidierung massgebenden 
bilanziellen Ansatz eines Vermögenswerts 
oder einer Verbindlichkeit. Die auf Basis 
der für die einzelnen Gesellschaften gelten-
den kantonalen Steuersätze berechneten 
latenten Steuern sind in der Bilanz als Anla-
gevermögen oder langfristige Verbindlich-
keit enthalten. Latente Steueransprüche auf 
steuerlichen Verlusten einer Gesellschaft 
werden in dem Ausmass berücksichtigt, in 
dem die Entstehung künftiger Gewinne –
gegen die diese verrechnet werden können 
– wahrscheinlich sind.

1.21 
EREIGNISSE NACH DEM 
BILANZSTICHTAG
Die Bewertung der Aktiven und Passiven 
am Bilanzstichtag wird berichtigt, wenn 
Folgeereignisse, deren Ursprung vor dem 
Bilanzstichtag liegt oder deren Vorausset-
zungen am Bilanzstichtag bereits existiert 
haben, die Werte am Bilanzstichtag ver-
ändern. Die Wertberichtigungen können 
bis zur Genehmigung der Jahresrechnung 
durch den Verwaltungsrat erfolgen. Ereig-
nisse, die keinen Einfluss auf die Bilanz-
werte haben, werden im Anhang zur konso-
lidierten Jahresrechnung aufgeführt.

1.22 
NAHESTEHENDE PERSONEN 
Als nahestehende Personen gelten die nach 
der Equity-Methode konsolidierten Gesell-
schaften sowie Geschäftsleitungsmitglie-
der und Verwaltungsräte. Die wichtigsten 
Posten und Geschäfte mit nahestehenden 
Personen sind in den jeweiligen Posten im 
Anhang detailliert dargestellt.

1.23 
TERMINKAUFVERTRÄGE  
FÜR WEIZEN
Die Terminkaufverträge für Weizen dienen 
ausschliesslich der Deckung des Bedarfs 
des Konzerns. Sie sind in zwei Arten unter-
teilt: Mit lokalen Lieferanten auf der Basis 
von Kaufvereinbarungen mit den Sammel-
stellen, die keine feste Verpflichtung dar-
stellen und mit Zwischenhändlern abge-
schlossene Kaufverträge für ausländischen 
Weizen, mit denen die von den lokalen Lie-
feranten nicht erfüllten Produktionsbedürf-
nisse gedeckt werden. Da weder Prämien 
noch Wechselkursdifferenzen existieren 
und die Instrumente zu Absicherungszwe-
cken Verwendung finden, werden anstelle 
der Bewertung zu aktuellen Werten die 
glei chen Bewertungsgrundsätze angewandt 
wie beim abgesicherten Grundgeschäft. 
Die Vertrags- und Marktwerte der Termin-
kaufverträge für ausländischen Weizen 
sind unter Anmerkung 23 im Anhang zum 
Konzernabschluss aufgeführt. Am Bilanz-
stichtag nicht realisierte Gewinne werden 
nicht berücksichtigt, die möglichen Verlus- 
te hingegen zurückgestellt.

2.0 
Allgemeine Erläuterun-
gen zur konsolidierten 
Jahresrechnung 2020
2.1 
GENEHMIGUNG DER KONSOLIDIER-
TEN JAHRESRECHNUNG

Die konsolidierte Jahresrechnung wurde 
vom Verwaltungsrat am 22. März 2021 für 
die Publikation genehmigt.

2.2 
VERÄNDERUNGEN DES 
KONSOLIDIERUNGSKREISES
Um ihre Struktur zu vereinfachen, hat die 
Groupe Minoteries SA ihre Tochtergesell-
schaften Bruggmühle Goldach AG, 
Moulins de Granges SA, Grands Moulins de 
Cossonay SA, à Valbroye und Intermill AG 
rückwirkend auf den 1. Januar 2020 absor-
biert, was keine direkten Auswirkungen auf 
die Geschäftstätigkeit hat.

Einige Aktien der Bruggmühle Goldach AG 
wurden von Dritten gehalten. Im Laufe des 
Jahres 2020 wurde, im Schweizerischen 
Handelsamtsblatt, ein Aktientausch mit der 
Muttergesellschaft (Groupe Minoteries SA) 
oder die Zahlung einer Entschädigung vor-
geschlagen. Für die Entschädigung der 
Aktionäre, die sich noch nicht gemeldet 
haben, wurde eine Rückstellung in der Höhe 
von TCHF 197 gebildet. 

Zur Erinnerung: die Groupe Minoteries SA 
hat am 1. Juli 2019 die effektive Kontrolle 
an der Gesellschaft Gebr. Augsburger AG, 
Rhonemühle Naters übernommen. Die 
Beteiligung wurde von 30 auf 100% erhöht. 
Bis 30. Juni 2019 wur de diese Ge sell schaft 
entsprechend der Equity-Methode erfasst. 
Ab dem 1. Juli 2019 wird diese Gesellschaft 
per Vol lkon solidier ung erfasst.

2.3 
SESAM AUS INDIEN: 
PRODUKTRÜCKRUF
Ende Oktober 2020 erhielten wir vom Bund 
die offizielle Information, alle Produkte, die 
teilweise oder vollständig Sesamsamen aus 
Indien erhalten, zurückzurufen.
Die externen Kosten im Zusammenhang 
mit diesem Fall sind in Anmerkung 17 
quan ti fiziert.
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(in tausend Schweizer Franken)

Anmerkung 1 – Forderungen aus Lieferungen und Leistungen 2020 2019

Forderungen aus Lieferungen und Leistungen vor Wertberichtigung 13’641 13’769

Wertberichtigung -48 -118

Nettowert der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen 13’593 13’651

Anmerkung 2 – Sonstige kurzfristige Forderungen

Steuerforderungen 312 672

Andere Forderungen gegenüber Dritten 557 142

Sonstige kurzfristige Forderung insgesamt 869 814

Anmerkung 3 – Vorräte

Rohstoffe 19’372 19’451

Fertigerzeugnisse für die menschliche Ernährung 5’987 6’452

Verpackung, Treibstoffe und Hilfsstoffe 1’603 1’516

Wertberichtigung -91 -215

Nettowert der Vorräte 26’871 27’204

Anmerkung 4 – Sachanlagen
Kapitalanlage-

Immobilien*
Industrie-
gebäude

Maschinen 
und Geräte

Sonstige 
Anlagen

Im Bau
befindlich

Insgesamt 
2019

Nettowert am 1. Januar 2019 13’006 45’831 17’946 5’723 2’016 84’522

Bruttowert am 1. Januar 2019 13’006 65’142 67’408 19’466 2’016 167’038

Umklassierungen 590 167 50 -807 –

Anschaffungen 1’329 495 1’420 3’053 6’297

Abgänge -12 -49 -1’135 -22 -1’218

Neubewertung 390 390

Zugang zum Konsolidierungskreis 968 267 1’235

Bruttowert am 31. Dezember 2019 13’396 67’049 68’989 20’068 4’240 173’742
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(in tausend Schweizer Franken)

Anmerkung 4 – Sachanlagen
Kapitalanlage-

Immobilien*
Industrie-
gebäude

Maschinen 
und Geräte

Sonstige 
Anlagen

Im Bau
befindlich

Insgesamt 
2020

Nettowert am 1. Januar 2020 13’396 45’732 16’603 5’520 4’240 85’491

Bruttowert am 1. Januar 2020 13’396 67’049 68’989 20’068 4’240 173’742

Umklassierungen 6 4’090 -4’096 –

Anschaffungen 349 2’048 517 228 3’142

Abgänge -33 -300 -746 -3 -1’082

Neubewertung –

Zugang zum Konsolidierungskreis –

Bruttowert am 31. Dezember 2020 13’396 67’371 74’827 19’839 369 175’802

Kumulierte Abschreibungen 
am 1. Januar 2020 – -21’317 -52’386 -14’548 – -88’251

Planmässige Abschreibung -2’060 -1’969 -1’586 -5’615

Abgänge 13 300 604 917

Zugang zum Konsolidierungskreis –

Kumulierte Abschreibungen 
am 31. Dezember 2020 – -23’364 -54’055 -15’530 – -92’949

Nettowert am 31. Dezember 2020 13’396 44’007 20’772 4’309 369 82’853

*Die Erfassung von Sachanlagen, die ausschliesslich zu Renditezwecken gehalten werden, erfolgt zum Marktwert. Die Bewertung 
wird auf der Grundlage einer Analyse der zuerwartenden Erträge, welche mit dem Renditesatz des einzelnen Gebäudes aktualisiert 
ist, geprüft. Die Renditesätze schwanken zwischen 4.93% und 6.90%.

Dazu wird alle 3 bis 5 Jahre turnusmässig von einem Dritten eine Expertise eingeholt. Die letzte Expertise wurde im Jahre 2019 erstellt.
Der Anschaffungswert der Kapitalanlage-Immobilien ist TCHF 8‘947.

Kapitalanlage-
Immobilien*

Industrie-
gebäude

Maschinen 
und Geräte

Sonstige 
Anlagen

Im Bau
befindlich

Insgesamt 
2019

Kumulierte Abschreibungen 
am 1. Januar 2019 – -19’311 -49’462 -13’743 – -82’516

Planmässige Abschreibung -2’010 -2’101 -1’853 -5’964

Abgänge 4 45 1’121 1’170

Zugang zum Konsolidierungskreis -868 -73 -941

Kumulierte Abschreibungen 
am 31. Dezember 2019 – -21’317 -52’386 -14’548 – -88’251

Nettowert am 31. Dezember 2019 13’396 45’732 16’603 5’520 4’240 85’491
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Anmerkung 5 – Immaterielle Anlagen Aktivierter Goodwill
Marken und  
Kundschaft Insgesamt 2019

Nettowert am 1. Januar 2019 – – –

Bruttowert am 1. Januar 2019  10’715  4’671  15’386 

Bruttowert am 31. Dezember 2019  10’715  4’671  15’386 

Kumulierte Abschreibungen am 1. Januar 2019  -10’715  -4’671  -15’386 

Kumulierte Abschreibungen am 31. Dezember 2019  -10’715  -4’671 -15’386

Nettowert am 31. Dezember 2019 – – –

Anmerkung 5 – Immaterielle Anlagen Aktivierter Goodwill
Marken und  
Kundschaft Insgesamt 2020

Nettowert am 1. Januar 2020 – – –

Bruttowert am 1. Januar 2020  10’715  4’671  15’386 

Bruttowert am 31. Dezember 2020  10’715  4’671  15’386 

Kumulierte Abschreibungen am 1. Januar 2020  -10’715  -4’671  -15’386 

Kumulierte Abschreibungen am 31. Dezember 2020  -10’715  -4’671 -15’386

Nettowert am 31. Dezember 2020 – – –
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Mit dem Eigenkapital verrechneter Goodwill
Ab dem Geschäftsjahr 2012 wird der Goodwill direkt mit dem Eigenkapital verrechnet. Wäre der Goodwill aktiviert und während 
5 Jahren abgeschrieben worden, hätte sich die Auswirkung auf die Jahresrechnung wie folgt präsentiert:

(in tausend Schweizer Franken)

Ausgewiesenes Jahresergebnis Anteil Aktionäre Groupe Minoteries SA 6’004 5’612

Planmässige Abschreibung des Goodwills über 5 Jahre -350 -228

Jahresergebnis Anteil Aktionäre Groupe Minoteries SA bei Aktivierung  
des Goodwills am 31. Dezember

5’654 5’384

Ausgewiesenes Eigenkapital am 31. Dezember 103’973 100’805

Auswirkung der Aktivierung des Goodwills in der Bilanz am 1. Januar 1’144 226

Auswirkung der Aktivierung des Goodwills in der Bilanz,  
Zugang zum Konsolidierungskreis

– 1’224

Auswirkung der Aktivierung des Goodwills in der Bilanz,  
Ausgang vom Konsolidierungskreis

– -78

Auswirkung der Aktivierung des Goodwills in der Erfolgsrechnung -350 -228

Eigenkapital bei Aktivierung des Goodwills am 31. Dezember 104’767 101’949

2020 2019

Nettowert am 1. Januar 1’144 226

Bruttowert am 1. Januar 11’209 10’126

Zugang zum Konsolidierungskreis – 1’224

Ausgang vom Konsolidierungskreis – -141

Bruttowert am 31. Dezember 11’209 11’209

Kumulierte Abschreibungen am 1. Januar -10’065 -9’900

Ausgang vom Konsolidierungskreis – 63

Planmässige Abschreibung -350 -228

Kumulierte Abschreibungen am 31. Dezember -10’415 -10’065

Nettowert am 31. Dezember 794 1’144

Anmerkung 6 – Finanzanlagen

Darlehen an Kunden 1’299 1’889

Wertberichtigung -532 -567

Darlehen an Kunden, netto 767 1’322

Andere Darlehen an Dritte 5 7

Andere Finanzanlagen 287 344

Finanzanlagen insgesamt 1’059 1’673



50

(in tausend Schweizer Franken)

Anmerkung 7 – Kurzfristige Finanzschulden 2020 2019

Feste Finanzschulden von 1 bis 12 Monaten 1’000 6’000

Kurzfristige Finanzschulden insgesamt 1’000 6’000

Die jährlichen Zinssätze für diese Schulden sind wie folgt: 
- für feste Finanzschulden von 1 bis 12 Monaten: von 0.85%

Anmerkung 8 – Andere kurzfristige Verbindlichkeiten

Laufende Steuern 846 708

Übrige Gläubiger 2’506 3’172

Kunden Vorauszahlungen 502 416

Andere kurzfristige Verbindlichkeiten insgesamt 3’854 4’296

Anmerkung 9 – Rückstellungen für Umstrukturierung

Buchwert per 1. Januar 500 –

Bildung – 500

Verwendung -149 –

Auflösung – –

Buchwert per 31. Dezember 351 500

Im Zuge der Aufstockung der Beteiligung des Aktienkapitals der Gebr. Augsburger AG, Rhonemühle Naters von 30 auf 100%, wurde 
der Beschluss gefasst, im Verlaufe des Jahres 2020 eine Neuaufteilung der Produktionsmengen zwischen den Produktionsstandorten 
Granges-près-Marnand/VD und Naters/VS vorzunehmen. Diese Reorganisation ist mit Kosten für den Sozialplan, wie auch möglichen 
zukünftigen Folgekosten für den Rückbau des Maschinenparkes verbunden, sofern es der GMSA nicht mehr möglich sein sollte, den 
Mietvertrag in einigen Jahren zu verlängern. Für die sich daraus ergebenden Kostenfolgen, wurde im Jahre 2019 unter der Rubrik 
«Betriebliche Aufwendungen» eine Rückstellung von TCHF 500 gebildet. 

Anmerkung 10 – Langfristige Finanzschulden

Feste Finanzschulden von 1 bis 5 Jahren – 1’000

Langfristige Finanzschulden insgesamt – 1’000

Anmerkung 11 – Andere langfristige Verbindlichkeiten

Rückstellung für Minderheitsanteile der Bruggmühle Goldach AG 196 –

Andere langfristige Verbindlichkeiten insgesamt 196 –
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(in tausend Schweizer Franken)

Vorsorgeaufwand im Personalaufwand 1’666 1’648

Anmerkung 12 – Passive latente Ertragssteuern 2020 2019

Passive latente Ertragssteuern am Anfang des Jahres 9’377 10’681

Zugang zum Konsolidierungskreis – -15

Bildung passive latente Ertragssteuern 101 6

Auflösung passive latente Ertragssteuern -796 -1’295

Passive latente Ertragssteuern am Ende des Jahres 8’682 9’377

Keine aktiven latenten Ertragssteuern im Jahre 2019 und 2020. – –

Durchschnittlicher Zinssatz 14.6% 14.8%

Der verwendete technische Zinssatz beträgt 1.50% für das Jahr 2020 (2019: 2.25%).
Die zur Anwendung gekommene Sterbetafel für 2020 und 2019 ist LPP2015 P16. 

Anmerkung 14 – Verbindlichkeiten gegenüber Dritten und Garantie

Bankgarantie 1’610 1’610

Anmerkung 13 – Vorsorgeeinrichtungen

*Über- und
Unterdeckung

31.12.2020

Wirtschaftlicher Anteil 
der Gesellschaft

Veränderung31.12.2020 31.12.2019

Wirtschaftlicher Nutzen / wirtschaftliche 
Verpflichtung und Vorsorgeaufwand

Vorsorgepläne ohne Überdeckung – – – –

*Swiss GAAP FER 26

2020 2019

Auf die Periode abgegrenzte Beiträge 2’923 2’932
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Anmerkung 15 – Sonstige betriebliche Erträge 2020 2019

Erträge aus Betriebsanlagen 2’049 2’171

Erträge aus Kapitalanlage-Immobilien 714 700

Auflösung von Rückstellungen 513 23

Gewinne aus der Veräusserung von Anlagen 50 55

Sonstige betriebliche Erträge insgesamt 3’326 2’949

Anmerkung 16 – Personalaufwendungen

Lohnvergütungen 17’740 17’753

Sozialleistungen 3’735 3’668

Andere Personalaufwendungen 1’036 1’245

Personalaufwendungen insgesamt 22’511 22’666

Anmerkung 17 – Betriebliche Aufwendungen

Betriebliche Aufwendungen, davon:

– Kosten im Zusammenhang mit kontaminierten Sesamsamen aus Indien 644 –

– Aufwendungen für Kapitalanlage-Immobilien 179 205

Anmerkung 18 – Transaktionen mit nahestehenden Personen

Bezahlte Vermietung von Lagerraum an Recovis Immobilier SA, Saillon 4 3

Anmerkung 19 – Finanzerträge 

Zinsen auf Kundendarlehen 50 68

Dividenden auf sonstigen Beteiligungen 6 22

Sonstige Finanzerträge 3 11

Finanzerträge insgesamt 59 101

Anmerkung 20 – Finanzaufwendungen 

Finanzkommissionen, Zinsen und Finanzaufwendungen 73 97

Finanzaufwendungen insgesamt 73 97

Anmerkung 21 – Betriebsfremde Erträge 

Buchhalterische Neubewertung von Sachanlagen – 390

Betriebsfremde Erträge insgesamt – 390
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(in tausend Schweizer Franken)

Anmerkung 22 – Steuern 2020 2019

Ertragssteuern – laufendes Jahr 1’591 1’186

Änderung passive latente Ertragssteuern -695 -455

Einfluss latente Steuersatzänderung – -834

Steuern insgesamt 896 -103

Anmerkung 24 – Änderung Konsolidierungskreis

Die Groupe Minoteries SA hat am 01. Juli 2019 die effektive Kontrolle der Gesellschaft Gebr. Augsburger AG, Rhonemühle Naters 
übernommen. Die Beteiligung wurde von 30 auf 100% erhöht. Bis 30. Juni 2019 wurde diese Gesellschaft entsprechend der Equity-
Methode erfasst. Ab dem 01. Juli 2019 ist diese Gesellschaft per Vollkonsolidierung erfasst.

Eingang Bilanz Gebr. Augsburger AG, Rhonemühle Naters 01.07.2019

Umlaufvermögen  1’632 

Anlagevermögen  327 

Aktiva insgesamt  1’959 

Passiva insgesamt  1’959 

Anmerkung 23 – Terminkaufverträge für ausländischen Weizen

Vertragswert 1’993 1’249

Marktwert 2’010 1’330

Nicht erfasste unrealisierte Gewinne 17 81

Anmerkung 25 – Ergebnis pro Aktie 2020 2019

Nettoergebnis Anteil Aktionäre Groupe Minoteries SA 6’004 5’612

Durchschnittliche Anzahl Aktien im Umlauf 330’000 330’000

Nettoergebnis Anteil Aktionäre Groupe Minoteries SA pro Aktie 18.19 17.01

Verwässerter Gewinn Anteil Aktionäre Groupe Minoteries SA pro Aktie 18.19 17.01

Den Aktienkapital setzt sich aus 330'000 Namenaktion und mit jeder Aktie ist ein Recht auf Dividende verbunden. 
Es gibt kein Vorzugsstimmrecht. Jede Aktie hat eine Stimme.
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Bericht zur 
Konzernrechnung

Bericht zur Prüfung 
der Konzernrechnung
Prüfungsurteil
Wir haben die Konzernrechnung der 
Groupe Minoteries SA und ihrer Tochter-
gesell schaften (der Konzern) – beste-
hend aus der konsolidierten Bilanz zum 
31. Dezember 2020, der konsolidierten 
Erfolgsrechnung, der Konzern mittelfluss-
rechnung und den Veränderungen des 
konsolidierten Eigenkapitalnachweises 
für das dann endende Jahr sowie dem 
Anhang, einschliesslich einer Zu sammen-
fassung bedeutsamer Rechnungs legungs-
methoden – geprüft.

Nach unserer Beurteilung vermittelt die 
Konzernrechnung (Seiten 38 bis 53) ein den 
tatsächlichen Verhältnissen entsprechen-
des Bild der Vermögens- und Finanzlage 
des Konzerns zum 31. Dezember 2020 sowie 
dessen Ertragslage und Cashflows für das 
dann endende Jahr in Übereinstimm ung 
mit den Swiss GAAP FER und entspricht 
dem schweizerischen Gesetz.

Grundlage für das Prüfungsurteil
Wir haben unsere Prüfung in Überein-
stimmung mit dem schweizerischen Gesetz 
und den Schweizer Prüfungsstandards (PS) 

durchgeführt. Unsere Verantwortlichkeiten 
nach diesen Vorschriften und Standards 
sind im Abschnitt „Verantwortlichkeiten 
der Revisionsstelle für die Prüfung der 
Konzernrechnung“ unseres Berichts wei-
tergehend beschrieben.

Wir sind von dem Konzern unabhängig in 
Übereinstimmung mit den schweizerischen 

gesetzlichen Vorschriften und den 
Anforderungen des Berufsstands, und 
wir haben unsere sonstigen beruflichen 
Verhaltenspflichten in Übereinstimmung 
mit diesen Anforderungen erfüllt. Wir sind 
der Auffassung, dass die von uns erlang-
ten Prüfungsnachweise ausreichend und 
geeignet sind, um als Grundlage für unser 
Prüfungsurteil zu dienen.

Wesent-
lichkeit

Besonders
wichtige
Prüfungs-
sachver-

halte

Prüfungs-
umfang

Bericht der Revisionsstelle an die Generalversammlung 
der Groupe Minoteries SA, Valbroye (VD)

Wir haben bei einer Konzernge sellschaft eine Prüfung 
(«full scope audit») du rch geführt.
 
Unsere Prüfungen decken 83% der Um satz-
erlöse des Kon zerns sowie 82% der Total 
Aktivendes Konzerns ab.
 
Bei zwei weiteren Konzerngesellschaften wurden 
eigens definierte Prüfungs handlungen durchgeführt, 
die weitere 12% der Umsatzerlöse des Konzerns und 
6% der Total Aktiven des Konzerns abdecken. 
 
Als besonders wichtigen Prüfungssachverhalt haben 
wir das folgende Thema identifiziert:
Bewertung der Kapitalanlage-Immobilien

Gesamtwesentlichkeit Konzernrechnung: CHF 1’078’000Überblick

Unser Prüfungsansatz
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Wesentlichkeit
Der Umfang unserer Prüfung ist durch die 
Anwendung des Grundsatzes der Wesent-
lichkeit beeinflusst. Unser Prüfungsurteil zielt 
darauf ab, hinreichende Sicherheit darüber 
zu geben, dass die Konzernrechnung keine 
wesentlichen falschen Darstellungen enthält. 
Falsche Darstellungen können beabsichtigt 
oder unbeabsichtigt entstehen und werden 
als wesentlich angesehen, wenn vernünftiger-
weise erwartet werden kann, dass sie einzeln 

oder insgesamt die auf der Grundlage dieser 
Konzernrechnung getroffenen wirtschaft-
lichen Entscheidungen von Nutzern beein-
flussen können.

Auf der Basis unseres pflichtgemässen Er mes - 
sens haben wir quantitative Wesent-
lichkeitsgrenzen festgelegt, so auch die 
We sent lichkeit für die Konzernrech-
nung als Ganzes, wie nachstehend aufge-
führt. Die Wesentlichkeitsgrenzen, unter 

Be rück sichtigung qualitativer Erwägungen, 
erlauben es uns, den Umfang der Prüfung, 
die Art, die zeitliche Einteilung und das Aus-
mass unserer Prüfungshandlungen festzule-
gen sowie den Einfluss wesentlicher falsch er 
Dar stellungen, einzeln und insgesamt, auf die 
Konzern rechnung als Ganzes zu beurteilen.

Umfang der Prüfung
Zur Durchführung angemessener Prüfungs-
handlungen haben wir den Prüfungsumfang 
so ausgestaltet, dass wir ein Prüfungsurteil 
zur Konzernrechnung als Ganzes abge-
ben kön nen, unter Berücksichtigung 
der Konzernorganisation, der internen 
Kontrollen und Pro zesse im Bereich der 
Rechnungslegung sowie der Branche, in wel-
cher der Konzern tätig ist.

Der Umsatz wird ausschliesslich in der 
Schweiz generiert. Aufgrund unserer Bewer-
tung der Risiken wesentlicher falscher Dar-
stellungen in der Konzernrechnung haben 
wir drei Gesellschaften ausgewählt, die 
die wichtigsten operativen Gesellschaften 
des Konzerns darstellen. Davon unterzo-
gen wir eine Gesellschaft einer Prüfung und 
bei der anderen wurden eigens definierte 

Prü fungshandlungen durchgeführt. Der 
Um fang dieser eigens definierten Handlungen 
wurde aufgrund des für diese Gesellschaften 
identifizierten Risikos wesentlicher falscher 
Darstellungen sowie aufgrund ihrer Wichtig-
keit innerhalb des Konzerns festgelegt. Bei 
denjenigen Gesellschaften, die nicht Teil 
unserer Prüfung waren, haben wir anhand 
von geeigneten Verfahren Sicherheit darüber 
erlangt, dass bei diesen Gesellschaften kein 
Risiko wesentlicher falscher Darstellungen in 
Bezug auf die Konzernrechnung bestand. Alle 
Prüfungshandlungen wurden durch den Kon-
zernprüfer durchgeführt.

Unsere Prüfungen sowie unsere eigens defi-
nierten Prüfungshandlungen decken 95% der 
Umsatzerlöse des Konzerns sowie 88% der 
Total Aktiven des Konzerns ab.

Berichterstattung über besonders 
wichtige Prüfungssachverhalte 
aufgrund Rundschreiben 1/2015 
der Eidgenössischen Revisions-
aufsichtsbehörde
Besonders wichtige Prüfungssachverhalte 
sind solche Sachverhalte, die nach unserem 
pflichtgemässen Ermessen am bedeutsams-
ten für unsere Prüfung der Konzernrech-
nung des aktuellen Zeitraums waren. Diese 
Sachverhalte wurden im Zusammenhang 
mit unserer Prüfung der Konzernrechnung 
als Ganzes und bei der Bildung unseres Prü-
fungsurteils hierzu berücksichtigt, und wir 
geben kein gesondertes Prüfungsurteil zu 
diesen Sachverhalten ab.

Besonders wichtiger Prüfungssachverhalt Unser Prüfungsvorgehen

Wie unter Punkt 1.9 des Anhangs zur Konzernrechnung 
beschrieben, werden die ausschliesslich zu Renditezwecken 
gehaltenen Sachanlagen zum Marktwert erfasst. 

Der Wert wird basierend auf einer Rendite für jedes 
Gebäude bestimmt und die Wertberichtigungen werden im 
betriebsfremden Jahresergebnis erfasst. Zum 31. Dezember 
2020 werden die Kapitalanlage-Immobilien in der Bilanz unter 
der Position «Sachanlagen» mit TCHF 13’396 ausgewiesen.

Wir haben die Gutachten erhalten und haben uns versichert, 
dass ihre Schlussfolgerungen korrekt in der Bewertung 
der Kapitalanlage Immobilien im Jahr des Gutachtens 
berücksichtigt wurden.

Bei diesen Prüfungshandlungen haben wir uns zudem auf die 
Fähigkeit der von der Geschäftsleitung ernannten Gutachter in 
Bezug auf die Ausübung ihrer Befugnisse, ihre Eignung und 
ihre Objektivität konzentriert.

Bewertung der Kapitalanlage-Immobilien

Gesamtwesentlichkeit Konzernrechnung CHF 1’078’000

Herleitung 0.75% des konsolidierten Nettoumsatzes

Begründung für die Bezugsgrösse zur 
Bestimmung der Wesentlichkeit

Als Bezugsgrösse zur Bestimmung der Wesentlichkeit wählten wir den 
konsolidierten Nettoumsatz, da dies aus unserer Sicht diejenige Grösse ist, an 
der die Erfolge des Konzerns üblicherweise gemessen werden. Zudem stellt 
der konsolidierte Nettoumsatz eine allgemein anerkannte Bezugsgrösse für 
Wesentlichkeitsüberlegungen dar.

Wir haben mit dem Verwaltungsrat vereinbart, diesem im Rahmen unserer Prüfung festgestellte, falsche Darstellungen über CHF 
107’000 mitzuteilen; ebenso alle falschen Darstellungen unterhalb dieses Betrags, die aus unserer Sicht jedoch aus qualitativen Überle-
gungen eine Berichterstattung nahelegen.
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Besonders wichtiger Prüfungssachverhalt Unser Prüfungsvorgehen

Wir richteten unsere Aufmerksamkeit auf diesen Bereich 
aufgrund der Wesentlichkeit der aktivierten Positionen und 
angesichts der von der Geschäftsleitung verwendeten Modelle, 
Annahmen und Schätzungen, um deren Werthaltigkeit 
zu beurteilen.

Die Werte der Kapitalanlage-Immobilien werden basierend 
auf alle drei bis fünf Jahre erhaltenen Gutachten bestimmt. 
In der Zwischenzeit führt die Geschäftsleitung jährlich 
eine Werthaltigkeitsüberprüfung für jede Kapitalanlage-
Immobilie durch.

Der Wert der Immobilien, berechnet mit der Ertragswert-
Methode, wird mit dem Buchwert verglichen, um festzulegen, 
ob eine Wertberichtigung notwendig ist.

Wir haben die möglichen Auswirkungen beurteilt, die 
Verzerrungen auf das professionelle Urteil der erwähnten 
Gutachter oder ihre Techniken, die sie nutzen, haben könnten.

In Bezug auf die in der Zwischenzeit jährlich 
von der Geschäftsleitung durchgeführten 
Werthaltigkeitsüberprüfungen haben wir das verwendete 
Berechnungsmodell erhalten und haben für jedes Gebäude:
– die Angemessenheit der verwendeten Methodologie validiert;
– die Komponenten der Diskontierungssätze beurteilt, indem 
  wir sie mit jenen des Immobilienmarkts verglichen haben; 

– die verwendeten Immobilienrenditen mit den geprüften  
  Jahresabschlüssen nachvollzogen;

– die Berechnungen überprüft

Wir haben Sensitivitätsanalysen durchgeführt in Bezug auf die 
Komponenten der in den Bewertungsmodellen verwendeten 
Diskontierungssätze, um zu beurteilen, ob eine allfällige 
Änderung einer oder mehrerer dieser Komponenten zu einer 
Wertberichtigung der Kapitalanlage-Immobilien in der Bilanz 
der Gesellschaften führten könnte.

Wir sind der Meinung, dass die vom Management gewählte 
buchhalterische Behandlung und die damit verbundenen 
Offenlegungen in dem Anhang angemessen sind.

Verantwortlichkeiten des 
Verwaltungsrates  
für die Konzernrechnung
Der Verwaltungsrat ist verantwortlich für 
die Aufstellung einer Konzernrechnung, die 
in Übereinstimmung mit den Swiss GAAP 
FER und den gesetzlichen Vorschriften ein 
den tatsächlichen Verhältnissen entspre-
chendes Bild vermittelt, und für die internen 
Kontrollen, die der Verwaltungsrat als not-
wendig feststellt, um die Aufstellung einer 
Konzernrechnung zu ermöglichen, die frei 
von wesentlichen – beabsichtigten oder un b-
eabsichtigten – falschen Darstellungen ist.

Bei der Aufstellung der Konzernrechnung 
ist der Verwaltungsrat dafür verantwortlich, 
die Fähigkeit des Konzerns zur Fortführung 
der Geschäftstätigkeit zu beurteilen, Sach-
verhalte in Zusammenhang mit der Fort-
führung der Geschäftstätigkeit – sofern 
zutreffend – anzugeben sowie dafür, den 
Rechnungslegungsgrundsatz der Fortfüh-
rung der Geschäftstätigkeit anzuwenden, es 
sei denn, der Verwaltungsrat beabsichtigt, 
entweder den Konzern zu liquidieren oder 
Geschäftstätigkeiten einzustellen, oder hat 
keine realistische Alternative dazu.

Verantwortlichkeiten der Revisionsstelle 
für die Prüfung der Konzernrechnung
Unsere Ziele sind, hinreichende Sicher-
heit darüber zu erlangen, ob die Konzern-
rechnung als Ganzes frei von wesentlichen 
– beabsichtigten oder unbeabsichtigten – fal-
schen Darstellungen ist, und einen Bericht 

abzugeben, der unser Prüfungsurteil bein-
haltet. Hinreichende Sicherheit ist ein hohes 
Mass an Sicherheit, aber keine Garantie 
da für, dass eine in Übereinstimmung mit 
dem schweizerischen Gesetz sowie den PS 
durch geführte Prüfung eine wesentliche fal-
sche Darstellung, falls eine solche vorliegt, 
stets aufdeckt. Falsche Darstellungen kön-
nen aus dolosen Handlungen oder Irrtümern 
resul tieren und werden als wesentlich 
angese hen, wenn von ihnen einzeln oder 
insgesamt vernünftigerweise erwartet wer-
den könnte, dass sie die auf der Grundlage 
dieser Kon zernrechnung getroffenen wirt-
schaftlichen Entscheidungen von Nutzern 
beeinflussen.

Als Teil einer Prüfung in Übereinstimmung 
mit dem schweizerischen Gesetz sowie den 
PS üben wir während der gesamten Prü-
fung pflichtgemässes Ermessen aus und 
bewahren eine kritische Grundhaltung. 
Darüber hinaus:

 − identifizieren und beurteilen wir die 
Ri siken wesentlicher – beabsichtigter 
oder unbeabsichtigter – falscher Dar-
stellungen in der Konzernrechnung, pla-
nen und führen Prüfungshandlungen 
als Reaktion auf diese Risiken durch 
sowie erlangen Prüfungsnachweise, die 
ausreichend und geeignet sind, um als 
Grundlage für unser Prüfungsurteil zu 
dienen. Das Risiko, dass aus dolosen 
Handlungen resultierende wesentliche 
falsche Darstellungen nicht aufgedeckt 

werden, ist höher als ein aus Irrtümern 
resultierendes, da dolose Handlungen 
betrügerisches Zusammen wirken, 
Fälsch ungen, beabsichtigte Unvoll stän-
digkeiten, irreführende Dar stellungen 
oder das Ausserkraftsetzen interner Kon-
tro llen beinhalten können. 

 − gewinnen wir ein Verständnis 
von dem für die Prüfung relevan-
ten internen Kontrollsystem, um 
Prüfungshandlungen zu planen, die 
unter den gegebenen Um ständen ange-
messen sind, jedoch nicht mit dem Ziel, 
ein Prüfungsurteil zur Wirksamkeit 
des internen Kon troll systems des 
Konzerns abzugeben. 

 − beurteilen wir die Angemes senheit der 
ange wandten Rechnungs legungs me-
thoden sowie die Vertret barkeit der dar-
gestellten geschätzten Werte in der 
Rech nungslegung und damit zu sammen-
hängenden Angaben. 

 − schlussfolgern wir über die Angemes-
senheit der Anwendung des Rechnungs-
legungsgrundsatzes der Fortführung der 
Ge schäftstätigkeit durch den Verwalt-
ungsrat sowie auf der Grundlage 
der erlangten Prüfungsnachweise, 
ob eine we sentliche Unsicherheit 
im Zusammen hang mit Ereignissen 
oder Gegebenheiten besteht, die 
bedeutsame Zweifel an der Fähigkeit 
des Konzerns zur Fortführung der 
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Bericht zu sonstigen gesetzlichen und 
anderen rechtlichen Anforderungen

In Übereinstimmung mit Art. 728a Abs. 1 Ziff. 3 OR und dem Schweizer Prüfungsstandard 890 bestätigen wir, dass ein gemäss den Vor-
gaben des Verwaltungsrates ausgestaltetes internes Kontrollsystem für die Aufstellung der Konzernrechnung existiert.

Wir empfehlen, die vorliegende Konzernrechnung zu genehmigen.

Lausanne, 22. März 2021
PricewaterhouseCoopers SA

Philippe Tzaud
Revisionsexperte, Leitender Revisor

Gérard Ambrosio
Revisionsexperte

Geschäftstätigkeit aufwerfen kann. Falls 
wir die Schlussfolgerung treffen, dass 
eine wesentliche Unsicherheit besteht, 
sind wir verpflichtet, in unserem Bericht 
auf die dazugehörigen Angaben im 
Anhang der Konzernrechnung auf-
merksam zu machen oder, falls diese 
Angaben unangemessen sind, unser 
Prüfungsurteil zu modifizieren. Wir zie-
hen unsere Schlussfolgerungen auf der 
Grundlage der bis zum Datum unseres 
Berichts erlangten Prüfungsnachweise. 
Zu künftige Ereignisse oder Gegeben-
heiten können jedoch die Abkehr des 
Konzerns von der Fortführung der 
Ge schäft stätigkeit zur Folge haben. 

 − beurteilen wir die Gesamtdarstellung, 
den Aufbau und den Inhalt der Kon zern-
rechnung einschliesslich der An gaben 
im Anhang sowie, ob die Konzern rech-
nung die zugrunde liegenden Geschäfts-
vorfälle und Ereignisse in einer Weise 
wie dergibt, dass eine sachge  rechte 
Ge samt dars tellung erreicht wird. 
 

 − erlangen wir ausreichende geeignete 
Prü fungsnachweise zu den Finanz-
informationen der Einheiten oder Ge -
schäfts tätigkeiten innerhalb des Kon -
zerns, um ein Prüfungsurteil zur 
Konzern  rechnung abzugeben. Wir 
sind ver antwortlich für die Anleitung, 
Über wachung und Durchführung der 
Prüfung der Konzernrechnung. Wir tra-
gen die Alleinverantwortung für unser 
Prüfungsurteil.

 
Wir tauschen uns mit dem Verwaltungs-
rat bzw. dessen zuständigem Ausschuss 
aus, unter anderem über den geplanten 
Umfang und die geplante zeitliche Eintei-
lung der Prüfung sowie über bedeutsame 
Prüfungsfeststellungen, einschliesslich 
etwaiger bedeutsamer Mängel im internen 
Kontrollsystem, die wir während unserer 
Prüfung erkennen.

Wir geben dem Verwaltungsrat bzw. dessen 
zuständigem Ausschuss auch eine Erklä-
rung ab, dass wir die relevanten beruflichen 
Verhaltensanforderungen zur Unabhängig-
keit eingehalten haben, und tauschen uns mit 

ihnen über alle Beziehungen und sonstigen 
Sach verhalte aus, von denen vernünftiger-
weise angenommen werden kann, dass sie 
sich auf unsere Unabhängigkeit auswirken, 
und – sofern zutreffend – über Massnahmen 
zur Beseitigung von Gefährdungen oder 
getroffene Schutzmassnahmen.

Wir bestimmen von den Sachverhalten, 
über die wir uns mit dem Verwaltungsrat 
bzw. dessen zuständigem Ausschuss aus-
getauscht haben, diejenigen Sachverhalte, 
die am bedeutsamsten für die Prüfung der 
Konzernrechnung des aktuellen Zeitraums 
waren und daher die besonders wichtigen 
Prüfungssachverhalte sind. Wir beschrei-
ben diese Sachverhalte in unserem Bericht, 
es sei denn, Gesetze oder andere Rechtsvor-
schriften schliessen die öffentliche Angabe 
des Sachverhalts aus oder wir bestimmen in 
äusserst seltenen Fällen, dass ein Sachverhalt 
nicht in unserem Bericht mitgeteilt werden 
soll, weil vernünftigerweise erwartet wird, 
dass die negativen Folgen einer solchen 
Mitteilung deren Vorteile für das öffentliche 
Interesse übersteigen würden.
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1.0  
Konzernstruktur 
und Aktionäre
1.1 
STRUKTUR DES KONZERNS

1.1.1
Beschreibung der betrieblichen 
Struktur des Konzerns 
Die Groupe Minoteries SA (GMSA) ist eine 
Mühlengruppe, die durch den Zusammen-
schluss von zwei marktanteilsmässig ver-
gleichbaren Unternehmen im Jahre 2002 
in dieser Form und diesem Namen auftritt. 
Seit Anfang 2011 konzentriert sich die Fir ma 
ausschliesslich auf den Bereich der mensch-
lichen Ernährung, was durch die rückwir-
kende Veräusserung der Biomill SA (pet food) 
auf den 01.01.2011 und der auf das gleiche 
Datum erfolgten Akquisition der Steiner 
Mühle AG unterstrichen wurde.

An den Hauptproduktionsstandorten 
Granges-près-Marnand/VD (Moulins 
de Granges), Goldach/SG (Bruggmühle  
Goldach) wird das Gros unserer Pro-
duktepalette an Weichweizenmehlen her-
gestellt. Die Rolle der zentralen Logistik-
drehscheibe zwischen West und Ost mit 
gleich zeitig dezentralem Marktauftritt 
kom mt der Intermill, Safenwil/AG, zu. Die 
Steiner Mühle AG, Zollbrück/BE als Bio/
Demeter-Vollsortimenter aller bekann-
ten Getreidearten und einzige namhafte 
Mühle in der Schweiz, die ausschliess-
lich Biorohstoffe verarbeitet, bildet das 
Kompetenzzentrum für Produkte aus biologi-
schem und biologisch-dynamischen Anbau. 

Das operative Geschäft der Getrei desam-
melstellen von Penthalaz/Orbe, wie auch 
sämtliche Immobilien/Grundstücke/Silos 
in Penthalaz wurden anfangs Juni 2017 − 
im Sinne der Fokussierung auf das Kern-
geschäft − veräussert, was allerdings die 
bereits seit 2016 in Granges-près-Marnand 
(Gemeinde Valbroye) domizilierte «Grands 
Moulins de Cossonay» als Marke in keiner 
Weise tangiert.

Der administrative und juristische Haupt-
sitz der Muttergesellschaft befindet sich 
in Granges-près-Marnand, Gemeinde Val-
broye/VD, wo auch die zentralen Dienste der 
Gruppe zusammengefasst sind.

Entsprechend den unterschiedlichen Kun-
denbedürfnissen wird der Verkauf von 
Weichweizenmehl an die Industrie und an 
das Gewerbe von zwei Geschäftseinheiten –  
die jedoch keine eigenständigen Rechts per-
sönlichkeiten sind – wahrgenommen. In der 

lateinischen Schweiz er folgt der Verkauf und 
das Marketing von Weich weizenmehl an die 
gewerblichen Kunden unter den Marken 
«Mino-Farine» respektive «Grands Moulins 
de Cos sonay». Der regionale Marktauftritt 
im Gewerbesegment erfolgt in der Deutsch-
schweiz unter Anwendung des jeweili-
gen Mühlennamens (Bruggmühle Goldach 
und Intermill). Das Indus triesegment ist 
standortübergreifend und national ori-
entiert, weshalb die Mutterge sellschaft 
(GMSA) im Vordergrund steht. Die Steiner 
Mühle AG tritt weiterhin als eigenständige 
Marke/juristische Person auf dem Markt 
auf, ist aber in die Prozessorga nisation der 
Muttergesellschaft integriert. 

Anfang 2012 wurden 100% des Aktien-
kapi tals der Firma Bonvita AG, Stein am 
Rhein/SH, welche Paniermehl im klas-
sischen Produktionsverfahren herstellt – 
im Sinne einer weiteren Abrundung des 
Sortimentes – erworben. Diese Firma, wel-
che als selbständige juristische Person auf 
dem Markt auftritt, ist selbstverständlich 
ebenfalls in die Prozess organisation der 
Muttergesellschaft integriert.

Um die Wirtschaftlichkeit der beiden im 
Kan ton Waadt domizilierten Mühlen zu ver-
bessern – was wiederum in einem engen 
Zusammenhang mit der Kapazitätsauslas-
tung der Produktionsanlagen respektive 
den hohen Strukturkosten jedes einzel-
nen Produktionsstandortes steht – wurde 
die Produktion der GMC Sàrl, à Penthalaz 
Mitte 2016 in die Moulins de Granges ver-
lagert. Diese Massnahme hat den inmitten 
des Hauptanbaugebietes für Getreide befind-
lichen Produktionsstandort weiter gestärkt.

Die Moulins de Sion SA – eine 100%ige Toch -
tergesellschaft der Groupe Minoteries SA 
– welche sich seit Jahren fast aus schliesslich 
auf die Produktion von Spezialmehlen aus 
Brot getreide (Weizen/Roggen/Dinkel) für 
die anderen Mühlen der GMSA fokusiert 
– verlagerte ihre Produktion im Verlaufe 
des Jahres 2015 zur Gebr. Augsburger AG, 
Rhonemühle Naters (GARN). Im Gegenzug 
öffnete sich die seit 2005 von der Augs-
burger Immobilien AG abgekoppelte 
Betrie bsgesellschaft GARN für eine 30% 
Aktienkapitalbeteiligung durch die GMSA.

Ende 2017 hat die GMSA respektive die 
Brug gmühle Goldach den Silo Schwarz-
enbach (Wil/SG), welcher seit 2002 von 
der Muttergesellschaft gemietet wurde und 
seit diesem Zeitpunkt auch in völliger Auto-
nomie betrieben wird, käuflich erworben. 
Der Silo Schwarzenbach ist ein anfangs 
der 80er Jahre errichteter Betonsilo mit 
einem Fassungsvermögen von 26’000 t, 

der sich in unmittelbarer Nähe eines Auto-
bahnanschlusses befindet und zudem mit 
einem Industriegeleise mit der SBB-Linie 
Wil – St.Gallen verbunden ist.

Das Unternehmen Geferina AG ist eine Im -
mobiliengesellschaft im Kanton Aargau und 
beinhaltet im Wesentlichen eine Gewerbe/ 
Industrieliegenschaft in Safenwil. Die Sopafi, 
Société de Participations Financières,  
Industrielles et Immobilières SA in Sion, ist 
eine Gesellschaft, die auf Gruppenebene 
sämtliche Funktionen im Zusammenhang 
mit der Finanzierungstätigkeit (Darlehen) 
für die Kunden, wahrnimmt.

Bis Mitte 2017 hat die GMSA eine Beteili-
gung von 50% an der Firma Céréalis SA mit 
Sitz in Granges-près-Marnand (Gemeinde 
Valbroye), die sich mit der Entwicklung und 
der Produktion von Vor mischungen und 
Mi schungen auf der Basis von Weichweizen-
mehl und Saaten beschäftigt hat, gehalten. 
Aufgrund der schwindenden Bedeutung die-
ses Absatzsegmentes und in vollumfängli-
chem Einvernehmen mit dem Miteigentümer, 
ist das Aktionariat übereingekommen, diese 
juristische Person aufzulösen.

Mitte 2019 wurde die Beteiligung des 
Aktienkapitals der GARN – entsprechend 
der Vereinbarung von 2015 – von 30% 
auf 100% erhöht.

Nachdem die Firmenstruktur im Verlaufe 
der Jahre und im Zuge der verschiedenen 
Ak  quisitionen eine etwas allzu komplexe 
Fo rm angenommen hat, was auch mit ent-
sprechenden nicht zu unterschätzenden 
inter nen Aufwendungen in Ver bindung 
stand, wurden die klassischen Mühlen-
unternehmen, die schon seit längerer Zeit 
Teil des Konsolidierungskreises bilden 
(Bruggmühle Goldach AG, Grands Moulins 
de Cossonay SA, à Valbroye, Intermill 
AG und die Moulins de Granges SA) in 
einem ersten Schritt Mitte 2020 mit der 
Muttergesellschaft (Groupe Minoteries SA) – 
rückwirkend auf den 01.01.2020 – fusioniert. 
Die vorgenannten – grundsätzlich gleichar-
tigen ehemaligen Tochtergesellschaften 
– sind damit keine eigenständigen juristi-
schen Personen mehr. Hingegen bleiben 
die einzelnen Firmennamen als Marken 
– unter Respektierung des differenzierten 
Markt auftrittes – bestehen. Ob eine noch 
weitergehende Vereinfachung der Unter-
nehmensstruktur auf Gruppenebene allen-
falls vorgenommen werden soll, ist derzeit 
Gegenstand von noch nicht abgeschlosse-
nen Abklärungen.

Unsere Organisationsstruktur ist grafisch im 
Organigramm Seite 6 dargestellt.
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1.2
WICHTIGE AKTIONÄRE 
Die Übersicht der Hauptaktionäre 
der Gesellschaft präsentiert sich wie folgt:

Unter folgendem Link finden Sie alle  
im Jahre 2020 publizierten Anzeigen: 
www.ser-ag.com/de/resources/
notifications-market-participants/
significant-shareholders.html

1.1.2
Zum Konsolidierungskreis gehörende, 
an der Börse kotierte Unternehmen
Die GMSA mit juristischem Firmen-
sitz in Valbroye/VD ist an der Schwei-
zer Börse unter dem Segment «Swiss 
Reporting Standard» kotiert (SIX Swiss 
Exchange). Valorennummer 1.294.946,  
ISIN-Code: CH0012949464, Börsen kür zel 

GMI. Die Bör senkapitalisierung, basie-
rend auf dem Steuerwert der Aktien per 
31.12.2020 (CHF 336.– pro Aktie), beträgt 
CHF 110’880’000. Keines der Unt er-
nehmen im Kon solidierungskreis ist an 
der Börse kotiert. Die Sopafi, Société de 
Participations Financières, Industrielles et 
Immobiliè res SA besitzt am 31.12.2020 keine 
Aktien der Muttergesellschaft.

1.1.3
Nicht an der Börse kotierte 
Unternehmen im Konsolidierungskreis
Die folgenden nicht an der Börse kotierten 
Unternehmen gehören am 31.12.2020 zum 
Konsolidierungskreis der GMSA: 

2020 2019

Name und Rechtsform Sitz Aktienkapital / 
 CHF

Beteiligung 
%

Aktienkapital / 
 CHF

Beteiligung 
%

Bonvita AG
Stein 
am Rhein / SH

300’000.– 100.00 300’000.– 100.00

Bruggmühle Goldach AG* Goldach / SG – – 1’200’000.– 99.34

Gebr. Augsburger AG, 
Rhonemühle Naters

Naters / VS 210’000.– 100.00 210’000.– 100.00

Geferina AG Brugg / AG 1’000’000.– 100.00 1’000’000.– 100.00

Grands Moulins de 
Cossonay SA, à Valbroye*

Valbroye / VD – – 100’000.– 100.00

Intermill AG* Schöftland / AG – – 100’000.– 100.00

Moulins de Granges SA* Valbroye / VD – – 1’200’000.– 100.00

Moulins de Sion SA Sion / VS 100’000.– 100.00 100’000.– 100.00

Sopafi SA Sion / VS 250’000.– 100.00 250’000.– 100.00

Steiner Mühle AG Lauperswil / BE 100’000.– 100.00 100’000.– 100.00

31.12.2020 31.12.2019

Anzahl % Anzahl %

Familie Amaudruz* 30’249 9.17 31’047 9.41

LLB Swiss Investment AG 25’008 7.58 25’008 7.58

Herr Sturzenegger Ernst 21’790 6.60 21’790 6.60

Mutuel Assurances SA 17’750 5.38 23’944 7.26

Herr Séquin Max 14’640 4.44 14’640 4.44

Frau Bühler-Amaudruz 12’248 3.71 12’248 3.71

Herr Zingg Paul 10’154 3.08 – 0.00

Total 131’839 39.95 128’677 38.99

*Die Familie Amaudruz setzt sich aus folgenden Personen zusammen: Michel Amaudruz, 
Dominique Amaudruz Guiramand, Françoise Amaudruz-Pedronin, Céline Amaudruz und 
Diane Gudin-Amaudruz.

31.12.2020 31.12.2019

Anzahl % Anzahl %

Fondation Groupe Mutuel* 29’586 8.97 34’408 10.43

Monique

*Stiftung Eigentümerin der nachfolgenden Aktionäre: Mutuel Assurances SA, Mutuel 
Assurance Maladie SA, Avenir Assurance Maladie SA, Philos Assurance Maladie SA, 
Easy Sana Assurance Maladie SA.

*Fusionierte Gesellschaft mit der Groupe Minoteries SA am 1. Januar 2020. Siehe Punkt 1.1.1.
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1.3
KREUZBETEILIGUNGEN
Es gibt keine wechselseitigen Beteiligungen 
zwischen der GMSA und anderen Aktien-
gesellschaften.

2.0
Kapitalstruktur
2.1
KAPITAL
Das Kapital der GMSA beträgt CHF 
1’650’000 (330’000 Namenaktien mit einem  
Nom inalwert von CHF 5.00).

2.2
SPEZIFISCHE ANGABEN 
ZUM GENEHMIGTEN UND 
BEDINGTEN KAPITAL
Per 31.12.2020 besteht kein genehmigtes 
und bedingtes Kapital.

2.3 
KAPITALVERÄNDERUNGEN 
Die in den beiden letzten Geschäftsjahren ein-
getretenen Veränderungen des Aktien kapi-
tals, der Reserven und des Bilanzgewinns sind 
in der konsolidierten Eigen mittelflussrech-
nung einschliesslich Minderheitsbeteiligun-
gen auf Seite 42 dieses Berichtes aufgeführt.  
Für das Geschäftsjahr 2018 wird auf Seite 68 
des Geschäftsberichtes 2019 verwiesen.
Unter folgendem link können Sie die Seite 
konsultieren: 
www.gmsa.ch/fileadmin/2021/rg/04/20/
Geschaeftsbericht/42/index.html

2.4
AKTIEN UND 
PARTIZIPATIONSSCHEINE
Das Aktienkapital setzt sich aus 330’000 
Namenaktien mit einem Nominalwert von  
CHF 5.00 zusammen. Mit jeder Aktie ist 
ein Recht auf Dividende verbunden. Es gibt 
kein Vorzugsstimmrecht. Jede Aktie hat eine 
Stimme (Prinzip «one share, one vote»).  
Darüber hinaus hat jeder Aktionär Anspruch 
auf einen Teil des Bilanzgewinns und des 
Liquidationsergebnisses entsprechend dem 
Nominalwert der Aktien, die er hält. Es gibt 
keine Partizipationsscheine.

2.5
GENUSSSCHEINE
Es gibt keine Genussscheine.

2.6
ÜBERTRAGUNGS-
BESCHRÄNKUNGEN UND 
EINTRAGUNG VON «NOMINEES»
Die Übertragung von Namenaktien ist in 
Artikel 7 der Statuten der GMSA geregelt.

2.6.1
Übertragungsbeschränkungen
Artikel 7 der Statuten, Zitat: 
«Die Gesellschaft führt ein Aktienbuch, in 
welches die Eigentümer und Nutzniesser der 
Namensaktien mit Namen und Adresse einge
tragen werden. Im Verhältnis zur Gesellschaft 
gilt als Aktionär oder als Nutzniesser, wer im 
Aktienbuch eingetragen ist. Die Eintragung 
in das Aktienbuch setzt einen Ausweis über 
den Erwerb der Aktie zu Eigentum oder die  
Begründung einer Nutzniessung voraus». 
Unter folgendem Link können Sie den 
Auszug konsultieren: 
www.gmsa.ch/StatutsGMSA.pdf

2.6.2
Gründe für Ausnahmeregelungen  
während des Geschäftsjahres
Während des Geschäftsjahres wurden keine 
Ausnahmeregelungen bewilligt.

2.6.3
Eintragung von «Nominees» 
Wurden im Prinzip die Aktien treuhände-
risch erworben, so kann der Erwerber ein 
Gesuch um Anerkennung als Aktionär und 
den Eintrag ins Aktienbuch stellen. Es steht 
der Gesellschaft jedoch frei, dem Erwerber 
die Anerkennung und den Eintrag ohne 
Angabe von Gründen zu verweigern, wenn 
der Erwerber auf ihr Verlangen nicht aus-
drücklich erklärt, dass er die Aktien im eige-
nen Namen und auf eigene Rechnung erwor-
ben hat. Dabei gilt das Verfahren gemäss 
Artikel 685f und 685g OR.

2.6.4
Verfahren für die Aufhebung  
der Beschränkungen
Es gibt kein Verfahren für die Aufh ebung 
der in 2.6.1 erwähnten Übertragungsbe-
 sch ränkungen.

2.7
WANDELANLEIHEN UND OPTIONEN
Während des Geschäftsjahres wurden keine 
Wandelanleihen und Optionen ausgegeben.

3.0
Verwaltungsrat
3.0.1
GMSA Organisationsreglement
Anlässlich der Sitzung vom 20.08.2020, 
hat der Verwaltungsrat das Organisations-
reglement in Kraft gesetzt. Dieses Re gle-
ment bildet ein integrierender Be  stand teil 
der Corporate Governance.

3.1 UND 3.2 
BIOGRAFIEN
Alle Verwaltungsratsmitglieder sind vom  
Management unabhängig und nehmen  
im Konzern keine operativen Führungs-
aufgaben wahr. Sie stehen mit dem Emit-
tenten oder einer Konzerngesellschaft des 
Emit tenten auch in keinen wesentlichen  
geschäftlichen Beziehungen. 

 PIERRE-MARCEL REVAZ
Präsident
Nicht exekutives  
Verwaltungsratsmitglied
Mitglied Vergütungsausschuss
Seit 2000 gewählt
Schweizer Bürger, 1953
Handelsmatura
Lizenziat in Wirtschaftswissenschaften

Geboren in Martigny, Kanton Wallis. Von  
1977 bis 1981 ist er in verschiedenen ver-
antwortungsvollen Positionen in der Auto-
mobilbranche tätig, zunächst bei Peugeot 
Suisse SA und später bei General Motors 
Suisse SA. 1981 tritt er als Direktionsas-
sistent bei der Mutuelle Valaisanne ein 
und wird 1993 deren Direktor. 1994 wird 
er – als Gründer – zum Generaldirektor 
der Groupe Mutuel As sociation d’assureurs 
ernannt – einer neuen Organisation, die 
acht Krankenversicherer und die Mutuelle 
Valaisanne vereint. Im Jahre 2000 wird er 
auch deren Präsident. 2008 wird er zum 
geschäftsführenden Präsidenten ernannt. 
Seit September 2014 ist er im Ruhestand.

 DOMINIQUE 
 AMAUDRUZ GUIRAMAND

Vize-Präsidentin
Nicht exekutives 
Verwaltungsratsmitglied
Seit 2013 gewählt
Mitglied Vergütungsauschuss
Schweizer Bürgerin, 1954
Lizenziat der Rechtswissenschaften  
an der Universität Genève (1975)
Anwaltspatent bei der Anwaltskammer 
Genève (1978)
International Trust Management 
STEP (2009)

Seit 1978 ist sie als Anwältin Mitglied der 
Gen fer Anwaltskammer. Sie war zwischen 
1990 und 2016 eine der Teilhaberinnen der 
Anwaltskanzlei Poncet Turrettini in Genève. 
Zurzeit arbeitet sie als «Off Counsel» bei 
der Kanzlei Beker Guiramand Sepe in 
Genève. Zudem ist sie Mit glied des Genfer 
Anwaltsverbandes, des Schweizerischen 
Anwaltsverbandes, der Association suisse de 
l’Arbi trage, der Society of Trust and Estate 
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Prac tioners und der AMPA Monaco. Sie ist 
vor allem in den Bereichen Bankenrecht, 
Wirt schaftsrecht − im weitesten Sinne − und 
Im mobilienrecht tätig. In Monaco eröffnete 
sie hierzu ein Büro für Ver waltungsangele-
genheiten von Gesellschaften und interna-
tionalen Gruppierungen.

 CÉLINE AMAUDRUZ
Verwaltungsrätin
Nicht exekutives  
Verwaltungsratsmitglied
Seit 2019 gewählt
Schweizer Bürgerin, 1979
Abschlusszertifikat im Bereich 
Internationales Steuerrecht, Université 
de Genève (2001)
Master der Rechtswissenschaften, 
Université de Genève (2002)
Wealth Management Diploma (2010)
IMD: Foundations for Business
Leadership (2018)
IMD: Executive MBA – AMC (2018)

Seit 2006 und bis Ende 2020 arbeitete sie 
im Bankensektor. Sie engagiert sie sich in der 
Politik und wurde 2011 in den Nationalrat 
gewählt. Sie nimmt die Funktion/Stellung 
als einer der Vize-Präsidentinnen der SVP-
Schweiz war und ist Mitglied der Kom-
mission für Wirtschaft und Abgaben (WAK) 
des Nationalrates. Parallel dazu, hat sie ver-
schiedene Verwaltungsratsmandate inne, 
so unter anderem der transports publics 
genevois (tpg) in der Stellung als Vize-
Präsidentin, wie der TP Publicité SA (TP 
Pub) als deren Präsidentin.

 RÉMY BERSIER
Verwaltungsrat
Nicht exekutives  
Verwaltungsratsmitglied
Mitglied Schuldnerausschuss
Seit 1995 gewählt
Schweizer Bürger, 1956
EFZ Kaufmann, 
Betrieb swirt schaft (1976)
Diplom der höheren Handelsschule, 
Lausanne (1976)
Diplom der «International Banking 
School», New York, USA (1988)
Diplom IMD, «Senior Leadership 
Management», Lausanne (1994)
Diplom der Universität Stanford,  
USA , «Senior Executive
Program» (1998)

Seine Karriere beginnt 1978 bei Credit 
Suisse in der Schweiz und führt ihn für zwei 
Jahre nach New York (1987-1989) wo er bei 
der «CS International Bankers School» und 
in der Di  vision Private Banking tätig ist. 1991 

wurde er zum Mitglied der Geschäftsleitung 
ernannt. Im Jahr darauf (1994) erfolgten 
ver  schiedensten Ausbildungen an der IMD, 
Lau  sanne. Zwischen 1993 und 2006 leitete 
er verschiedene Private Banking Divisionen 
für einen frankophonen aber auch interna-
tionalen Kundenkreis. 2006 wechselt er 
als CEO Private Banking für den franko-
phonen Kun  denkreis zur Bank Julius Baer 
& Cie SA, wo er auch für die Koordinierung 
der unabhängigen Vermögensverwalter 
der Bank verantwort  lich ist. Im Juli 2011 
wird er zum Mitglied der Geschäftsleitung 
und zum CEO Private Ban king der 
Region SEMEA ernannt (Mittlerer Osten, 
Frankreich, Belgien, Monaco, Afrika), 
wo bei er weiterhin als Koordinator der unab -
hängigen Vermögensverwalter fungiert. 
Bis Ende 2019 arbeitet er in Dubaï als Ge -
schäftsleitungsmitglied der Bank Julius Baer 
& Cie SA und ist für die Schwellenmärkte 
zuständig (Mittlerer Osten, Türkei & Afrika, 
India Onshore, Indian Subcontinent [ISC] 
and Non-Resident Indians [NRI], Russland, 
Mittel- und Osteuropa [RCEE] und Monaco) 
sowie die UHNWI. Seit 01.01.2020 wohnt 
er in Monaco wo er als Präsident des Ver  - 
waltungsrates der Bank Julius Baer (Monaco) 
SAM und Chairman «Private Banking 
Key Clients» der Bank Julius Baer & Co. 
Ltd tätig ist.

 PIERRE-ALAIN GRICHTING
Verwaltungsrat
Nicht exekutives 
Verwaltungsratsmitglied
Seit 2018 gewählt
Schweizer Bürger, 1967
EFZ Kaufmännischer Angestellter

Nach Abschluss der kaufmännischen 
Grundausbildung Mitte der 80er Jahre 
absolvierte er berufsbegleitend verschie-
denste Zusatzausbildungen im Bereich 
Fi nanzwesen, HR, Unternehmensführung, 
das «Advanced Executive Program» (AEP) 
am Swiss Finance Institute wie auch an der 
Swiss Board School für Verwaltungsräte. 
Zwischen 2000-2006 war er im Detail-
han del als Verkaufsdirektor eines Gros s-
vertei lers für die Kantone Bern, Wallis und 
Frei  burg tätig. Von 2006 bis 2013 wurde 
er zum Direktor der UBS Wallis ernannt. 
Während zwei Jahren amtete er auch als 
Präsident der Walliser Bankenvereinigung. 
Zwischen 2013 bis Ende 2018 war er 
VR-Präsident von Provins Cooperative. Er 
ist Mitinhaber und VR-Präsident der V. & 
A. Zwissig SA, Inhaber der PAG Consulting 
Sàrl, PAG Hol ding SA/PAG Immobilien AG 
und seit Mai 2018 Präsident des VR der 
Walliser Kanto  nalbank. Abgesehen davon 
nimmt er Ver waltungsratsmandate, als 

Präsident oder Mitglied, in verschiedensten 
Gesellschaften war.

 EMMANUEL SÉQUIN
Verwaltungsrat
Nicht exekutives  
Verwaltungsratsmitglied
Mitglied Vergütungsausschuss
Seit 2005 gewählt
Schweizer Bürger, 1956
Lizenziat in Wirtschaftswissenschaften 
an der Universität Genève
MBA – American Graduate School of 
International Management, Phoenix (AZ)

Die ersten 10 Jahre seiner beruflichen Lauf-
bahn verbringt er bei der Citibank NA in 
Zürich, bevor er die Funktion des Finanz-
direktors bei Dow Jones Telerate (Schweiz), 
einem Unternehmen, welches sich mit der 
Beschaffung und Verbreitung von interna-
tionalen Finanzinformationen beschäftigt, 
übernimmt. Im Anschluss an eine Beförde-
rung auf Ebene von CFO Europe verbringt 
er zwei Jahre in London, bevor er aus diesem 
Unternehmen – nach dem Verkauf an einen 
Konkurrenten – ausscheidet. Eine kurze 
Präsenz bei der Groupe Minoteries SA als 
Finanzdirektor ad interim im Rahmen der 
Fusion mit der Bruggmühle Goldach AG hat 
ihm einen ersten Kontakt mit der Lebens-
mittelindustrie ermöglicht. Er stand als-
dann – bis Mitte Juli 2019 – in der Funktion/ 
Stellung eines Direktors in einem «Family  
Office» in Zürich. Derzeit ist er über 
die Firma MITHRAS AG als Berater im 
Bereich Family Governance tätig. Zudem 
nimmt er in verschiedenen nichtkotierten 
Firmen, Pensionskassen Mandate als Ver-
waltungsrat, war. Darüber hinaus befasst er 
sich mit der Ver waltung von Immobilien die 
von Privatper sonen gehalten werden.  

 FRANÇOIS SUNIER
Verwaltungsrat
Nicht exekutives  
Verwaltungsratsmitglied
Seit 2006 gewählt
Schweizer Bürger, 1965
Lizenziat in Politikwissenschaften

Nach einem Praktikum während des Stu-
diums und einer Ausbildung in Vermögens-
verwaltung bei der UBS in Genève arbei-
tet er für UBS Philips & Drew in London als 
stellvertretender Direktor (Obligationen-
markt) und als Mit verant wortli cher für 
Zinssatzprodukte für die Schweiz. Ansch-
liessend arbeitet er während vier Jahren 
als Direktor, Mitverantwortlicher für die 
Zins satzprodukte Schweizer Kunden, bei 
Goldman Sachs (London). 1998 kehrt er 
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in die Schweiz zurück und stösst zur Ver -
mögensverwaltungsgesellschaft Sun-
trust Investment Company SA. 2002 
wird er deren CEO. Er ist ebenfalls Ver-
waltungsratsmitglied der Primatrust SA in 
Genève, der Prisminvest SA in Morges sowie 
einigen international tätigen privaten Unter-
nehmen , so insbesondere der Avance Gas 
Holding Ltd (Oslo), Norwegen. Ende 2013 
wird er in den Conseil de Surveillance von 
Mirabaud SCA gewählt.

 PIERRE-FRANÇOIS VEILLON
Verwaltungsrat bis zum 19.06.2020
Nicht exekutives  
Verwaltungsratsmitglied
Seit 2006 gewählt
Schweizer Bürger, 1950
Diplom als Ingenieur-Agronom 
der ETH Zürich (1977)

Nach dem Studium an der ETH eröffnet er 
zusammen mit einem Studienfreund ein 
Managementbüro in den Bereichen Land-
wirtschaft und ländliche Entwicklung (die 
Spezialgebiete des Büros sind Buch haltung, 
Steuerwesen, bäuerliches Boden recht und 
Agrarpolitik). Auf beruflicher Ebene ist er 
ebenfalls Präsident des Verwaltungsrates der 
Saline de Bex SA und der Port-franc et Ent-
repôts de Lausanne-Chavornay SA (PESA). 
Er repräsentiert den Kanton Waadt in den 
Schweizer Salinen AG. Zwischen 1991 und 
1996 war er als Regierungsrat im Kanton 
Waadt zuständig für die Abteilung Finanzen. 
Von 2003 bis 30.11.2015 war er Nationalrat. 
Im Rahmen dieses Mandates, präsidierte 
er verschiedene parlamentarische Kom-
missionen und hat sich ganz besonders in der 
Ge schäfts prüfungskommission engagiert. 
Anlässlich der ordentlichen General-
versammlung 2020, scheidet er aus dem 
Verwaltungsrat aus.

3.3
ANZAHL DER ZULÄSSIGEN 
TÄTIGKEITEN
Auszug von Artikel 26, Absatz a, der Statuten: 
«Mitgliedern des Verwaltungsrates ist es 
nicht erlaubt, mehr als 5 weitere Mandate 
in börsenkotierten Gesellschaften und 
15 zusätzliche Mandate in nicht börsen
kotierten Gesellschaften von besonderer 
Bedeutung auszuüben.»
Unter folgendem Link können Sie den 
Auszug konsultieren: 
www.gmsa.ch/StatutsGMSA.pdf

3.4
WAHL UND DAUER DES MANDATS
Die Generalversam mlung wählt die Mit  - 
glieder des Verwaltungsrates einzeln mit der 

absoluten Mehrheit der vertretenen Aktien-
stimmen. Die Amtsdauer der Verwaltungs-
ratsmitglieder beträgt ein Jahr und endet mit 
der ordentlichen Generalversammlung, die 
auf das Ende des Mandats folgt. Die Verwal-
tungsratsmitglieder sind wieder wählbar. 

3.4.1
Ernennung des Präsidenten
Artikel 25 der Statuten. Unter folgendem 
Link können Sie den Auszug konsultieren: 
www.gmsa.ch/StatutsGMSA.pdf

3.4.2
Ernennung der Mitglieder des  
Vergütungsausschusses
Artikel 35 der Statuten. Unter folgendem 
Link können Sie den Auszug konsultieren: 
www.gmsa.ch/StatutsGMSA.pdf

3.4.3
Ernennung des unabhängigen  
Stimmrechtsvertreters
Artikel 19 der Statuten. Unter folgendem 
Link können Sie den Auszug konsultieren: 
www.gmsa.ch/StatutsGMSA.pdf

3.5
INTERNE ORGANISATION

3.5.1
Aufgabenteilung im Verwaltungsrat
Den einzelnen Mitgliedern des Verwalt ungs-
rates werden keine besonderen Auf gaben 
zugewiesen, mit Ausnahme des Ver gü-
tung sausschusses, dem drei Ver walt ung s-
ratsmitglieder angehören.

3.5.2
Personelle Zusammensetzung sämtli-
cher Verwaltungsratsausschüsse, deren 
Aufgaben und Kompetenzabgrenzung

A. 
Allgemeine Kompetenzen 
(Art. 716 OR, Art. 30 der Statuten, Art. 6.2 + 
6.3 des Organisationsreglements)
Der Verwaltungsrat kann Beschlüsse über 
sämtliche Angelegenheiten fassen, die nicht 
der Generalversammlung durch Gesetz oder 
Statuten zugewiesen werden. 

Er führt die Geschäfte der GMSA, soweit er  
diese nicht an die Geschäftsleitung dele giert  
hat. 

B.
Unübertragbare und 
unentziehbare Aufgaben 
(Art. 716a al. 1 OR, Art. 30 der Statuten, 
Art. 6.4 des Organisationsreglements)
Der Verwaltungsrat hat fol gende unüber- 
 tragbare und unentziehbare Aufgaben:

1. Oberste Führung der Gesellschaft, ein-
schliesslich der Festlegung der  
wirtschaftlichen Ausrichtung sowie  
die Erteilung der nötigen Direktiven

2. Festlegung der Organisation und 
Bestimmung des Organigramms 
der Stellen, die für das reibungs-
lose Funktionieren der GMSA 
erforderlich sind

3. Festlegung der Richtlinien für die 
Ausgestaltung des Rechnungswesens, 
der Finanzkontrolle sowie der 
Finanzplanung, sofern diese für die 
Führung der GMSA notwendig sind

4. Ernennung und Abberufung der mit 
der Geschäftsleitung und Vertretung 
betrauten Personen und Festlegung 
ihrer Aufgaben und ihrer Vergütung

5. Oberste Aufsicht über die mit  
der Geschäftsleitung betrauten Organe, 
namentlich auch hinsichtlich der  
Einhaltung der Gesetze, Statuten,  
Reglemente und der Respektierung  
von erteilten Weisungen

6. Vorbereitung des Jahresberichtes 
(Zwischenberichtes), der Generalver-
sammlung und die Umsetzung  
der Beschlüsse des obersten Organs

7.  Vorbereitung des Vergütungs - 
berichtes

8. Benachrichtigung des Richters  
im Falle der Überschuldung

C.
Andere Aufgaben des Verwaltungsrates
Der Verwaltungsrat hat darüber hinaus die 
folgenden Aufgaben:
1. Die Ernennung der Mitglieder der  

Geschäftsleitung und die Erteilung  
der Prokura respektive von Handlungs -
bevollmächtigten

2. Die Festlegung des Organigramms  
für die Sicherstellung des operativen 
Betriebes der GMSA

3. Die Festlegung der Aufgaben/Verant-
wortungsbereiche der verschiedenen 
Funktionen der Geschäftsleitung,  
sofern diese innerhalb der Bestimmun-
gen der Corporate Governance nicht 
bereits festgelegt sind

4. Die Zustimmung zu den in Artikel 3.5.3, 
Punkt B, aufgeführten Angelegenheiten

D. 
Übertragung der Geschäftsleitung
(Art. 716b OR, Art. 31 der Statuten, Art. 1.2 
des Organisationsreglements)
Vorbehältlich seiner unübertrag baren 
und unentziehbaren Aufgaben (Punkte 
B und C oben) hat der Verwalt ungs rat 
die Ge schäftsführung der GMSA an die 
Ge schäfts leitung übertragen. 
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3.5.3
Arbeitsweise des Verwaltungsrates und 
seiner Ausschüsse
Der Verwaltungsrat tagt mindestens sechs 
Mal im Jahr, in der Regel in Anwesenheit des 
General direkors und des Finanzdirektors. 
Die Verwaltungsratsmitglieder werden über 
den Umsatzverlauf, die Ergebnisse der ein-
zelnen Geschäftsbereiche, die Liquidität 
einschliesslich der Debitorenrisiken, die 
Verschuldung, die Investitionen, die Höhe 
der gewährten Darlehen an Kunden, die 
Forderungen bei Kunden/Gläubigern, die 
mengen- und frankenmässigen Vorräte 
pro Produktionsstandort, wie auch über 
die wichtigsten Kennzahlen («tableau 
de bord») informiert. Anlässlich der 
Sitzung im Dezember entscheidet der 
Verwaltungsrat über die Betriebs- und 
Investitionsbudgets sowie über die mittel-
fristige Planung. An der Frühjahrssitzung 
genehmigt er die Jahresrechnungen der 
Muttergesellschaft und des Konzerns sowie 
den Geschäftsbericht. 

Darüber hinaus treffen sich die Ver-
waltungsratsmitglieder grundsätzlich ein-
mal jährlich, um zusammen mit den Mit-
glie dern der Geschäftsleitung (acht obere 
Kader) die Stärken, Schwächen, Chancen 
und Risiken der einzelnen Prozesse zu 
er mitteln und die strategischen Hauptziel-
setzungen festzulegen. 
Im Jahre 2020 wurden sieben protokol-
lierte ord    entliche Sitzungen mit einer 
Zeitdauer zwischen 4-5 Stunden abgehal-
ten. Ausserdem hielt der Verwaltungsrat 
mehrere Sitzungen und Telefonkonferenzen 
ab, insbesondere im Zusammenhang mit der 
Rekrutierung des neuen Generaldirektors 
und der Prüfung juristischer Fragen.

A.
Schuldnerausschuss
Er befasst sich einmal pro Quartal mit 
dem detaillierten Bericht, der unter der 
Verantwortung der Geschäftsleitung verfasst 
und kommentiert wird. Bei der Feststellung 
bedeutender Risiken definiert der Ausschuss 
mit den für die Schuldnerüberwachung 
zuständigen Personen die entsprechenden 
Massnahmen. Im Anschluss werden säm-
tliche Verwaltungsratsmitglieder über die 
geplanten Schritte informiert. 
Im Rahmen der sieben im Jahre 2020 abge-
haltenen Verwaltungsratssitzungen hat der 
Schuldnerausschuss – auf Basis der vorgän-
gig schriftlich eingereichten Unterlagen/
Beilagen – den Gesamtverwaltungsrat über 
die entsprechende Situation informiert.

B.
Vergütungsausschuss 
Allgemeine Aufgaben und Kompetenzen
 (Art. 36 der Statuten)
Der Vergütungsausschuss hat die folgende 
Aufgaben und Kompetenzen: 
1.  Der Vergütungsausschuss legt dem 

Verwaltungsrat die Grundsätze 
für die Vergütung der Mitglieder 
des Verwaltungsrates und der 
Geschäftsleitung zur Genehmigung vor.

2.  Der Vergütungsausschuss legt 
dem Ver waltungsrat den für die 
Generalversammlung bestimmten 
Vorschlag zur Vergütung der Mitglieder 
des Verwaltungsrates und der 
Geschäftsleitung vor.

3. Der Vergütungsausschuss legt 
dem Verwaltungsrat den Entwurf 
des Vergütungsberichts zur 
Genehmigung vor.

3.6
BEFUGNISSE
Der Verwaltungsrat hat dem Gen eraldi-
rektor nachstehende finanzielle Be fu-
gnisse übertragen:
− Nicht budgetierte Investitionsausgaben 

bis CHF 200’000 pro Ereignis
− Gewährung von Darlehen  

bis CHF 200’000 pro Kunde
− Beschaffung der für die Produktion not-

wendigen Rohstoffe im Rahmen des 
«courant normal» des operativen  
Geschäftes

3.7
INFORMATIONS- UND KONTROLL-
INSTRUMENTE GEGENÜBER DER 
GESCHÄFTSLEITUNG
Der Verwaltungsrat beaufsichtigt das 
Ma nagement und überwacht die erziel-
ten Leistungen der Prozesse anhand von 
Be richten, durchgeführten Kontrollen und 
Bewertungen. Diese werden regelmässig 
alle zwei Monate zuhanden des Verwal-
tungsrates vorgelegt und enthalten Infor-
mationen über die Finanzen, die Risiken 
und die Entwicklung der wichtigsten Märk te 
sowie über weitere wichtige Ereignisse. 
Die wichtigsten Ausstände gegenüber 
Kunden (Darlehen und Waren forderun-
gen über CHF 100’000) und deren Ent-
wicklung werden regelmässig anlässlich 
der Verwaltungsratssitzungen präsentiert 
und kommentiert.

Die GMSA verfügt zudem über ein inte-
griertes Managementsystem (IMS) als 
Führungshilfe für das Qualitätsmanage-
ment, die Arbeitssicherheit, Arbeitsge-
sundheit, die Umwelt- und die Lebensmit-
telsicherheit.

4.0 
Generaldirektion
ZUSAMMENSETZUNG, AUFGABEN 
UND BESCHLUSSFASSUNG DER
DIREKTION

4.0.1
Zusammensetzung
Die Geschäftsleitung besteht aus dem 
Ge neraldirektor und weiteren Mitgliedern 
der Geschäftsleitung. 

4.0.2
Der Vorsitzende 
der Geschäftsleitung (DG)
Marc Müller, Generaldirektor, Leiter des 
Führungsprozesses

4.0.3
Die Geschäftsleitung
− Jean-Michel Blaser,  

Leiter Logistik-Prozess
− José Dorthe, Leiter Einkaufsprozess
− Roland Dürring, Leiter Prozess 

Verkauf/Marketing Industrie und 
Steiner Mühle AG

− Tobias Nänny, Leiter 
Produktionsprozess

− Blaise Simon, Leiter Prozess Finanzen/
Unterstützungsdienste

− Marcel Wächter, Leiter Prozess  
Verkauf/Marketing Deutschschweiz 
und Bonvita AG

− Jacques Yerly, Leiter Prozess Verkauf/
Marketing lateinische Schweiz

− Bernhard Augsburger, Präsident und 
Geschäftsführer der Gebr. Augsburger AG, 
Rhonemühle Naters bis zum 30.06.2020

− Jürg Häfeli, Leiter Produktionsprozess bis 
zum 31.07.2020

4.0.4
Stabs-Funktionen
− Valérie Vincent, Leiterin  

Entwicklung/Qualitätskontrolle
− Murielle Jaton und Marianne Hasler,  

Leiterinnen RH

4.0.5
Beschlussfassung
Die Mitglieder der Geschäftsleitung, wie 
auch die zwei Verantwortlichen der Stabs-
Funktionen treffen sich so oft wie nötig, 
jedoch mindestens 10 Mal pro Jahr.

Die Geschäftsleitung trifft ihre Beschlüs se 
mit der absoluten Mehrheit der anwesen-
den Mit glieder, vorausgesetzt, dass die 
Mehrheit aller Mitglieder der Geschäftslei-
tung an wesend ist. 
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Über die Diskussionen und Beschlüsse der 
Geschäftsleitung wird Protokoll geführt. 
Das Protokoll wird vom Generaldirektor 
der Sitzung und vom Sekretär unterzeich-
net (Vorsitzender der Geschäftsleitung und 
Leiterin der Personalabteilung). Im Protokoll 
sind die anwesenden Mitglieder zu erwäh-
nen. Eine Kopie des Protokolls wird an den 
Präsidenten des Verwaltungsrates zugestellt.

4.0.6
Kompetenzen
Die Geschäftsleitung ist für die Führung 
der Gesellschaft in denjenigen Bereichen 
zus tändig, die nicht dem Verwaltungs rat 
ge mäss den Bestimmungen der Cor p orate 
Governance zugeordnet sind. Die Geschäfts-
leitung unterstützt den Verwal tungsrat in 
den diesem Organ zugewie senen Aufgaben.
Die Mitglieder der Geschäftsleitung treffen 
sämtliche Massnahmen, um die operativen 
Geschäfte der GMSA weiter zu entwickeln.

Den einzelnen Mitgliedern der Geschäfts-
leitung obliegen insbesondere folgende 
Aufgaben:
1. Anwendung/Durchsetzung der vom 

Verwaltungsrat definierten Strategie 
2. Ausführung der Weisungen und  

Entscheidungen des Verwaltungsrates
3. Vorbereitung und Vorlage des 

Jahresbudgets zuhanden des 
Verwaltungsrates

4. Ausarbeitung des Jahresberichtes 
zuhanden der Generalversammlung 
welcher vorgängig durch den  
Verwaltungsrat zu genehmigen ist

5. Bewertung/Einschätzung 
der Hauptrisiken der GMSA 
und gegebenen falls Analyse 
der Möglichkeiten zur 
Reduzierung, Übertragung und 
Beseitigung der Risiken

6. Erarbeitung von Richtlinien für die 
Risikoüberwachung

7. Errichtung einer effizienten und struk-
turierten Prozessorganisation und eines 
wirksamen internen Kontrollsystems

8. Vorbereitung und Einrichtung des 
Rechnungswesens, der Finanzkontrolle 
und der Finanzplanung

9. Erstellung des Jahresabschlusses 
und des Jahresberichts zuhanden des 
Verwaltungsrats

10. Erarbeitung und Umsetzung der 
Personalpolitik sowie allgemeiner 
Personalbelange

11. Anstellung und Entlassung  
von Personal

12. Aufsicht über das Personal, nament-
lich um die Einhaltung der Gesetze, 
Statuten, Reglemente und Richtlinien 
sicherzustellen

13. Periodische Berichterstattung an 
den Verwaltungsrat durch den Vor-
sitzenden, beziehungsweise soforti-
ger Bericht per Telefon oder E-Mail bei 
Auftreten von Risiken, die für die lau-
fenden Geschäfte von Bedeutung sind, 
oder bei aussergewöhnlichen  
Ereignissen

14. Unverzügliche Benachrichtigung 
des Verwaltungsratspräsidenten der 
GMSA im Falle von Kapitalverlust oder 
Überschuldung (Art. 725 OR) oder  
jeglicher anderen existenziellen  
Gefahr für die GMSA.

Darüber hinaus (siehe Artikel 3.5.2, Punkt C, 
Ziffer 3) legt der Verwaltungsrat die verschie-
denen Aufgaben/Funktionen der einzel-
nen Geschäftsleitungsbereiche (Prozesse) 
fest.

Der Vorsitzende der Geschäftsleitung 
hat insbesondere folgende finanziellen 
Kom petenzen: 
1. Nicht budgetierte Investitionsausgaben 

bis CHF 200’000 pro Ereignis
2. Gewährung von Darlehen bis 

CHF 200’000 pro Kunde
3. Beschaffung der für die Produktion  

notwendigen Rohstoffe im Rahmen  
des «courant normal» des operativen  
Geschäftes

4.0.7
Zustimmung des Verwaltungsrates
In den folgenden Fällen bedarf die Geschäfts-
leitung der vorherigen Zustim mung des 
Verwaltungsrates:
1. Ausgaben oder Entscheidungen über 

Verpflichtungen welche den einzelnen 
Betrag von CHF 200’000 übersteigen 
(Ausnahme: Rohstoffbeschaffung im 
Rahmen des «courant normal»)

2. Die Möglichkeit Eventualverbindlich-
keiten einzugehen (z.B. Anleihen, Bürg-
schaften, Verpfändungen zugunsten 
Dritter)

3. Der Erwerb und die Veräusserung von 
dinglichen Rechten an Immobilien und 
die Erricht ung von Grundpfandrechten 

4. Der Erwerb von eigenen Aktien
5. Der Erwerb, die Veräusserung, 

Erhöhung oder Verringerung von 
Beteiligungen an Unternehmen

6. Das Engagement/die Übernahme von 
neuen Unternehmensbereichen oder 
die Aufgabe von bestehenden operatio-
nellen Bereichen, sowie die Gründung 
und Liquidierung von Tochtergesell-
schaften oder Niederlassungen 

7. Der Abschluss sämtlicher Verträge mit 
Dritten (mit Ausnahme von Kontrakten 
für die Rohstoffbeschaffung), die für 
die GMSA von besonderer Bedeutung 

sind (Kooperationsverträge, Gesell-
schaftsverträge, etc.)

8. Der Umgang mit Streitfällen die von 
besonderer Bedeutung für die GMSA 
sind (Ver fahren, Schadensersatzforde-
rungen, Vergleiche, Nachlassverträge) 
und die Ernennung eines möglichen 
Rechtsberaters

4.0.8
Bericht an den Verwaltungsrat 
Die Geschäftsleitung informiert den Ver-
waltungsrat (mündlich und schriftlich) über 
den Geschäftsgang.

Die Geschäftsleitung informiert den Ver-
waltungsrat bei jeder Sitzung über die Ent-
wicklung des Umsatzes, die Ergebnisse der 
einzelnen Geschäftsbereiche, die Situation 
der Liquidität, die Verschuldung, Investi-
tionen, die Höhe der Darlehen an Kunden, 
das Niveau der Lagerbestände pro Produk-
tionsstandort, die offenen Forderungen bei 
Kunden/Gläubigern und die grundsätz-
lichsten Kennzahlen. An der Sitzung im 
Dezember entscheidet der Verwaltungsrat 
über die Betriebs- und Investitionsbudgets 
sowie die mittelfristigen Aussichten. 
An lässlich der Früh jahres sitzung genehmigt 
der Verwaltungsrat den Jahresabschluss der 
Muttergesellschaft, des Konzerns und den 
Geschäftsbericht.

Die Geschäftsleitung ist ebenfalls dazu ver-
pflichtet den Verwaltungsrat unverzüglich 
über besondere Ereignisse einschliesslich 
der getroffenen Massnahmen zu informie-
ren, die in ihren entsprechenden Zustän-
digkeitsbereich fallen.

4.0.9
GMSA Organisationsreglement
Anlässlich der Sitzung vom 20.08.2020, 
hat der Verwaltungsrat das Organisa tions -
reglement in Kraft gesetzt. Dieses Re -
glement bildet ein integrierender Best and-
teil der Corporate Governance. 

4.1 UND 4.2 
BIOGRAFIEN

 MARC MÜLLER
Directeur général*
Membre de la Direction*
Leiter Führungsprozess
Schweizer Bürger, 1956
Handelsmaturität (1975)

Zwischen Mitte 1975 und Ende 1979 absol-
vierte er zwei Jahre Militärdienst, studierte 
fünf Semester Ökonomie in St.Gallen 
und Zürich und machte während eines 
Jahres eine erste Berufserfahrung bei der 
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Getrei dehandelsfirma Firma André & Cie 
SA, Lausanne. Von 1979-1982 arbeitete er 
in unterschiedlichsten Funktionen als «Ma- 
nagement Trainee» in verschiedenen aus-
ländischen (GB/F) Mühlen und Getreide-
handelsfirmen. 1983 erfolgte die Anstellung 
in der Bruggmühle Goldach AG wo er 1991 
zum Direktor und 1993 zum Delegierten 
des VR ernannt wurde. Mitte 2005 wurden 
ihm die Aufgaben des Generaldirektors der 
Groupe Minoteries SA übertragen. 2006 
erfolgte die Ernennung zum Vize-Präsiden-
den des Dachverbandes Schweizerischer 
Müller (DSM) und 2008 wurde er in den 
Vorstand der Foederation der Schweizeri-
schen Nahrungsmittel-Industrien (fial) 
ge wählt. (Keine politischen Ämter oder 
exter ne Verwaltungsratsmandate).

 JEAN-MICHEL BLASER
Membre de la Direction*
Leiter Logistiksprozess
Schweizer Bürger, 1966
EFZ Mechaniker

Nach einem zweijährigen Auslandsaufent-
halt in Lateinamerika wird er 1990 von der 
Minoteries de Plainpalais SA engagiert. Im 
Jahr 1992 meldet er sich beim IKRK für ei nen 
humanitären Einsatz von zwei Jahren in 
Bosnien und in Angola. Im Jahre 1995 kehrt 
er in die Minoteries de Plainpalais SA zurück 
und ist für die Logistik verantwortlich. 1999 
wird er in die Geschäftsleitung berufen. Von 
2000 bis 2003 betraut man ihn zudem mit 
der Leitung einer industriellen Bäckerei 
und zweier Produktionseinheiten. Wäh-
rend dieser Zeit absolviert er ein Nachdip-
lomstudium im Bereich Lo gistik. Nach der 
Übernahme verschiedener Betriebe durch 
die Groupe Minoteries SA ist er zwischen 
2002 und 2016 für die Integration der 
Lo gistik verantwortlich. Zwischen 1998 bis 
2011 war er Gemeinderat von Cerniaz. Seit 
Mitte 2016 ist er Mitglied des Gemeinderates 
von Valbroye.

 JOSÉ DORTHE
Membre de la Direction*
Leiter Einkaufsprozess
Schweizer Bürger, 1976
Diplom als Müllereitechniker
Diplom als Agro-Kaufmann HF
Diplom als Betriebsökonom FH
Diplom als eidg. diplomierter
Einkaufsleiter

Ab 1996 arbeitet er in verschiedenen Fut-
termühlen der Romandie. 1999 wurde ihm 
die Gelegenheit geboten, in Hamilton (Neu-
seeland) eine Berufserfahrung in der ange-
wandten landwirtschaftlichen Forschung 

zu sammeln. Im Jahre 2002 wurde er in 
der Genossenschaft fenaco Leiter einer 
LANDI-Gruppe, dann Geschäftsleiter und 
schliesslich Delegierter des Verwaltungs-
rates verschiedener Landi SA. In dieser 
Funktion führte er rund 180 Mitarbeitende, 
um diese Unternehmen in den Segmenten 
des Detailhandels, der agrarischen Produk-
tionsmittel und der Übernahme von regio-
nalen landwirtschaftlichen Produkten 
(Ge treide und Kartoffeln) weiter zu ent-
wickeln. Im Frühling 2017 nahm er seine 
Arbeit bei der Groupe Minoteries SA in 
der Stellung als Stellvertreter des Leiters 
Beschaffungsprozess und des integrier-
ten Managementsystems (IMS) auf. Am 
01.04.2018 wurde ihm die Funktion – 
und die Verantwortung – als Leiter des 
entsprechenden Prozesses einschliess-
lich des Integrierten Manage mentsystem 
(IMS) übertragen.

 ROLAND DÜRRING
Membre de la Direction*
Leiter Prozess Verkauf/Marketing  
Industrie
Leiter Steiner Mühle AG
Schweizer Bürger, 1966
EFZ Müller
Diplom als Müllereitechniker

Zwischen 1985 und 1990 wirkte er als Pro -
duktionsleiter der Kunz Kunath AG, Burg-
dorf. Von 1990 bis 1995 war er Betriebsleiter 
der Amrein AG, Sempach-Station. Wäh-
rend acht Jahren (1995-2003) hatte er die 
Funktion als Verkaufsleiter der Kentaur AG, 
Lützelflüh inne. Bevor ihm die Geschäfts-
führung der Steiner Mühle AG, Zollbrück 
im April 2012 übertragen wurde, arbeitete 
er ab 2003 als stv. Geschäftsführer, Trader 
und Key Account Manager der Karl Muggli 
AG, Hergiswil, was auch mit verschiedens-
ten Auslandaufenthalten in den weltweit 
wichtigsten Getreide produzentenländern 
verbunden war. Er absolvierte zudem ver-
schiedenste berufsbegleitende Ausbildun-
gen (Betriebs wirtschaftslehre/Key-Account 
Manager/Unternehmensführung). Parallel 
mit der im ersten Semester 2013 erfolgten 
Integration der Steiner Mühle AG in die 
Prozessorganisation der Groupe Minoteries 
SA, wurde ihm die Verantwortung für den 
Verkauf an die Industriekunden auf Niveau 
Gruppe übertragen.

 TOBIAS NÄNNY
Membre de la Direction*
Leiter Produktionsprozess
Schweizer Bürger, 1974
Maturität Typus C
EFZ Müller
Diplom als Müllereitechniker

Nach dem Abschluss einer Maturität Typus 
C im Jahr 1994, erfolgt von 1996 bis 1998 
die Ausbildung zum Müller mit EFZ. Im An- 
 schluss arbeitet er für drei Jahre in Australien 
und sammelt Berufserfahrung. Nach seiner 
Rückkehr absolviert er von Oktober 2001 
bis März 2002 die Schweizerische Mül-
lereifachschule und erlangt das Diplom 
als Müllereitechniker. Im selben Jahr 
erfolgt die Anstellung bei der Bühler AG, 
Uzwil, wo er als Technologe im Ausland 
Mühlen und Anlagen für thermische Mehl-
behandlung in Betreib nimmt. Von 2006 
bis 2009 delegiert ihn die Bühler AG nach 
Paris. 2009 übernimmt er die Lei tung 
des Ausbildungszentrums der Getreide-
müllerei in Uzwil. Am 01.08.2019 tritt 
er in die Groupe Minoteries SA ein. Im 
August 2020 wurde ihm die Leitung des 
Produktionsprozesses übertragen.

 BLAISE SIMON
Membre de la Direction*
Leiter Prozess Finanzen/ 
Unterstützungsdienste
Schweizer Bürger, 1970
Handelsdiplom
Fachmann im Finanz- und Rechnungs-
wesen mit eidg. Fachausweis

Während zwei Jahren war er Kundenbera-
ter für natürliche und juristische Personen 
bei der Basler Versicherungsgesellschaft, 
Buchhalter, danach Chefbuchhalter in einer 
Glaserei/Spiegelglaserei und anschliessend 
während drei Jahren in einer Firma, welche 
im Baugewerbe, Rückbau sowie Hoch- und 
Tiefbau tätig ist. Von 1997 bis 2002 Buch-
halter bei Nestec SA und insbesondere im 
Nestlé-Forschungszentrum in Vers-chez-
les-Blancs. Später ist er Ver antwortlicher 
einer Support Gruppe beim CHUV (Centre 
Ho spitalier Universitaire Vaudois) und 
besuchte alle Abendkurse, die für die 
Erlangung des Rechnungslegungs-und-
Controlling-Diploms notwendig sind. Seit 
Mitte 2004 ist er bei der GMSA als Leiter 
der Finanzen und der Buchhaltung ange-
stellt. Im März 2008 erfolgte die Beförd-
erung zum Finanzdirektor. Seit 2008 ist er 
zu dem Leiter Informatik und seit 2011 Ver-
antwortlicher GwG.

*gemäss Handelsregister (Moudon)



68

 MARCEL WÄCHTER
Membre de la Direction*
Leiter Prozess Verkauf/Marketing 
Deutschschweiz
Leiter Bonvita AG
Schweizer Bürger, 1969
EFZ Mühlenbauer 
EFZ Müller
Diplom als Müllereitechniker
Diplom als Marketingplaner (SAWI)

Nach einer technischen Grundausbildung 
als Mühlenbauer während vier Jahren 
folgte eine Müllerlehre. Anschliessend lei-
tete er als Verantwortlicher Umbauten 
von Mühlenanlagen und schloss berufsbe-
gleitend eine kaufmännische Ausbildung 
ab. 1994/1995 absolvierte er die Müllerei-
fachschule in St.Gallen. 1997 begann er im 
Verkauf der Intermill AG, Schöftland zu 
arbeiten, wo er nach einer berufsbegleiten-
den Ausbildung im Marketing die Verkaufs-
leitung übernahm. Im Jahre 2004 wurde 
ihm die Aufgabe als Geschäftsführer der 
Intermill AG und im Juli 2005 die Verant-
wortung für den Geschäftsbereich Verkauf/
Marketing in der Deutschschweiz über-
tragen. Mitte 2012 übernahm er zusätzlich 
die Verkaufsleitung der Bonvita AG.

 JACQUES YERLY
Membre de la Direction*
Leiter Prozess Verkauf/Marketing 
lateinische Schweiz
Schweizer Bürger, 1959
EFZ Bäcker-Konditor
Eidg. Diplom als Vertreter und
Handelsreisender

Nach der Lehre absolviert er eine Ver-
kaufsschulung bei der Firma Suter 
Viandes SA in Villeneuve. 1989 wird er 
Verkaufsberater und später Verkaufsleiter 
bei den Minoteries de Plainpalais SA in 
Genève. Im Juni 2006 Ernennung zum 
Direktor der Geschäftseinheit Mino-
Farine für die lateinische Schweiz. Als er in 
Treyvaux wohnte, war er als Gemeinderat 
tätig. Ausserdem ist er Sekretär/Kassierer 
der SMSR (Société des Meuniers de la Suisse 
Romande) und Vize-Präsident der Freiburger 
Sektion von F.A.I.R. (Fédération des Agents 
Indépendants et Représentants).

 BERNHARD AUGSBURGER
Membre de la Direction*
Präsident und Geschäftsführer  
der Gebr. Augsburger AG,  
Rhonemühle Naters 
bis zum 30.06.2020**
Schweizer Bürger, 1956
Maturität Typus B
Lizenziat in Rechts- und Wirtschaftswis-
senschaften in der Universität von Bern
Diplom als Müllereitechniker der 
Schweizerischen Müllereifachschule  
St.Gallen

Nach einem Sprachaufenthalt in Berkeley/
USA (1983) und einem jährigen Aufenthalt 
an der Ecole nationale Supérieure de Meune
rie et des Industries Céréalières in Paris (1984) 
amtet er seit 1985 als Direktor und Präsident 
des Verwaltungsrates der Gebr. Augsbur-
ger AG, Rhonemühle Naters. Im Jahre 1997 
wurde er zum ersten Präsidenten der Ver-
einigung Walliser Roggenbrot gewählt und 
gestaltet noch heute als Vorstandsmitglied 
die Politik dieser Interessenvertretung mit. 
Als stellvertretendes Vorstandsmitglied des 
Dachverbandes Schweizerischer Müller 
von 1999-2017 nahm er Einsitz in die pari-
tätische Müller/Bäckerkommission sowie 
den Vor stand von «www.schweizerbrot.
ch». In die sen Gremien nimmt er noch 
heute die Inter essen der Müllerei wahr. 
Ab 2005 übernahm er auch die Direktion 
sowie das Präsidium des Verwaltungsrates 
der Augsburger Im mobilien AG. Seit 2006 
ist er Vize-Präsident der SMSR (Société des 
Meuniers de la Suisse Romande). Er hat keine 
politischen Ämter. Am 30.06.2020 ist er in 
den Ruhestand getreten.

 JÜRG HÄFELI
Membre de la Direction*
Leiter Produktionsprozess 
bis zum 31.07.2020
Schweizer Bürger, 1955
Diplom als Müllereitechniker

1978 trat er nach der Ausbildung zum 
Mühlen bauer und nach verschiedenen 
Aus landaufenthalten bei der Bühler AG, 
Uzwil, in die Bruggmühle Goldach AG ein. 
Als Obermüller und Betriebsleiter war er 
neben der Produktion für den Neubau der 
Mehlsiloanlage, die Leistungserhöhung 
der Mühle, Steuerungsumbauten und die 
Einführung der Managementsysteme ISO 
9001, HACCP und BRC zuständig. Seit 
2002 ist er zudem für die Koordination/
Zentralisierung der verschiedenen Pro-
duktionsstandorte verantwortlich. Ab Juli 

*gemäss Handelsregister (Moudon)
**gemäss Handelsregister (Brig-Glis)

2005 wurde ihm die Gesamtverantwortung 
für die Produktion, den Unterhalt und die 
technischen Projekte der Groupe Minoteries 
SA übertragen. Am 31.07.2020 ist er in den 
Ruhestand getreten.

4.3
ANZAHL DER 
ZULÄSSIGEN TÄTIGKEITEN
Auszug von Artikel 26, Absatz b den Statuten:
«Den Mitgliedern der Geschäftsleitung ist es 
nicht erlaubt zusätzliche Mandate in börsenko
tierten Gesellschaften und mehr als 7 zusätzliche 
Mandate in nicht börsenkotierten Gesellschaften 
von besonderer Bedeutung aus zuüben.»
Unter folgendem Link können Sie den 
Auszug konsultieren: 
www.gmsa.ch/StatutsGMSA.pdf

4.4
MANAGEMENTVERTRÄGE
Die GMSA hat während des Geschäftsjahres 
keine Managementverant wortung an Dritte 
übertragen.

5.0 
Vergütungen,  
Beteiligungen und  
Darlehen
5.1
INHALT UND FESTSETZUNGS-
VERFAHREN DER ENTSCHÄDI - 
GUNGEN UND DER BETEILIGUNGS - 
PROGRAMME
Dieser Punkt ist ausschliesslich im Ver-
gütungsbericht behandelt (Seiten 71-73).  
Unter folgendem Link können Sie den 
Be richt konsultieren:
www.gmsa.ch/fileadmin/2021/rg/04/20/
Geschaeftsbericht/71/index.html

5.2.1
Erfolgsabhängige Vergütungen
Artikel 34 der Statuten. Unter folgendem 
Link können Sie den Auszug konsultieren:
www.gmsa.ch/StatutsGMSA.pdf

5.2.2
Darlehen, Kredite und 
Vorsorgeleistungen an Mitglieder 
des Verwaltungsrates und der 
Geschäftsleitung
Es sind keine Darlehen, Kredite oder Vor-
sorgeleistungen an nicht exekutive Mit-
glieder des Verwaltungsrates oder der Ge- 
 schäftsleitung gewährt worden.
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5.2.3
Abstimmung der Generalverammlung 
über die Vergütungen
Artikel 11 der Statuten. Unter folgendem 
Link können Sie den Auszug konsultieren:
www.gmsa.ch/StatutsGMSA.pdf

6.0 
Beteiligungsrechte 
der Aktionäre
6.1
STIMMRECHTSBESCHRÄNKUNG 
UND -VERTRETUNG

6.1.1, 6.1.3 und 6.1.4 
Einschränkung der Stimmrechte und 
Stimmrechtsvertretung
Siehe Punkt 2.6 der Corporate Governance.

6.1.5
Statutarische Regeln zur Teilnahme an 
der Generalversammlung
Keine Abweichung von Art. 689 Abs. 2 OR.
Artikel 19 Abs. 1 der Statuten. Unter folgen-
dem link können Sie den Anzug konsultieren:
www.gmsa.ch/StatutsGMSA.pdf

6.1.6
Weisungen an den unabhängigen 
Stimmrechtsvertreter und elektronische 
Abstimmung
Es gibt keine Bestimmungen in den Statu ten 
betreffend der Erteilung von Anweisun gen 
an den unabhängigen Stimmrechts vertreter 
und was die Abstimmung auf elektroni-
schem Wege anbetrifft.

6.2 
STATUTARISCHE QUORUMS
Identisch mit Artikeln 703 und 704 OR. 
Keine statutarische bedingte Abweichung.

6.3
EINLADUNG ZUR 
GENERALVERSAMMLUNG 
Die Einladung zur Generalversammlung 
erfolgt entsprechend den Statuten mindes-
tens zwanzig Tage vor dem Termin durch 
Veröffentlichung im Schweizerischen 
Hand elsamtsblatt. Zudem ist sämtlichen 
im Ak tien buch der Gesellschaft eingetra-
genen Aktion ären und Nutzniessern min-
destens zwanzig Tage vor dem Termin ein 
einfaches Einladungsschreiben zuzustellen. 
Ein oder mehrere Aktionäre, die zusammen 
mindestens zehn Prozent des Aktienkapitals 
vertreten, können ebenfalls die Einberufung 
der Generalversammlung verlangen. In die-
sem Fall ist eine Anfrage per Einschreiben 
unter Angabe des Grundes der Einberufung 
und aller entsprechenden Traktanden 

erforderlich. Der Verwaltungsrat hat dar-
aufhin innerhalb von 30 Tagen ab Eingang 
der Anfrage die Generalversammlung 
einzuberufen.

6.4
TRAKTANDIERUNG
In der Einladung werden die Traktanden 
und die Anträge des Verwaltungsrates oder 
der Aktionäre bekannt gegeben, welche die 
Einberufung der Generalversammlung oder 
die Behandlung eines Traktandums gemäss 
Art. 15 Abs. 2 und 3 der Statuten beantragt 
haben. Aktionäre, die gemein sam mindes-
tens zehn Prozent des Aktien kapitals ver-
treten oder deren Aktien ge meinsam einen 
Nennwert von einer Million Franken besit-
zen, können die Traktandie rung eines Ver-
handlungsgegenstandes für die ordent liche 
Generalversammlung ver langen. Zu die-
sem Zweck muss dem Ver waltungsrat unter 
Angabe der zu traktan dierenden Punkte per 
Einschreiben eine Anfrage für Ende März 
des Jahres, in dem die Generalversammlung 
stattfindet, zuge stellt werden.

6.5
EINTRAGUNGEN IM AKTIENBUCH
Es werden nur die Eintragungen im 
Aktienbuch berücksichtigt, die bis zu 
14 Tagen vor der Generalversammlung vor-
genommen wurden. Nach Ablauf dieser 
Frist können Ausnahmen auf schriftlichen 
Antrag an das Aktienbuch der GMSA geneh-
migt werden. Dieser Antrag wird dann dem 
Verwaltungs rat zur Entscheidung vorgelegt.

7.0 
Übernahmen und 
Schutzmechanismen
7.1
PFLICHT ZUR ABGABE EINES 
ÜBERNAHMEANGEBOTS
Die Statuten der GMSA enthalten keine 
«Opting out»- oder «Opting up»-Klausel. 
Gültigkeit haben deshalb die Bestimmun-
gen von Art. 135 des Finanzmarktinfra-
strukturgesetzes (FinfraG) betreffend den 
Grenz wert von 33  ⅓% der Stimmrechte 
für die Unterbreitung eines öffentlichen 
Kaufangebots.

7.2
ÜBERNAHMEKLAUSELN
Die Unternehmensleitung hat keine speziel-
len Verträge abgeschlossen, um sich gegen 
eine feindliche Übernahme zu schützen. 

8.0 
Revisionsstelle
8.1
DAUER DES MANDATS UND AMTS-
DAUER DES LEITENDEN REVISORS
Die Revisionsstelle wird an der Generalver-
sammlung für ein Jahr gewählt und der leiten-
 de Revisor ist für maximal sieben Jahre für das 
laufende Revisionsmandat verantwortlich.

8.1.1
Beginn des laufenden Revisionsmandats
PricewaterhouseCoopers SA ist seit 1996 
die verantwortliche Revisionsstelle der 
GMSA. Die Eintragung der Revisionsstelle 
des Konzerns ins Handelsregister fand am 
10. Oktober 1995 (SHAB 214, Seite 5588) 
statt. PricewaterhouseCoopers SA ist auch 
die zuständige Revisionsstelle der wichtigs-
ten Konzerngesellschaften der Gruppe.

8.1.2
Amtsantritt des für das laufende  
Revisionsmandat verantwortlichen 
Revisors
Seit 2017 ist Herr Philippe Tzaud für das lau-
fende Revisionsmandat verantwortlich. 

8.2
REVISIONSHONORARE
Die Revisionshonorare zugunsten von Pri-
cewaterhouseCoopers SA betragen im Ge -
schäftsjahr 2020 insgesamt CHF 161’500  
exklusiv MwSt.

8.3
ZUSÄTZLICHE HONORARE
Die zusätzliche Honorare von Pricewater-
house Coopers SA, hauptsächlich für Steu-
erprojekte, betragen im Geschäftsjahr 2020 
insgesamt CHF 42’685 exklusiv MwSt.

8.4
INSTRUMENTE ZUR 
INFORMATION ÜBER DIE 
EXTERNE REVISIONSSTELLE
Die Beurteilung der externen Buchprüfer 
obliegt dem Verwaltungsrat. Anlässlich 
der zweiten Sitzung im Jahr wird der Ver-
waltungsrat unter Teilnahme der exter nen 
Buchprüfung über den Umfang der durch-
geführten Tätigkeiten sowie über die ausge-
gebenen Prüfungsfeststellungen in Kenntnis 
gesetzt. Weiter enthält die Be richterstattung 
die Empfehlungen der Revi sionsstelle, die 
Beurteilung des Risikoma nagementsystems 
und die Beurteilung des SCI (internes 
Kontrollsystem).

Der Verwaltungsrat überprüft die Unab-
hängigkeit und die Leistung der Revisi-
onsstelle, damit er den Aktionären an der 
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Unternehmens ist unter der Rubrik «Über 
uns» (Website der GMSA) aufgeführt.

9.3
ORDENTLICHE 
GENERALVERSAMMLUNG
Die Gruppe informiert ihre Aktionäre zu dem 
über Folgendes:
− Der Termin der Generalversammlung 

wird zu Beginn des laufenden Jahres 
auf der Website des Unternehmens 
bekannt gegeben.

− Die Traktanden und die Anträge des 
Verwaltungsrates oder der Aktionäre 
werden mindestens 20 Tage vor 
der Generalversammlung im 
Schweizeri schen Handelsamtsblatt 
veröffentlicht und jedem Aktionär 
zusammen zugestellt.

9.4
INVESTOR RELATIONS
Groupe Minoteries SA
Secrétariat de la Direction générale
Tel.: +41 26 668 52 16
E-Mail: presse@gmsa.ch

9.5
FINANZKALENDER

April 2021
Veröffentlichung des  
Geschäftsberichtes 2020
Pressemitteilung zu den  
Geschäftsergebnissen 2020

25. Mai 2021
Ordentliche 
Generalversammlung am Hauptsitz

31. Mai 2021
Dividendenausschüttung 
(wird der GV zur Zustimmung vorgelegt)

September 2021
Veröffentlichung des 
Zwischenberichtes per 30. Juni 2021
Pressemitteilung zu den 
Geschäftsergebnissen per 30. Juni 2021

Unter folgendem Link können Sie das
Fi nanzkalender konsultieren: 
www.gmsa.ch/finanzkalender

9.6
HAUPTSITZ
Groupe Minoteries SA
Route des Moulins 31
Case postale 68
1523 Granges-près-Marnand 
(Gemeinde Valbroye/VD)

Generalversammlung im Hinblick auf die 
Erneuerung des Revisionsmandats Emp-
fehlungen unterbreiten kann.

8.4.1 
Unabhängigkeit
Es bestehen keinerlei direkten – noch indi-
rekten – Abhängigkeiten zwischen der 
Ge sellschaft respektive den Exponenten auf 
der strategischen/operationellen Ebene und 
der Revisionsgesellschaft.

8.4.2 
Leistung und Honorierung
Die Leistung der Revisionsstelle – wie selbst-
verständlich auch die Honorierung – wird ein-
mal jährlich vom Verwaltungsrat aufgrund 
des Revisionsberichtes und der entsprechen-
den schriftlich/mündlichen Empfehlungen 
– im Anschluss an die zweite Verwaltungs-
ratssitzung beurteilt, wobei periodisch auch 
Vergleiche mit den anderen führenden Revi-
sionsstellen vorgenommen werden.

9.0 
Informationspolitik 
9.1
FINANZBERICHTE
Zu den regelmässigen, für die Aktionäre 
bestimmten Publikationen gehören der im 
April veröffentlichte Geschäftsbericht per 31. 
Dezember und der im September veröffent-
lichte Zwischenbericht per 30. Juni. Beide 
werden auf Deutsch und Französisch publi-
ziert und auf Wunsch an alle Aktionäre und 
an verschiedene Partner versandt. Sie sind 
jeweils Gegenstand einer Pressemitteilung. 
Diese Pressemitteilungen sind auf der 
Internetseite des Unternehmens (www.
gmsa.ch) unter der Rubrik «Aktuelles und 
Medien» einsehbar.

9.2
AD HOC PUBLIZITÄT
Die GMSA informiert so oft wie nötig mit 
Pressemitteilungen über besondere Ereig-
nisse, die einen bedeutsamen Einfluss auf 
das Firmengeschehen und den Geschäfts-
gang haben. In Übereinstimmung mit 
dem Kotierungsreglement der SIX Swiss 
Ex change können sich Interessierte auch auf 
der Website des Unternehmens einschreiben 
(www.gmsa.ch/anmeldung-fuer-pressemit-
teilungen), um laufend per E-Mail die veröf-
fentlichten Informationen zu erhalten («Push 
& Pull»-System).

Für Anleger bestimmte Informationen wer-
den ebenfalls unter der Rubrik «Investor 
Relations» (Website der GMSA) bereit-
gestellt. Die Corporate Governance des 
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A.  
Einführung
Der Erfolg der GMSA basiert auf den folgen-
den Grundwerten:
− Mehrwert für unsere Kunden, 

Mitarbeiter und Lieferanten
− Innovation
− Partnerschaftliche Zusammenarbeit 

bei der Suche nach die gemeinsamen   
Lö sungen

− Qualitätsprodukte und entsprechende 
Dienstleistungen

− Langfristige Wirtschaftlichkeit und 
Nach haltigkeit

− Ökologisches und soziales Engagement

Einschliesslich der nachstehenden Schlü ssel- 
Werte im Humanbereich:

 − Primat dem Kunden
 − Kommunikation
 − Teamgeist
 − Das Engagement, die Motivation
 − Vertrauen und gegenseitiger Respekt
 − Faire, vergleichbare Arbeitsbedingungen 

für sämtliche Mitarbeiter
 − Die soziale Verantwortung

Die Vergütungspolitik der GMSA verfolgt 
das Ziel die besten Mitarbeiter zu rekrutie-
ren, diese zu motivieren und an die Unter-
nehmung zu binden. Das Prinzip dieses 
An satzes ist es, die Mitarbeiter auf der 
Grund lage der Leistung des Einzelnen – 
aber auch nach Massgabe des Ergebnisses 
des Konzerns – zu vergüten.

B. 
Governance und 
Kompetenzen
Der Verwaltungsrat trägt die Gesamt-
verantwortung für die Festlegung der inner-
halb der GMSA angewendeten Ver güt-
ungsgrundsätze, die wie folgt lauten:

− Die Generalversammlung stimmt jähr-
lich über die direkten oder undirekten  
von den GMSA bezogenen Ver gü-
tungen des Verwaltungsrates und der 
Ge schäft sleitung ab. 

− Nach Art. 12 der Statuten der GMSA 
stimmt die Generalversammlung se pa - 
rat über die dem Verwaltungsrat 
und der Geschäftsleitung gewähr-
ten Ge samtbeträge ab. Die 
Abstimmung der General versammlung 
ist verbindlich.

Die Abstimmungsmodalitäten präsentieren 
sich wie folgt: 
− Die Generalversammlung entschei-

det zu kunftsorientiert für den laufen-
den Zeitraum bis zum Zeitpunkt der 
näch sten Generalversammlung über 
die maximalen festen Vergütungen des 
Verwaltungsrates und der Geschäft-
sleitung, sowie über die variablen Ver-
gütungen der Geschäftsleitung. Die 
Ge neral versammlung stimmt se pa-
rat über die maximalen festen Ver-
gütungen und den Betrag der variab len 
Ver gütungen ab. 

− Wenn der von der General-
versamml ung für die Vergütung 
der Ge schäftsleitung beschlossene 

Ge  samt betrag nicht ausreicht, um die 
Ver gütung eines oder mehrerer neu 
ernannter Mitglieder der Geschäfts-
leitung nach der Abstimmung über 
die Vergütungen auszurichten, 
kann ein zusätzlicher Betrag in der 
Höhe von 30% des beschlossenen 
Ge samtbetrages durch den Ver walt-
ungsrat für den Zeit raum bis zum Zeit-
punkt der näch sten General versamml-
ung aufgewendet werden.

− Die Generalversammlung hat die Be -
fugnis, eine zusätzliche variable Ver-
gütung für die Mitglieder des Ver walt-
ungsrates und der Geschäftsleitung 
für das abgelaufene Geschäftsjahr zu 
entscheiden. 

C. 
Vergütungsausschuss
Der Vergütungsausschuss besteht aus dem 
Präsidenten und zwei weiteren Mitgliedern 
des Verwaltungsrates.

Gemäss den Artikeln 11 Ziff. 3 und 35 der 
Statuten wird jedes Mitglied einzeln unter 
den Mitgliedern des Verwaltungsrates 
von der Generalversammlung gewählt. 
Ihre Amtszeit dauert bis zur nächsten 
ordentlichen Generalversammlung. Eine 
Wiederwahl ist möglich.

Dem Vergütungsausschuss obliegen die fol-
genden Aufgaben und Kompetenzen:
−  Der Vergütungsausschuss legt dem Ver-

waltungsrat zu dessen Genehmi gung 
die Grundsätze für die Vergütung der 
Mit glieder des Verwaltungsrates und  

Vergütungsbericht  
2020

Der Verwaltungsrat basiert den Vergütungsbericht auf der Grundlage der Verord-
nung gegen übermässige Vergütungen bei börsenkotierten Aktiengesellschaftern 
(Art. 13ff VegüV), Art. 663bbis des OR, sowie den SIX Swiss Exchange Vorschriften 
und dem Swiss Code of Good Practice erlassen.
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der Ge schäftsleitung vor.
−  Der Vergütungsausschuss legt dem 

Ver  waltungsrat den für die General-
versam ml ung bestimmten Vor schlag für 
die Vergütung der Mitglieder des Ver-
waltungsrates und der Ge schäfts - 
leitung vor.

−  Der Vergütungsausschuss legt dem 
Ver  waltungsrat den vorliegenden Ver-
gütungsbericht zur Genehmigung vor.

Am 31.12.2020 setzte sich der Vergü-
tungsausschuss aus Pierre-Marcel Revaz, 
Dominique Amaudruz Guiramand und 
Emmanuel Séquin zusammen.

D.  
Vergütung der 
Mitglieder des 
Verwaltungsrates
1.0
ZUM BESTEHENDEN 
VERGÜTUNGSSYSTEM
Die Vergütungen des Verwaltungsrates wer-
den vom Vergütungsausschuss einmal jähr-
lich ermittelt. Sie bestehen aus einer festen 
Vergütung und den entstandenen Kosten 
aufgrund der Teilnahme an den Sitzungen. 

Im Jahre 2020 haben zwei (2) Sitzungen des 
Vergütungsausschusses (Dauer 3 Stunden 
pro Sitzung) stattgefunden.

1.1
BETEILIGUNGSPROGRAMM
In der GMSA ist für den Verwaltungsrat kein 
Beteiligungsprogramm vorgesehen.

1.2
EXTERNE BERATUNG FÜR DIE FEST-
SETZUNG DER ENTSCHÄDIGUNGEN
In der GMSA werden für die Festsetzung 
der Entschädigungen des Verwaltungsrates 
keine externen Berater beigezogen.

3.0 
BETEILIGUNGEN VON NICHT  
EXEKUTIVEN MITGLIEDERN 
DES VERWALTUNGSRATES UND 
IHR NAHESTEHENDE PERSONEN 
AM 31.12.2020
(in tausend Schweizer Franken)

*Veränderung des familien Umfeldes.

**Seit der Generalversammlung vom 
19. Juni 2020 ist Herr Pierre-François 
Veillon nicht mehr Mitglied des 
Verwaltungsrates.

Mitglieder Aktien
2020  
in % Aktien

2019  
in %

Amaudruz Céline und Familie 30’249 9.17 31’047 9.41

Bersier Rémy 5’228 1.58 5’228 1.58

Grichting Pierre-Alain 10 0.00 1 0.00

Revaz Pierre-Marcel, 103 0.03 73 0.02

Séquin Emmanuel und Familie* 6’100 1.85 8’130 2.46

Sunier François 250 0.08 250 0.08

Veillon Pierre-François** – – 20 0.01

Total 41’940 12.71 44’749 13.56

4.0 
DARLEHEN Es bestehen keine Darlehen, die an nicht exekutive Mitglieder des Verwaltungsrates 

gewährt worden sind.

Präsident

2.0 
DIE AN DIE MITGLIEDER DES VERWALTUNGSRATES GEWÄHRTEN VERGÜTUNGEN IM JAHRE 2020 
(in tausend Schweizer Franken)

Mitglieder Netto Kosten 2020
S* 

2020
 

2019
S* 

2019

Revaz Pierre-Marcel, Präsident 78 16 94 5 79 4

Amaudruz Guiramand Dominique,
Vize-Präsidentin

44 12 56 3 44 2

Amaudruz Michel – – – – 47 2

Amaudruz Céline 28 7 35 3 24 2

Bersier Rémy 28 7 35 3 30 3

Grichting Pierre-Alain 28 7 35 – 31 –

Séquin Emmanuel 33 9 42 3 31 3

Sunier François 28 6 34 3 30 2

Veillon Pierre-François* 14 4 18 1 31 1

Total 281 68 349 21 347 19

Andere Leistungen an nahestehende Personen 2020 2019

Bezahlte Vermietung von Lagerraum an Recovis Immobilier SA, Saillon 4 3

*S = Sozialversicherungsbeiträge 
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Vergütungsbericht 2020

E. 
Vergütungsgrundsätze 
für die Mitglieder  
der Geschäftsleitung

1.0
GRUNDSÄTZE
Der Umfang der variablen Vergütung für die 
Geschäftsleitung wird im März vom Vergü-
tungsausschuss festgelegt. 
Diese setzt sich aus zwei Hauptkomponenten 
zu sam men. Zum einen beruht die variable 
Vergütung auf den Finanzkennzahlen un ter 
primärer Berücksichtigung des Be trieb s ge-
winns vor Abschreibungen und Wertvermin-
derungen (EBITDA), des Be triebs gewinns 
(EBIT) und des Nettogewinns des Konzerns, 
wobei stets die gleiche (unveränderte) For-
mel zur Berechn ung des entsprechenden 
An spruches herangezogen wird.
Die anderen zur Festlegung der variablen 
Vergütung herangezogenen Kriterien, so der 
Erfolg und das persönliche Engagement, 
das wirtschaftliche Umfeld, die konjunktu-
rellen Rahmenbedingungen der Branche, 
der Marktanteil der Unternehmung und die 
Stellung im Gesamtkontext der schweizeri-
schen Müllerei, wie ganz besonders auch die 
Adaptionsfähigkeit der GMSA sich den ver-
änderten Wettbewerbsbedingungen anzu-
passen, werden jährlich beurteilt/verglichen 
und geben den Rahmen für die Festlegung 
der zweiten Hauptkomponente der variablen 
Vergütung. Die variable Vergütung darf ins - 

gesamt nicht mehr als 50 % des Basis-Jahres-
salärs ausmachen.
Sofern die GMSA keinen positiven Betriebs-
gewinn (EBIT) erzielen sollte, fällt – zumin-
dest grundsätzlich – keine variable Vergü-
tung an. Der Vergütungsausschuss behält sich 
jedoch das Recht vor, eine zusätzliche variable 
Vergütung zuzuweisen.

Weitere Vergütungen/Leistungen
Die GMSA stellt den Mitgliedern der Ge - 
schäft sleitung ein Fahrzeug zu Verfügung. 
Die Finanzierung, Versicherung, wie auch  
der Unterhalt, geht zu Lasten der Firma.

Die GMSA gewährt keine Darlehen und hat 
kein Beteiligungsprogramm. 

1.1 
BETEILIGUNGSPROGRAMM
In der GMSA ist für die Geschäftsleitung kein 
Beteiligungsprogramm vorgesehen.

1.2 
EXTERNE BERATUNG FÜR DIE FEST-
SETZUNG DER ENTSCHÄDIGUNG
In der GMSA werden für die Festsetzung der 
Entschädigungen der Geschäftsleitung keine 
externen Berater beigezogen.

2.0 
VERGÜTUNGSBESTANDTEILE 
DER MITGLIEDER DER 
GESCHÄFTSLEITUNG
Die Gesamtvergütung besteht aus den drei 
nachstehend genannten Komponenten:

a. Jahresgrundgehalt
b. Variable Vergütung (ein Teil gebunden an 

das Konzernergebnis und/oder ein Teil 
als variable Vergütung)

c. Jubiläumsboni alle 5 Jahre

3.0
ARBEITSVERTRÄGE UND VERGÜ-
TUNG BEI ENTLASSUNGEN
Die Mitglieder der Geschäftsleitung (Aus-
nahme Generaldirektor) unterliegen einer 
Kündigungsfrist von sechs Monaten.

Während dieser Zeit haben sie weiterhin An - 
spruch auf das Jahresgrundgehalt und die va- 
 riable Vergütung vorausgesetzt dass das Mit-
glied der Geschäftsleitung bis 31. Dezember 
unter Vertrag ist. Es gibt keine Bestimmung, 
welche eine Vergütung bei Entlassung oder im 
Falle einer Übernahme durch eine andere Ge - 
sellschaft vorsieht («Goldener Fallschirm»).

4.0
BENCHMARKING
Entsprechend dem Umfeld des Tätigkeitsbe-
reiches unter besonderer Berücksichtigung 
der Verhältnisse der 1. Verarbeitungsstufe in 
der schweizerischen Agrarwirtschaft.

5.0
DIE AN DIE MITGLIEDER DER 
GE SCHÄFTS LEITUNG IM JAHRE 2020 
GEWÄHRTEN VERGÜTUNGEN
Die Gesamtbezüge welche im Jahr 2020  
an die Mitglieder der Geschäfts leitung  
ausgerichtet wurden sind in der nach - 
s tehenden Tabelle aufgeführt.

5.1
VERGÜTUNG DER MITGLIEDER  
DER GESCHÄFTSLEITUNG
(in tausend Schweizer Franken)

6.0
DIE HÖCHSTE VON EINEM MIT-
GLIED DER GESCHÄFTSLEITUNG 
BEZOGENE GESAMTVERGÜTUNG

Mitglieder Brutto
Bonus 
brutto Kosten

Bonus
% 2020

S.* 
2020 2019

S.* 
2019

Total 1’833 423 25 18.54 2’281 633 2’298 638

Mitglieder Brutto
Bonus 

brut Kosten

Bonus
% 2020

S.* 
2020 2019

S.* 
2019

Marc Müller, DG 403 162 – 28.67 565 166 597 167

7.0
BETEILIGUNGEN VON 
MITGLIEDERN DER 
GESCHÄFTSLEITUNG UND IHR 
NAHESTEHENDE PERSONEN

*Herr Jürg Häfeli ist seit dem 31. Juli 2020 
nicht mehr Mitglied der Geschäftsleitung 
(Pensionierung). Es wurde durch Herrn 
Tobias Nänny ersetzt.

Mitglieder Aktien
2020 
in % Aktien

2019
in %

Blaser Jean-Michel 2 0.00 2 0.00

Dorthe José – – 10 0.00

Häfeli Jürg* und Familie – – 172 0.05

Müller Marc und Familie – – 1 0.00

Nänny Tobias 10 0.00 – –

Yerly Jacques 40 0.01 40 0.01

Total 52 0.01 225 0.07

8.0 
DARLEHEN Es bestehen keine Darlehen, die an Mitglieder der Geschäftsleitung gewährt worden sind.

*S = Sozialversicherungsbeiträge 
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Wir haben den Vergütungsbericht der 
Groupe Minoteries SA für das am 31. 
De zember 2020 abgeschlossene Geschäfts-
jahr geprüft. Die Prüfung beschränkte sich 
dabei auf die in den Abschnitten D und 
E des Vergütungs berichts (Seiten 72 bis 
73) enthaltenen Angaben nach Art. 14 bis 
16 der Verordnung gegen übermässige 
Vergütungen bei börsenkotierten Aktienge-
sellschaften (VegüV).

Verantwortung des Verwaltungsrates
Der Verwaltungsrat ist für die Erstellung 
und sachgerechte Gesamtdarstellung des 
Vergütungsberichts in Übereinstimmung 
mit dem Gesetz und der Verordnung gegen 
über mässige Vergütungen bei börsen-
kotierten Aktiengesellschaften (VegüV) 
ver antwortlich. Zudem obliegt ihm die 
Verantwortung für die Ausgestaltung 
der Vergütungsgrundsätze und die Fest-
legung der einzelnen Vergütungen.

Verantwortung des Prüfers
Unsere Aufgabe ist es, auf der Grundlage 
unserer Prüfung ein Urteil zum beigefügten 
Vergütungsbericht abzugeben. Wir haben 
unsere Prüfung in Übereinstimmung mit 
den Schweizer Prüfungsstandards durch-
geführt. Nach diesen Standards haben wir 
die beruflichen Verhaltensanforderungen 
einzuhalten und die Prüfung so zu pla-
nen und durchzuführen, dass hinreichende 
Sicherheit darüber erlangt wird, ob der 
Vergütungsbericht dem Gesetz und den Art. 
14 bis 16 der VegüV entspricht.

Eine Prüfung beinhaltet die Durchführung 
von Prüfungshandlungen, um Prüfungs-
nachweise für die im Vergütungsbericht 
enthaltenen Angaben zu den Vergütungen, 
Darlehen und Krediten gemäss Art. 14 bis 
16 VegüV zu erlangen. Die Auswahl der 
Prüfungshandlungen liegt im pflichtgemäs-
sen Ermessen des Prüfers. Dies schliesst 

die Beurteilung der Risiken wesentlicher – 
beabsichtigter oder unbeabsichtigter – fal-
scher Darstellungen im Vergütungsbericht 
ein. Diese Prüfung umfasst auch die 
Beurteilung der Angemessenheit der 
angewandten Bewertungsmethoden 
von Vergütungselementen sowie die 
Beurteilung der Gesamtdarstellung des 
Vergütungsberichts.

Wir sind der Auffassung, dass die von uns 
erlangten Prüfungsnachweise ausreichend 
und geeignet sind, um als Grundlage für unser 
Prüfungsurteil zu dienen.

Prüfungsurteil
Nach unserer Beurteilung entspricht der 
Vergütungsbericht der Groupe Minoteries 
SA für das am 31. Dezember 2020 abge-
schlossene Geschäftsjahr dem Gesetz und 
den Art. 14 bis 16 der VegüV.

Lausanne, 22. März 2021 
PricewaterhouseCoopers SA

Philippe Tzaud
Revisionsexperte, Leitender Revisor

Gérard Ambrosio
Revisionsexperte

Bericht zum 
Vergütungsbericht

Bericht der Revisionsstelle an die Generalversammlung 
der Groupe Minoteries SA, Valbroye (VD)
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